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Regierungsvorlage 
Februar 2017                                                                                                                                                     zu Zl. 01-VD-LG-1701/2-2017 

Gesetz vom ……………….., 
mit dem das Kärntner Dienstrechtsgesetz 1994 (29. K-DRG-Novelle), 

das Kärntner Landesvertragsbedienstetengesetz 1994 (23. K-LVBG-Novelle), 
das Kärntner Gemeindebedienstetengesetz, das Kärntner Gemeindever- 

tragsbedienstetengesetz, das Kärntner Gemeindemitarbeiterinnengesetz, das Kärntner Stadtbeamtengesetz 1993, das Kärntner Pensionsgesetz 
2010, das Kärntner Mutterschutz- und Eltern-Karenzgesetz und das Kärntner Berufsqualifikationen-Anerkennungsgesetz  

geändert werden 
 

Textgegenüberstellung 
 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

 

Kärntner Dienstrechtsgesetz  1994  – K- DRG 1994  

StF: LGBl Nr 71/1994  (WV) 

Änderung 

LGBl Nr 89/1994 (DFB) 

LGBl Nr 103/1994 

LGBl Nr 14/1995 (DFB) 

LGBl Nr 16/1995 

LGBl Nr 74/1995 

LGBl Nr 14/1996 

LGBl Nr 58/1996 

LGBl Nr 131/1997 

LGBl Nr 71/1998 

LGBl Nr 66/2000 

Artikel I 

Das Kärntner Dienstrechtsgesetz 1994 – K-DRG 1994, LGBl. Nr. 71, zuletzt 
geändert durch das Gesetz LGBl. Nr. 30/2015, wird wie folgt geändert: 



REG:SITZ 

Seite 2 von 111 

LGBl Nr 54/2002 

LGBl Nr 57/2002 

LGBl Nr 63/2003 

LGBl Nr 39/2004 

LGBl Nr 45/2004 

LGBl Nr 62/2005 

LGBl Nr 73/2005 

LGBl Nr 34/2007 

LGBl Nr 67/2008 

LGBl Nr 65/2009 

LGBl Nr 87/2010 

LGBl Nr 43/2011 

LGBl Nr 82/2011 

LGBl Nr 73/2012 

LGBl Nr 109/2012 

LGBl Nr 4/2013 

LGBl Nr 55/2013 

LGBl Nr 85/2013 

LGBl Nr 9/2015 

LGBl Nr 30/2015 
 

§ 4a 

Anerkennung ausländischer Ausbildungsnachweise 

(1) Für von § 4 Abs. 1 Z 1 lit. b erfasste Personen gelten hinsichtlich der 
besonderen Ernennungserfordernisse ergänzend die Abs. 2 bis 7, sofern die 
Anerkennung nicht nach speziellen bundes- oder landesrechtlichen Vorschriften 
zu erfolgen hat. (LGBL. Nr. 9/2015, Art. I Z 3) 

(2) Personen mit einem Ausbildungsnachweis, der zum unmittelbaren Zugang 
zu einemBeruf im öffentlichen Dienst des Herkunftsstaates berechtigt, erfüllen die 
besonderen 

1. 4a lautet: 

§ 4a  

Anerkennung ausländischer Ausbildungsnachweise 

Für von § 4 Abs. 1 Z 1 lit. b erfasste Personen gilt hinsichtlich der besonderen 
Ernennungserfordernisse das Kärntner Berufsqualifikationen-Anerkennungsgesetz – 
K-BQAG, LGBl. Nr. 10/2009, sofern die Anerkennung von Berufsqualifikationen 
nicht nach speziellen bundesrechtlichen Vorschriften zu erfolgen hat.  
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Ernennungserfordernisse für eine Verwendung, die dem im Herkunftsstaat 
ausgeübten Berufim Wesentlichen entspricht, wenn 

 1. diese Entsprechung gemäß Abs. 4 festgestellt worden ist und 

 2. a) eine Anerkennung gemäß Abs. 4 ohne Festlegung von 
Ausgleichsmaßnahmen ausgesprochen worden ist oder 

 b) die in der Anerkennung gemäß Abs. 4 festgelegten 
Ausgleichsmaßnahmen erbracht worden sind. 

(3) Ausbildungsnachweise nach Abs. 2 sind: 

 1. Diplome, Prüfungszeugnisse oder sonstige Befähigungsnachweise gemäß 
Art. 3 Abs.  lit. c in Verbindung mit Art. 11 der Richtlinie 
2005/36/EG; 

 2 . sonstige Ausbildungsnachweise, die nach Art. 3 Abs. 3 der Richtlinie 
2005/36/EG den  in der Z 1 angeführten Nachweisen gleichgestellt 
sind; 

 3. Diplome, Prüfungszeugnisse oder sonstige Befähigungsnachweise nach 
Art. 9 des in Abs. 1 genannten Abkommens oder nach sonstigen 
unmittelbar anwendbaren  völkerrechtlichen Abkommen. 

(4) Die Landesregierung hat auf Antrag eines Bewerbers nach Abs. 1 im 
Einzelfall mit Bescheid zu entscheiden, 

 1. ob ein im Abs. 2 genannter Beruf im öffentlichen Dienst des 
Herkunftsstaates der angestrebten Verwendung im Wesentlichen 
entspricht und 

 2. ob, in welcher Weise und im welchem Umfang es die Bedachtnahme auf 
die  Erfordernisse der Verwendung verlangt, für die Anerkennung 
des Ausbildungsnachweises nach Abs. 3 Ausgleichsmaßnahmen gemäß 
Art. 3 Abs. 1 lit. g und h iVm Art. 14 der Richtlinie 2005/36/EG 
festzulegen.(LGBl. Nr. 9/2015, Art. I Z 4) 

(5) Bei der Entscheidung nach Abs. 4 Z 2 ist auf den Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit zu achten. Insbesondere ist zunächst zu prüfen, ob die vom 
Antragsteller im Rahmen seiner Berufspraxis in einem Mitgliedstaat oder einem 
Drittstaat erworbenen Kenntnisse die wesentlichen Unterschiede, aufgrund deren 
die Festlegung von Ausgleichsmaßnahmen notwendig wäre, ganz oder teilweise 
ausgleichen. Wird eine Ausgleichsmaßnahme verlangt, hat der Antragsteller, 
ausgenommen in den Fällen des Art. 14 Abs. 3 der Richtlinie 2005/36/EG, die 
Wahl zwischen dem Anpassungslehrgang und der Eignungsprüfung. Bei 
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Antragstellern, deren Berufsqualifikationen die Kriterien der auf Grundlage 
gemeinsamer Plattformen gemäß Art. 15 der Richtlinie 2005/36/EG 
standardisierten Ausgleichsmaßnahmen erfüllen, entfallen Ausgleichsmaßnahmen 
nach Art. 14 der Richtlinie 2005/36/EG. 

(6) Auf das Verfahren gemäß Abs. 4 und 5 ist das Allgemeine 

Verwaltungsverfahrensgesetz 1991 (AVG), BGBl. Nr. 51, anzuwenden. Dem 
Antragsteller ist binnen eines Monats der Empfang der Unterlagen zu bestätigen 
und gegebenenfalls mitzuteilen, welche Unterlagen fehlen. Bescheide sind 
abweichend von § 73 Abs. 1 AVG spätestens vier Monate nach Vorliegen der 
vollständigen Unterlagen des Bewerbers zu erlassen. 

(7) Der Reifeprüfung an einer höheren Schule gleichgestellt ist ein 
vergleichbarer Abschluss einer höheren Schule in einem in Abs. 1 genannten 
Staat. Soweit Praxiszeiten im Inland als Ernennungserfordernisse vorgesehen sind, 
sind diesen vergleichbare Praxiszeiten in einem in Abs. 1 genannten Staat durch 
Bescheid der Landesregierung als gleichwertig anzuerkennen. 
 
 

§ 17 

Dienstfreistellung und Außerdienststellung wegen Ausübung eines Mandates 

im Nationalrat, im Bundesrat oder in einem Landtag 

(1) Soweit in § 19 Z 1 nicht anderes bestimmt ist, ist dem Beamten, der 
Mitglied des Nationalrates, des Bundesrates oder eines Landtages ist, die zur 
Ausübung seines Mandates erforderliche Dienstfreistellung in dem von ihm 
beantragten prozentuellen Ausmaß der regelmäßigen Wochendienstzeit unter 
anteiliger Kürzung seiner Bezüge zu gewähren. Dienstplanerleichterungen (z.B. 
Diensttausch, Einarbeitung) sind unter Berücksichtigung dienstlicher Interessen in 
größtmöglichem Ausmaß einzuräumen. 

(2) Das prozentuelle Ausmaß der Dienstfreistellung nach Abs. 1 ist vom 
Beamten unter Bedachtnahme auf die zur Ausübung des Mandates erforderliche 
Zeit beginnend vom Tag der Angelobung bis zum Tag des Ausscheidens aus der 
Funktion für jedes Kalenderjahr im vorhinein festzulegen. Bei Lehrern tritt an die 
Stelle des Kalenderjahres das Schuljahr. Überund Unterschreitungen dieses 
Prozentsatzes im Durchrechnungszeitraum sind zulässig. Der Beamte, der 
Mitglied des Nationalrates oder des Bundesrates ist, hat das Ausmaß der von ihm 
festgelegten Dienstfreistellung im Dienstweg der nach Art. 59b B-VG 
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eingerichteten Kommission mitzuteilen. Bei Meinungsverschiedenheiten zwischen 
einem solchen Beamten und der Landesregierung über das Ausmaß von Über- 
oder Unterschreitungen der Dienstfreistellung ist auf Antrag der Landesregierung 
oder des Beamten eine Stellungnahme der Kommission einzuholen. 

(3) Der Beamte, der Mitglied des Nationalrates, des Bundesrates oder eines 
Landtages ist, ist jedoch, abweichend von Abs. 1 für die Dauer der 
Mandatsausübung unter Entfall der Bezüge außer Dienst zu stellen wenn er 

 1. dies beantragt oder 

 2. im Fall des Abs. 4 Z 1 die Zuweisung eines seiner bisherigen Verwendung 

möglichst gleichwertigen Arbeitsplatzes ablehnt. 

Im Fall der Z 2 ist er mit Wirksamkeit von dem auf den Ablauf von zwei 
Monaten folgenden Monatsersten beginnend vom Tag der Angelobung unter 
Entfall der Bezüge außer Dienst zu stellen. 

(4) Ist eine Weiterbeschäftigung des Beamten nach Abs. 1 auf seinem 
bisherigen Arbeitsplatz nicht möglich, weil die weitere Tätigkeit auf dem 
bisherigen Arbeitsplatz 

 1. aufgrund der vom zuständigen Ausschuß des jeweiligen 
Vertretungskörpers nach § 6a Abs. 2 des 
Unvereinbarkeitsgesetzes 1983, BGBl. Nr. 330, getroffenen Feststellung
 unzulässig ist oder 

 2. aufgrund der besonderen Gegebenheiten neben der Ausübung des 
Mandates nur unter erheblicher Beeinträchtigung des Dienstbetriebes 
möglich wäre, so ist ihm innerhalb von zwei Monaten beginnend vom Tag 
der Angelobung ein seiner bisherigen Verwendung mindestens 
gleichwertiger, zumutbarer Arbeitsplatz oder – mit seiner Zustimmung – 
ein seiner bisherigen Verwendung möglichst gleichwertiger Arbeitsplatz 
zuzuweisen, auf den keiner der in den Z 1 und 2 angeführten Umstände 
zutrifft. Bei der Auswahl des Arbeitsplatzes ist danach zu trachten, dem 
Beamten eine Teilbeschäftigung möglichst in dem von ihm gewählten 
Umfang anzubieten. Die §§ 38 bis 40 sind in diesen Fällen nicht 
anzuwenden. 

(5) Wird über die Zuweisung eines anderen Arbeitsplatzes nach Abs. 4 kein 

Einvernehmen mit dem Beamten erzielt, so hat hierüber die Landesregierung 
mit Bescheid zu entscheiden. Bei Mitgliedern des Nationalrates und des 
Bundesrates ist zuvor auf Antrag der Landesregierung oder des Beamten eine 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. In § 17 Abs. 4 Z 1 wird das Zitat „Unvereinbarkeitsgesetzes 1983, BGBl. Nr. 
330,“ durch das Zitat „Unvereinbarkeits- und Transparenz-Gesetzes, BGBl. Nr. 
330/1983,“ ersetzt. 
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Stellungnahme der nach Art. 59b B-VG eingerichteten Kommission zu den 
bestehenden Meinungsverschiedenheiten einzuholen. 

(6) Ist durch Landesverfassungsgesetz eine Einrichtung mit den gleichen 
Befugnissen 

wie die Kommission nach Art. 59b B-VG geschaffen worden, so sind Abs. 2 
letzter Satz und Abs. 5 letzter Satz auf Beamte, die Mitglied des betreffenden 
Landtages sind, mit der Maßgabe anzuwenden, daß die Stellungnahme von der 
gemäß Art. 95 Abs. 4 B-VG geschaffenen Einrichtung einzuholen ist. Wurde 
keine Einrichtung nach Art. 95 Abs. 4 B-VG geschaffen, so ist in Fällen nach Abs. 
5 vor Erlassung des Bescheides der Landesregierung der Präsident des Landtages 
zu hören. 

(7) Abs. 1 gilt sinngemäß auch für Beamte, die Bürgermeister oder sonstige 
Mitglieder eines Gemeindevorstandes (Stadtsenates) oder eines Gemeinderates 
sind, mit der Maßgabe, daß das zeitliche Ausmaß der Dienstfreistellung unter 
Bedachtnahme auf die Funktion in der Gemeinde sowie die Einwohnerzahl und 
die Struktur der Gemeinde durch Verordnung der Landesregierung angemessen 
festzusetzen ist.  
 

§ 29 

Mitgliedschaft zur Prüfungskommission 

(1) Die Voraussetzungen für die Bestellung zum Mitglied einer 
Prüfungskommission sind in der Verordnung (§ 28) festzusetzen, wobei auf die 
Erfordernisse der Prüfung Bedacht zu nehmen ist. Der Vorsitzende der 
Prüfungskommission und seine Stellvertreter müssen der Verwendungsgruppe A 
oder einer gleichwertigen Verwendungsgruppe oder – wenn solche Beamte nicht 
zur Verfügung stehen – der höchsten verfügbaren Verwendungsgruppe angehören. 
Die Mitglieder der Prüfungskommission müssen österreichische Staatsbürger sein. 

3. § 29 Abs. 1, 1a und 2 lauten: 

(1) Die Voraussetzungen für die Bestellung zum Mitglied einer 
Prüfungskommission sind in der Verordnung (§ 28) festzusetzen, wobei auf die 
Erfordernisse der Prüfung Bedacht zu nehmen ist. Der Vorsitzende der 
Prüfungskommission und seine Stellvertreter müssen der Verwendungsgruppe A 
bzw. Entlohnungsgruppe a oder einer gleichwertigen Verwendungsgruppe bzw. 
Entlohnungsgruppe oder – wenn solche Bedienstete nicht zur Verfügung stehen – 
der höchsten verfügbaren Verwendungsgruppe bzw. Entlohnungsgruppe angehören. 
Die Mitglieder der Prüfungskommission müssen österreichische Staatsbürger sein 
und die Grundausbildung erfolgreich absolviert haben. 

(1a) Ein Bediensteter hat der Bestellung zum Mitglied einer 
Prüfungskommission Folge zu leisten. 

(2) Die Mitgliedschaft zu einer Prüfungskommission ruht vom Tag der 
Einleitung eines Disziplinarverfahrens bis zu dessen rechtskräftigem Abschluss, 
während der Zeit einer Maßnahme nach § 114 Abs. 1, 2 oder 4, der 
Außerdienststellung, eines Urlaubes von mehr als drei Monaten, während der 
Leistung des Präsenz- oder Ausbildungs- oder Zivildienstes und während des Laufs 
einer Kündigungsfrist bei Vorliegen von Kündigungsgründen nach § 77 Abs. 2 lit. 
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a, c oder f K-LVBG 1994. 

 
 

§ 37 

Nebentätigkeit 

(1) Die Landesregierung kann einem Beamten ohne unmittelbaren 
Zusammenhang mit den dienstlichen Aufgaben, die ihm nach diesem Gesetz 
obliegen, noch weitere Tätigkeiten für das Land in einem anderen Wirkungskreis 
übertragen. 

(2) Eine Nebentätigkeit liegt auch vor, wenn der Beamte auf Veranlassung 
der Landesregierung eine Funktion in Organen einer juristischen Person des 
privaten Rechts ausübt, deren Anteile ganz oder teilweise im Eigentum des Landes 
stehen. 

(3) Der Beamte, 

 1. dessen regelmäßige Wochendienstzeit nach den §§ 51 oder 52 
herabgesetzt worden ist oder  

 2. der eine Teilzeitbeschäftigung nach elternschutzrechtlichen 
Bestimmungen in Anspruch nimmt oder (LGBl. Nr. 73/2005, Art. I Z 15) 

 3. der sich in einem Karenzurlaub zur Pflege eines behinderten Kindes nach 
§ 79a befindet,  darf eine Nebentätigkeit nur ausüben, wenn und insoweit 
die Landesregierung dies genehmigt. 

 Die Genehmigung ist zu versagen, wenn die Ausübung dieser 
Nebentätigkeit dem Grund der nach den Z 1 bis 3 getroffenen Maßnahme 
widerstreitet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. § 37 Abs. 3 lautet: 

(3) Der Beamte, 

 1. dessen regelmäßige Wochendienstzeit herabgesetzt worden ist oder 

 2. der eine Teilzeitbeschäftigung nach elternschutzrechtlichen Bestimmungen 
in Anspruch nimmt oder 

 3. der sich in einem Karenzurlaub nach § 79a befindet, 

darf eine Nebentätigkeit nur ausüben, wenn die Ausübung dieser Nebentätigkeit 
dem Grund der nach den Z 1 bis 3 getroffenen Maßnahme nicht widerstreitet.  

 

§ 54 

Überschreitung der Wochendienstzeit  

Lassen im Fall einer Herabsetzung der regelmäßigen Wochendienstzeit die 
besonderen Umstände des Dienstes eine genaue Einhaltung eines ganzzahligen 
Stundenausmaßes nicht zu, so ist es soweit zu überschreiten, als es nötig ist, um 
seine Unterschreitung zu vermeiden. Ansonsten darf ein Beamter, dessen 
regelmäßige Wochendienstzeit nach den §§ 51 oder 52 herabgesetzt worden ist, 
über die für ihn maßgebende Wochendienstzeit hinaus zur Dienstleistung nur 
herangezogen werden, wenn die Dienstleistung zur Vermeidung eines Schadens 

 
 
 
 
 
 
 
 

5. In § 54 wird das Zitat „§§ 51 oder 52“ durch das Zitat „§§ 51, 52, 55a oder § 79b 
Abs. 1 Z 2“ ersetzt. 
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unverzüglich notwendig ist und ein Bediensteter, dessen regelmäßige 
Wochendienstzeit nicht herabgesetzt ist, nicht zur Verfügung steht. 
 

§ 55 

Änderung und vorzeitige Beendigung der Herabsetzung der regelmäßigen 
Wochendienstzeit 

(1) Die Landesregierung kann auf Antrag des Beamten eine Änderung des 
Ausmaßes oder die vorzeitige Beendigung der Herabsetzung der regelmäßigen 
Wochendienstzeit nach den §§ 51 oder 52 verfügen, wenn keine wichtigen 
dienstlichen Interessen entgegenstehen. 

(2) Die Landesregierung hat auf Antrag des Beamten die vorzeitige 
Beendigung der Herabsetzung der regelmäßigen Wochendienstzeit nach den §§ 51 
oder 52 zu verfügen, 

wenn der Beamte eine Teilzeitbeschäftigung nach elternschutzrechtlichen 
Bestimmungen in Anspruch nimmt 

(3) Zeiten, um die sich dadurch ein ursprünglich vorgesehener Zeitraum der 

Herabsetzung der regelmäßigen Wochendienstzeit nach § 51 verkürzt, 
bleiben für eine neuerliche Herabsetzung der regelmäßigen Wochendienstzeit 
gewahrt. Bruchteile eines Jahres können bei einer neuerlichen Herabsetzung der 
regelmäßigen Wochendienstzeit nach § 51 nur ungeteilt in Anspruch genommen 
werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. § 55 Abs. 2 lautet: 

(2) Die Landesregierung hat auf Antrag des Beamten die vorzeitige 
Beendigung der Herabsetzung der regelmäßigen Wochendienstzeit nach den §§ 51, 
52 oder 55a zu verfügen, wenn der Beamte eine Teilzeitbeschäftigung nach 
elternschutzrechtlichen Bestimmungen in Anspruch nimmt. 

 
7. Nach § 55 wird folgender § 55a eingefügt: 

§ 55a 

Pflegeteilzeit 

(1) Bei Vorliegen der Voraussetzungen nach § 79a Abs. 1 Z 2 oder 3 kann die 
regelmäßige Wochendienstzeit des Beamten auf seinen Antrag für mindestens einen 
Monat und höchstens drei Monate bis auf ein Viertel des für eine Vollbeschäftigung 
vorgesehenen Ausmaßes herabgesetzt werden (Pflegeteilzeit), wenn keine wichtigen 
dienstlichen Interessen entgegenstehen. §§ 53 und 54 sind anzuwenden. 

(2) Eine Pflegeteilzeit ist für jeden zu betreuenden Angehörigen grundsätzlich 
nur einmal zulässig. Bei einer Erhöhung des Pflegebedarfs um zumindest eine 
Pflegegeldstufe (§ 9 Abs. 4 Bundespflegegeldgesetz – BPGG, BGBl. Nr. 110/1993) 
ist jedoch einmalig eine neuerliche Gewährung einer Pflegeteilzeit auf Antrag 
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zulässig. 

(3) Der Beamte hat sowohl den Grund für die Maßnahme und deren 
Verlängerung als auch das Angehörigenverhältnis glaubhaft zu machen.  

(4) Die Landesregierung kann auf Antrag des Beamten oder von Amts wegen 
die vorzeitige Rückkehr zur ursprünglichen regelmäßigen Wochendienstzeit 
verfügen, wenn die Gründe für die Gewährung der Pflegeteilzeit weggefallen sind. 
Der Beamte hat der Landesregierung diese Umstände unverzüglich 
bekanntzugeben. Im Fall der vorzeitigen Beendigung der Pflegeteilzeit auf Antrag 
ist auf wichtige dienstliche Interessen Rücksicht zu nehmen; im Fall der vorzeitigen 
Beendigung der Pflegeteilzeit von Amts wegen ist auf wichtige persönliche und 
familiäre Interessen des Beamten Rücksicht zu nehmen. 

 

§ 61 

Nebenbeschäftigung 

(1) Nebenbeschäftigung ist jede Beschäftigung, die der Beamte außerhalb 
seines Dienstverhältnisses und einer allfälligen Nebentätigkeit ausübt. 

(2) Der Beamte darf – sofern die Gesetze nicht anderes bestimmen – keine 
Nebenbeschäftigungausüben, die ihn an der Erfüllung seiner dienstlichen 
Aufgaben behindert, die Vermutung seiner Befangenheit hervorruft oder sonstige 
wesentliche dienstliche Interessen gefährdet. 

(3) Der Beamte hat – sofern die Gesetze nicht anderes bestimmen – der 
Landesregierungjede erwerbsmäßige Nebenbeschäftigung unverzüglich zu 
melden. Eine Nebenbeschäftigung ist erwerbsmäßig, wenn sie die Schaffung von 
nennenswerten Einkünften in Geld- oder Güterform bezweckt. 

(4) Der Beamte, 

 1. dessen regelmäßige Wochendienstzeit nach den §§ 51 oder 52 
herabgesetzt 

 worden ist oder ) 

 2. der eine Teilzeitbeschäftigung nach elternschutzrechtlichen 
Bestimmungen in Anspruch nimmt oder (LGBl. Nr. 73/2005, Art. I 
Z 23) 

 3. der sich in einem Karenzurlaub zur Pflege eines behinderten Kindes nach 
§ 79a befindet, 

darf eine erwerbsmäßige Nebenbeschäftigung nur ausüben, wenn und insoweit die 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. § 61 Abs. 4 lautet:  

(4) Der Beamte, 

 1. dessen regelmäßige Wochendienstzeit herabgesetzt worden ist oder 

 2. der eine Teilzeitbeschäftigung nach elternschutzrechtlichen Bestimmungen 
in Anspruch nimmt oder 

 3. der eine Familienhospizkarenz, eine Pflegekarenz oder eine Karenz nach 
elternschutzrechtlichen Bestimmungen  in Anspruch nimmt, 

darf eine erwerbsmäßige Nebenbeschäftigung nur ausüben, wenn und insoweit die 
Landesregierung dies genehmigt. Die Genehmigung ist in den Fällen des Abs. 2 
sowie dann zu versagen, wenn die Ausübung dieser Nebenbeschäftigung dem 
Grund der nach den Z 1 bis 3 getroffenen Maßnahme widerstreitet. 
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Landesregierung dies genehmigt. Die Genehmigung ist in den Fällen des Abs. 2 
sowie dann zu versagen, wenn die Ausübung dieser Nebenbeschäftigung dem 
Grund der nach den Z 2 und 3 getroffenen Maßnahme widerstreitet. (5) Eine 
Tätigkeit im Vorstand, Aufsichtsrat, Verwaltungsrat oder in einem sonstigen 
Organ einer auf Gewinn gerichteten 

Nebenbeschäftigungen, die bereits vor einer Teilzeitbeschäftigung oder vor dem 
Antritt einer Karenz oder eines Karenzurlaubes ausgeübt wurden, bleiben von der 
Genehmigungspflicht nach dem ersten Satz unberührt. 

 

§ 70 

Ausmaß des Erholungsurlaubes 

(1) Das Urlaubsausmaß beträgt in jedem Kalenderjahr: 

1. 224 Stunden bei einem Dienstalter von weniger als 28 Jahren; 

2. 264 Stunden 

 a) bei einem Dienstalter von 28 Jahren, 

 b) für den Beamten der Allgemeinen Verwaltung der Dienstklasse VIII 
oder IX. 

(2) In dem Kalenderjahr, in dem das öffentlich-rechtliche Dienstverhältnis 
begründet oder vor Jahresablauf aufgelöst wird oder in dem der Beamte in den 
Ruhestand tritt oder in den Ruhestand versetzt wird, beträgt das Urlaubsausmaß 
für jeden begonnenen Monat des Dienstverhältnisses ein Zwölftel des jährlichen 
Ausmaßes 

(3) Fallen in ein Kalenderjahr Zeiten eines Karenzurlaubes, einer Karenz, 
einer Außerdienststellung, einer Dienstfreistellung nach § 79b Abs. 1 Z 3 oder 
einer ungerechtfertigten Abwesenheit vom Dienst, so gebührt ein 
Erholungsurlaub, soweit er noch nicht verbraucht worden ist, in dem Ausmaß, das 
dem um die Dauer dieser Zeiten verkürzten Kalenderjahr entspricht.  

(4) Ergeben sich bei der Ermittlung des Urlaubsausmaßes gemäß Abs. 2 und 
3 Teile von Stunden, so sind sie auf ganze Stunden aufzurunden. (LGBl. Nr. 
82/2011, Art. I Z 2) 

…….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. In § 70 Abs. 3 wird nach dem Zitat „§ 79b Abs. 1 Z 3“ die Wortfolge „, eines 
Präsenz- oder Ausbildungs- oder Zivildienstes“ eingefügt. 

 

§ 79 

Karenzurlaub 

…….. 

(3a) Zeiten eines früheren im Landesdienstverhältnis zurückgelegten 
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Karenzurlaubes, die für Rechte, die von der Dauer des Dienstverhältnisses 
abhängen, berücksichtigt worden sind, sind auf die Höchstdauer nach Abs. 3 Z 2 
anzurechnen. Dies gilt nicht für Karenzen und Karenzurlaube nach Abs. 1d. ( 

(3b) Mit dem Antritt eines die Dauer von sechs Monaten übersteigenden 
Karenzurlaubes ist, sofern gesetzlich nicht anderes bestimmt ist, die Abberufung 
des Beamten von seinem Arbeitsplatz verbunden. In den letzten zwölf Monaten 
vor Antritt des Karenzurlaubes zurückgelegte Karenzurlaubszeiten sind für die 
Berechnung der Sechsmonatsfrist zusammenzuzählen. 

(4) Hat der Beamte eine Karenz nach elternschutzrechtlichen Bestimmungen 
in Anspruch genommen, ist er nach Wiederantritt des Dienstes, wenn keine 
Interessen des Dienstes entgegenstehen, 

 1. wieder mit jenem Arbeitsplatz zu betrauen, auf dem er vor Antritt des 
Karenzurlaubes 

verwendet wurde oder 

 2. mit einem gleichwertigen Arbeitsplatz zu betrauen. 

(5) Muß dem Beamten aus dienstlichen Gründen unmittelbar nach 
Wiederantritt des Dienstes ein anderer als im Abs. 4 beschriebener Arbeitsplatz 
zugewiesen werden, ist er dienst- und besoldungsrechtlich wie ein Beamter zu 
behandeln, der die Gründe für seineVersetzung oder Verwendungsänderung nicht 
selbst zu vertreten hat. Die Voraussetzung derAusübung der früheren Tätigkeiten 
für einen Zeitraum von mindestens fünf Jahren für dieGewährung der 
Ausgleichszulage nach § 166b gilt in diesem Fall nicht. DieAusgleichszulage 
gebührt im Ausmaß der zuletzt bezogenen Nebengebühren und Zulagen,im Fall 
von Einzelabgeltungen im Ausmaß des Jahresdurchschnittes der Nebengebühren 
und Zualgen. 

 
 

10. § 79 Abs. 3b lautet:  

(3b) Mit dem Antritt eines die Dauer von sechs Monaten übersteigenden 
Karenzurlaubes oder einer die Dauer von sechs Monaten übersteigenden Karenz ist, 
sofern gesetzlich nicht anderes bestimmt ist, die Abberufung des Beamten von 
seinem Arbeitsplatz verbunden. In den letzten zwölf Monaten vor Antritt des 
Karenzurlaubes oder der Karenz zurückgelegte Karenzurlaubs- und Karenzzeiten 
sind für die Berechnung der Sechsmonatsfrist zusammenzuzählen. 

 

§ 79a 

Karenzurlaub zur Pflege eines behinderten  

(1) Dem Beamten ist auf sein Ansuchen ein Urlaub unter Entfall der Bezüge 
zu gewähren (Karenzurlaub), wenn er sich der Pflege eines im gemeinsamen 
Haushalt lebenden behinderten Kindes widmet, für das erhöhte Familienbeihilfe 
im Sinne des § 8 Abs. 4 des Familienlastenausgleichsgesetzes 1967, BGBl.Nr. 
376, gewährt wird, und seine Arbeitskraft aus diesem Grund gänzlich beansprucht 
wird (Abs. 2), längstens jedoch bis zur Vollendung des 30. Lebensjahres des 
Kindes. Der gemeinsame Haushalt besteht weiter, wenn sich das behinderte Kind 
nur zeitweilig wegen Heilbehandlung außerhalb der Hausgemeinschaft aufhält.  

11. § 79a lautet: 

§ 79a 

Karenzurlaub zur Pflege eines behinderten Kindes oder eines 
pflegebedürftigen Angehörigen 

(1) Einem Beamten ist auf sein Ansuchen ein Urlaub unter Entfall der Bezüge 
zu gewähren (Karenzurlaub), wenn er sich der Pflege 

 1. eines im gemeinsamen Haushalt lebenden behinderten Kindes widmet, für 
das erhöhte Familienbeihilfe im Sinne des § 8 Abs. 4 des 
Familienlastenausgleichsgesetzes 1967, BGBl. Nr. 376, gewährt wird, und 
seine Arbeitskraft aus diesem Grund gänzlich beansprucht wird (Abs. 2), 
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(2) Eine gänzliche Beanspruchung der Arbeitskraft im Sinne des Abs. 1 liegt 
vor, solange das behinderte Kind 

 1. das Alter für den Beginn der allgemeinen Schulpflicht (§ 2 des 
Schulpflichtgesetzes 1985) noch nicht erreicht hat und ständiger 
persönlicher Hilfe und Pflege bedarf, 

 2. während der Dauer der allgemeinen Schulpflicht wegen Schulunfähigkeit 
(§ 15 des Schulpflichtgesetzes 1985) entweder von der allgemeinen 
Schulpflicht befreit ist  oder ständiger persönlicher Hilfe und 
Pflege bedarf, 

 3. nach Vollendung der allgemeinen Schulpflicht und vor Vollendung des 
30. Lebensjahres dauernd bettlägrig ist oder ständiger persönlicher Hilfe 
und Pflege bedarf. 

(3) Der Beamte hat den Antrag auf Gewährung des Karenzurlaubes spätestens 
zwei Monate vor dem gewollten Wirksamkeitsbeginn zu stellen.  

(4) Der Beamte hat den Wegfall einer der Voraussetzungen für die 
Karenzierung (Abs. 1und 2) innerhalb von zwei Wochen zu melden. Zugleich mit 
dieser Meldung hat der Beamte den innerhalb einer Frist von vier bis acht Wochen 
nach dem Wegfall der Voraussetzungenliegenden Zeitpunkt bekanntzugeben, zu 
dem er seinen Dienst wieder antritt 

(5) Die Zeit des Karenzurlaubes zur Pflege eines behinderten Kindes ist für 
Rechte, dievon der Dauer des Dienstverhältnisses abhängen, in dem Ausmaß zu 
berücksichtigen, alsdies die §§ 144 Abs. 4, 146 Abs. 1b, 165 Abs. 2 Z 1, 181 Abs. 
1a, 237 Abs. 2b iVm 167 Abs.4 vorsehen.  

(6) Die Berücksichtigung als ruhegenußfähige Landesdienstzeit endet mit 
dem Ende desKalendermonats, in dem eine der Voraussetzungen gemäß Abs. 1 
und 2 weggefallen ist. 

längstens jedoch bis zur Vollendung des 40. Lebensjahres des Kindes, oder 

 2. einer in § 79b Abs. 1 genannten Person mit Anspruch auf Pflegegeld 
zumindest der Stufe 3 nach § 5 Bundespflegegeldgesetz – BPGG, BGBl. 
Nr. 110/1993, unter gänzlicher Beanspruchung seiner Arbeitskraft in 
häuslicher Umgebung widmet oder 

 3. einer demenziell erkrankten oder minderjährigen, in § 79b Abs. 1 
genannten Person mit Anspruch auf Pflegegeld ab der Stufe 1 nach § 5 
BPGG widmet. 

Der gemeinsame Haushalt nach Z 1 besteht weiter, wenn sich das behinderte Kind 
nur zeitweilig wegen Heilbehandlung außerhalb der Hausgemeinschaft aufhält. 

(2) § 79 Abs. 1c Z 1 gilt nicht für Karenzurlaube gemäß Abs. 1 Z 1. Ein 
Karenzurlaub gemäß Abs. 1 Z 2 und 3 hat mindestens einen Monat und höchstens 
drei Monate zu dauern und ist für jeden zu betreuenden Angehörigen grundsätzlich 
nur einmal zulässig. Bei einer Erhöhung des Pflegebedarfs um zumindest eine 
Pflegegeldstufe (§ 9 Abs. 4 BPGG) ist jedoch einmalig eine neuerliche Gewährung 
einer Pflegekarenz auf Antrag zulässig. 

(3) Eine gänzliche Beanspruchung der Arbeitskraft im Sinne des Abs. 1 Z 1 
liegt vor, solange das behinderte Kind 

 1. das Alter für den Beginn der allgemeinen Schulpflicht (§ 2 des 
Schulpflichtgesetzes 1985, BGBl. Nr. 76) noch nicht erreicht hat und 
ständiger persönlicher Hilfe und Pflege bedarf, 

 2. während der Dauer der allgemeinen Schulpflicht entweder vom Besuch der 
Schule befreit ist (§ 15 des Schulpflichtgesetzes 1985) oder ständiger 
persönlicher Hilfe und Pflege bedarf, 

 3. nach Vollendung der allgemeinen Schulpflicht und vor Vollendung des 40. 
Lebensjahres  dauernd bettlägerig ist oder ständiger persönlicher Hilfe und 
Pflege bedarf. 

(4) Der Beamte hat sowohl den Grund für die Maßnahme und deren 
Verlängerung als auch das Angehörigenverhältnis glaubhaft zu machen.   

(5) Beträgt die beabsichtigte Dauer des Karenzurlaubs gemäß Abs. 1 Z 1 mehr 
als drei Monate, ist der Antrag auf Gewährung des Karenzurlaubs spätestens zwei 
Monate vor dem gewollten Wirksamkeitsbeginn zu stellen. 

(6) Die Landesregierung kann auf Antrag des Beamten oder von Amts wegen 
die vorzeitige Beendigung des Karenzurlaubes verfügen, wenn die Gründe für die 
Gewährung des Karenzurlaubes weggefallen sind. Der Beamte hat der 
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Landesregierung diese Umstände unverzüglich bekanntzugeben. Im Fall der 
vorzeitigen Beendigung des Karenzurlaubes auf Antrag ist auf wichtige dienstliche 
Interessen Rücksicht zu nehmen; im Fall der vorzeitigen Beendigung des 
Karenzurlaubes von Amts wegen ist auf wichtige persönliche und familiäre 
Interessen des Beamten Rücksicht zu nehmen. 

(7) Die Zeit des Karenzurlaubes ist für Rechte, die von der Dauer des 
Dienstverhältnisses abhängen, in dem Ausmaß zu berücksichtigen, als dies die §§ 
144 Abs. 4, 146 Abs. 1b, 165 Abs. 2 Z 1, 181 Abs. 1a, 237 Abs. 2b iVm 167 Abs. 4 
vorsehen.  

(8) Die Berücksichtigung als ruhegenussfähige Landesdienstzeit endet mit dem 
Ende des Kalendermonats, in dem eine der Voraussetzungen gemäß Abs. 1 und 2 
weggefallen ist. 

 

§ 79c 

Auswirkungen von Außerdienststellungen, Karenzurlauben, 

Karenzen und Familienhospizkarenzen aufzeitabhängige Rechte In der 
Anlage 11 werden die Auswirkungen von Außerdienststellungen, Karenzurlauben, 

Karenzen und Familienhospizkarenzen auf Rechte, die von der Dauer des 
Dienstverhältnisses abhängen, zur Information dargestellt. Der Anlage kommt 
keine normative Wirkung zu. 

12. § 79c wird durch folgende §§ 79c und 79d ersetzt: 

§ 79 c 

Frühkarenz 

(1) Einem Beamten ist auf sein Ansuchen für den Zeitraum von der Geburt 
eines Kindes oder, im Fall von Mehrlingsgeburten, mehrerer Kinder bis längstens 
zum Ende des Beschäftigungsverbotes der Mutter gemäß § 8 Abs. 1 und 2 des 
Kärntner Mutterschutz- und Eltern-Karenzgesetzes – K-MEKG, LGBl. Nr. 63/2002, 
gleichartiger österreichischer Rechtsvorschriften oder gleichartiger 
Rechtsvorschriften der Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum ein Urlaub unter Entfall der Bezüge (Frühkarenz) im Ausmaß von 
bis zu vier Wochen zu gewähren, wenn er mit der Mutter in einer Ehe, 
eingetragenen Partnerschaft oder Lebensgemeinschaft und der Mutter und dem 
Kind (den Kindern) im gemeinsamen Haushalt lebt. Wenn keine der genannten 
Bestimmungen auf die Mutter anzuwenden sind, gelten die in § 5 Abs. 1 und 2 K-
MEKG festgelegten Fristen sinngemäß. Die Frühkarenz darf nur ungeteilt in 
Anspruch genommen werden. 

(2) Einem männlichen Beamten, der in einer eingetragenen Partnerschaft oder 
gleichgeschlechtlichen Lebensgemeinschaft lebt, ist auf sein Ansuchen für den 
Zeitraum von der Geburt seines Kindes (seiner Kinder) oder des Kindes (der 
Kinder) des Partners bis zur Vollendung des dritten Lebensmonats des Kindes (der 
Kinder) eine Frühkarenz im Ausmaß von bis zu vier Wochen zu gewähren, wenn er 
mit dem Partner und dem Kind (den Kindern) im gemeinsamen Haushalt lebt. 

(3) Einem Beamten, der ein Kind, welches das zweite Lebensjahr noch nicht 
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vollendet hat, adoptiert oder in der Absicht, ein Kind an Kindes Statt anzunehmen, 
dieses in unentgeltliche Pflege genommen hat und mit dem Kind im gemeinsamen 
Haushalt lebt, ist auf sein Ansuchen eine Frühkarenz im Ausmaß von bis zu vier 
Wochen zu gewähren. Die Frühkarenz beginnt mit dem Tag der Annahme an 
Kindes Statt oder der Übernahme in unentgeltliche Pflege. 

(4) Der Beamte hat Beginn und Dauer der Frühkarenz spätestens eine Woche 
vor dem beabsichtigten Antritt bzw. spätestens am Tag der Annahme an Kindes 
Statt oder der Übernahme in unentgeltliche Pflege zu melden und die 
anspruchsbegründenden sowie die anspruchsbeendenden Umstände unverzüglich 
darzulegen. 

(5) Die Frühkarenz endet vorzeitig, wenn der gemeinsame Haushalt mit dem 
Kind und der Mutter bzw. Partner, im Fall des Abs. 3 der gemeinsame Haushalt mit 
dem Kind, aufgehoben wird. 

(6) Die Zeit der Frühkarenz ist in dienst-, besoldungs- und pensionsrechtlicher 
Hinsicht wie eine Väter-Karenz nach dem K-MEKG zu behandeln. 

(7) Die Inanspruchnahme einer Frühkarenz durch eine Person für dasselbe 
Kind (dieselben Kinder) ist nur einmal zulässig. 

§ 79d 

Auswirkungen von Außerdienststellungen, Karenzurlauben und Karenzen auf 
zeitabhängige Rechte 

In der Anlage 11 werden die Auswirkungen von Außerdienststellungen, 
Karenzurlauben, Karenzen und Familienhospizkarenzen auf Rechte, die von der 
Dauer des Dienstverhältnisses abhängen, zur Information dargestellt. Der Anlage 
kommt keine normative Wirkung zu. 

 

§ 80 

Pflegefreistellung 

(1) Der Beamte hat – unbeschadet des § 78 – Anspruch auf Pflegefreistellung, 
wenn er aus einem der folgenden Gründe nachweislich an der Dienstleistung 
verhindert ist: 

 a) wegen der notwendigen Pflege eines im gemeinsamen Haushalt lebenden 
 erkrankten oder verunglückten nahen Angehörigen oder Kindes der 
Person, mit  der der Beamte in eingetragener Partnerschaft oder 
in Lebensgemeinschaft lebt, oder 
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 b) wegen der notwendigen Betreuung seines Kindes, Wahl- oder 
Pflegekindes,Stiefkindes oder des Kindes der Person, mit der der Beamte 
in eingetragener Partnerschaft oder in Lebensgemeinschaft lebt, wenn die 
Person die das Kind ständig betreut, aus Gründen des § 23 Abs. 2 Z 1 bis 
4 des Kärntner Mutterschutzund Eltern-Karenzgesetzes (K-MEKG 2002), 
LGBl. Nr. 63/2002, für diese Pflege ausfällt, oder 

 c) wegen der Begleitung seines erkrankten Kindes, Wahl- oder Pflegekindes, 
 Stiefkindes oder des Kindes der Person, mit der der Beamte in 
eingetragener  Partnerschaft oder in Lebensgemeinschaft lebt, bei 
einem stationären Aufenthalt in einer Heil- und Pflegeanstalt, sofern das 
Kind das zwölfte Lebensjahr noch nicht vollendet hat. Als nahe 
Angehörige sind der Ehegatte und Personen anzusehen, die mit dem 
Beamten in gerader Linie verwandt sind, ferner Geschwister, Stief-, 
Wahl- und Pflegekinder sowie die Person, mit der der Beamte in 
eingetragener Partnerschaft oder in Lebensgemeinschaft lebt. 

((2) Die Pflegefreistellung kann tageweise oder stundenweise in Anspruch 
genommen werden. Verrichtet der Beamte jedoch Schicht- oder Wechseldienst 
oder unregelmäßigen Dienst, ist die Pflegefreistellung in vollen Stunden zu 
verbrauchen. die Pflegefreistellung darf im Kalenderjahr das Ausmaß der auf eine 
Woche entfallenden dienstplanmäßigen Dienstzeit des Beamten nach § 48 Abs. 2 
oder 6 oder nach den §§ 51 bis 54 nicht übersteigen 

……… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. § 80 Abs. 2 lautet: 

(2) Die Pflegefreistellung kann tageweise oder stundenweise in Anspruch 
genommen werden. Verrichtet der Beamte jedoch Schicht- oder Wechseldienst oder 
unregelmäßigen Dienst, ist die Pflegefreistellung in vollen Stunden zu verbrauchen. 
Die Pflegefreistellung darf im Kalenderjahr das Ausmaß der auf eine Woche 
entfallenden dienstplanmäßigen Dienstzeit des Beamten nach § 48 Abs. 2 nicht 
übersteigen. Sie vermindert sich entsprechend dem Ausmaß der Wochendienstzeit 
bei Teilzeitbeschäftigung. 

 

§ 93 

Leistungsfeststellungskommission 

(1) Beim Amt der Landesregierung sind zur Durchführung des 
Leistungsfeststellungsverfahrens die erforderlichen 
Leistungsfeststellungskommissionen von der Landesregierung einzurichten. Die 
Funktionsdauer der Kommissionen beträgt fünf Kalenderjahre. Mitglieder der 
Leistungsfeststellungskommission müssen österreichische Staatsbürger sein.  

(2) Jede zur Durchführung eines Leistungsfeststellungsverfahrens 
eingerichtete Leistungsfeststellungskommission hat zu bestehen aus 

a) einem rechtskundigen Beamten als Vorsitzendem, 

 b) einem Beamten, der besondere Kenntnisse zur fachlichen Beurteilung der 
Leistungen 

14. § 93 lautet: 

§ 93 

Leistungsfeststellungskommission 

(1) Beim Amt der Landesregierung ist von der Landesregierung zur 
Durchführung des Leistungsfeststellungsverfahrens eine 
Leistungsfeststellungskommission einzurichten. Die Funktionsdauer der 
Kommissionen beträgt fünf Kalenderjahre. Mitglieder der 
Leistungsfeststellungskommission müssen österreichische Staatsbürger sein.  

(2) Die Leistungsfeststellungskommission besteht aus dem Vorsitzenden, den 
erforderlichen Stellvertretern und weiteren Mitgliedern.  

 (3) Der Vorsitzende, seine Stellvertreter und die Hälfte der weiteren 
Mitglieder der Leistungsfeststellungskommission sind von der Landesregierung zu 
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 des Beamten besitzt und 

 c) einem weiteren Beamten. 

(3) Die Mitglieder der Leistungsfeststellungskommission sind von der 
Landesregierung zu bestellen. Hinsichtlich des weiteren Mitgliedes (Abs. 2 lit. c) 
ist die Zentralpersonalvertretung einzuladen, innerhalb einer Frist von einem 
Monat einen Vorschlag zu erstatten. Macht die Zentralpersonalvertretung von 
diesem Vorschlagsrecht nicht oder nicht rechtzeitig Gebrauch, so hat die 
Landesregierung dieses Mitglied ohne Bedachtnahme auf den Vorschlag der 
Zentralpersonalvertretung zu bestellen. 

(4) Für jedes Mitglied der Leistungsfeststellungskommission ist die 
erforderliche Anzahl von Ersatzmitgliedern vorzusehen, die in gleicher Weise wie 
das betreffende Mitglied zu berufen sind. 

(5) Die Leistungsfeststellungskommission faßt ihre Beschlüsse mit einfacher 
Stimmenmehrheit. Eine Stimmenthaltung ist unzulässig. Ist ein Mitglied 
verhindert, so hat an dessen Stelle das jeweilige Ersatzmitglied zu treten. 

(6) Mitglieder der Leistungsfeststellungskommission haben sich der 
Ausübung ihres Amtes zu enthalten, wenn sie als Vorgesetzte bei der 
Berichterstattung über die Leistung eines Beamten mitgewirkt haben. 

bestellen. Hinsichtlich der zweiten Hälfte der weiteren Mitglieder ist die 
Zentralpersonalvertretung einzuladen, innerhalb einer Frist von einem Monat einen 
Vorschlag zu erstatten. Macht die Zentralpersonalvertretung von diesem 
Vorschlagsrecht nicht oder nicht rechtzeitig Gebrauch, so hat die Landesregierung 
diese Mitglieder ohne Bedachtnahme auf den Vorschlag der 
Zentralpersonalvertretung zu bestellen. 

(4) Für jedes Mitglied der Leistungsfeststellungskommission ist die 
erforderliche Anzahl von Ersatzmitgliedern vorzusehen, die in gleicher Weise wie 
das betreffende Mitglied zu berufen sind. 

(5) Die Leistungsfeststellungskommission hat in Senaten zu entscheiden. Die 
Senate haben aus einem rechtskundigen Landesbediensteten als Vorsitzenden, 
einem Landesbediensteten, der besondere Kenntnisse zur fachlichen Beurteilung der 
Leistungen des Beamten besitzt und einem weiteren Landesbediensteten zu 
bestehen. Jedes Mitglied der Leistungsfeststellungskommission darf mehreren 
Senaten angehören. Ein Mitglied des Senates muss gemäß Abs. 3 zweiter oder 
dritter Satz bestellt worden sein. 

(6) Der Vorsitzende der Leistungsfeststellungskommission hat unverzüglich 
nach seiner Bestellung für die Funktionsperiode der 
Leistungsfeststellungskommission Senate zu bilden und die Geschäfte unter diesen 
zu verteilen. Gleichzeitig ist die Reihenfolge zu bestimmen, in der die weiteren 
Kommissionsmitglieder bei Verhinderung eines Senatsmitgliedes  als 
Ersatzmitglieder in die Senate eintreten. Die Geschäftseinteilung ist im Internet 
unter der Homepage des Landes (www.ktn.gv.at) kundzumachen. 

(7) Die Leistungsfeststellungskommission fasst ihre Beschlüsse mit einfacher 
Stimmenmehrheit. Eine Stimmenthaltung ist unzulässig. Ist ein Mitglied verhindert, 
so hat an dessen Stelle das jeweilige Ersatzmitglied zu treten. 

(8) Mitglieder der Leistungsfeststellungskommission haben sich der Ausübung 
ihres Amtes zu enthalten, wenn sie als Vorgesetzte bei der Berichterstattung über 
die Leistung eines Beamten mitgewirkt haben. 

 

§ 94 

Mitgliedschaft zur Leistungsfeststellungskommission und Rechtsstellung 

(1) Zu Mitgliedern der Leistungsfeststellungskommission dürfen nur Beamte 
des Dienststandes bestellt werden, gegen die kein Disziplinarverfahren anhängig 
ist und über die keine Maßnahme nach § 114 Abs. 1, 2 oder 4 verhängt worden ist. 

15. § 94 Abs. 1, 2 und 3 lauten: 

(1) Zu Mitgliedern der Leistungsfeststellungskommission dürfen nur 
Landesbedienstete bestellt werden, die 

 1. die Grundausbildung erfolgreich absolviert haben,  

 2. gegen die kein Disziplinarverfahren anhängig ist und  

 3. über die keine Maßnahme nach § 114 Abs. 1, 2 oder 4 verhängt worden ist. 
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(2) Ein Beamter hat der Bestellung zum Mitglied einer 
Leistungsfeststellungskommission Folge zu leisten. 

…… 

(2) Ein Bediensteter hat der Bestellung zum Mitglied der 
Leistungsfeststellungskommission  Folge zu leisten. 

(3) Die Mitgliedschaft zur Leistungsfeststellungskommission ruht vom Tag der 
Einleitung eines Disziplinarverfahrens bis zu dessen rechtskräftigem Abschluß, 
während der Zeit einer Maßnahme nach § 114 Abs. 1, 2 oder 4, der 
Außerdienststellung, eines Urlaubes von mehr als drei Monaten, während der 
Leistung des Präsenz- oder Ausbildungs- oder Zivildienstes und während des Laufs 
einer Kündigungsfrist bei Vorliegen von Kündigungsgründen nach § 77 Abs. 2 lit. 
a, c oder f K-LVBG 1994. 

 
 

§ 103  

Disziplinarkommissionen  

(1) Zur Durchführung des Disziplinarverfahrens gegen Beamte ist beim Amt der 
Landesregierung eine Disziplinarkommission einzurichten 

(2) Die Disziplinarkommission besteht aus einem Vorsitzenden, der erforderlichen 
Anzahl von Stellvertretern des Vorsitzenden und weiteren Mitgliedern. Der 
Vorsitzende und seine Stellvertreter müssen rechtskundig sein. Der Vorsitzende, 
seine Stellvertreter und die weiteren Mitglieder sind aus dem Kreis der Beamten 
mit Wirkung vom 1. Jänner auf die Dauer von fünf Jahren zu bestellen. Der 
Vorsitzende, seine Stellvertreter und die Hälfte der weiteren Mitglieder sind von 
der Landesregierung, die zweite Hälfte von der Zentralpersonalvertretung zu 
bestellen. Kommt die Zentralpersonalvertretung innerhalb eines Monats nach 
Aufforderung durch die Landesregierung ihrer Verpflichtung zur Bestellung nicht 
oder nicht im volen Umfang nach, so geht das Recht zur Bestellung auf die 
Landesregierung  

über.  

(3) entfällt. 

 
 
 
 
 
 
 
 

16. In § 103 Abs. 2 wird der Ausdruck „Beamten“ durch den Ausdruck 
„Landesbediensteten“ ersetzt. 
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 104  

Mitgliedschaft zu den Disziplinarkommissionen  

(1) Zu Mitgliedern der Disziplinarkommission dürfen nur Beamte des 
Dienststandes  bestellt werden, gegen die kein Disziplinarverfahren anhängig ist. 
Mitglieder der  Disziplinarkommission müssen österreichische Staatsbürger sein  

(2) Ein Beamter hat der Bestellung zum Mitglied der Disziplinarkommission 
Folge zu  leisten.  

(3) Die Mitgliedschaft zur Disziplinarkommission ruht vom Zeitpunkt der 
Einleitung eines  Disziplinarverfahrens bis zu dessen rechtskräftigem Abschluß, 
während der Zeit einer  Maßnahme nach § 114 Abs. 1, 2 oder 4, der 
Außerdienststellung, der Erteilung eines Urlaubes von mehr als drei Monaten und 
der Leistung des Präsenz- oder Ausbildungs- oder  Zivildienstes.  

…… 

17. § 104 Abs. 1, 2 und 3 lauten: 

(1) Zu Mitgliedern der Disziplinarkommission dürfen nur Landesbedienstete 
im Dienststand bestellt werden, die 

 1. die Grundausbildung erfolgreich absolviert haben,  

 2. gegen die kein Disziplinarverfahren anhängig ist,  

 3. über die keine Maßnahme nach § 114 Abs. 1, 2 oder 4 verhängt worden ist 
und 

 4. die österreichische Staatsbürger sind. 

(2) Ein Bediensteter hat der Bestellung zum Mitglied der 
Disziplinarkommission  Folge zu leisten. 

(3) Die Mitgliedschaft zur Disziplinarkommission ruht vom Tag der Einleitung 
eines Disziplinarverfahrens bis zu dessen rechtskräftigem Abschluß, während der 
Zeit einer Maßnahme nach § 114 Abs. 1, 2 oder 4, der Außerdienststellung, eines 
Urlaubes von mehr als drei Monaten, während der Leistung des Präsenz- oder 
Ausbildungs- oder Zivildienstes und während des Laufs einer Kündigungsfrist bei 
Vorliegen von Kündigungsgründen nach § 77 Abs. 2 lit. a, c oder f K-LVBG 1994. 

 
 

§ 105 

Disziplinarsenate 

(1) Die Disziplinarkommission verhandelt und entscheidet in Senaten, die aus 
dem Vorsitzenden der Kommission oder einem seiner Stellvertreter als 
Senatsvorsitzenden und zwei weiteren Mitgliedern bestehen. Jedes Mitglied darf 
mehreren Senaten angehören. In Senaten, in denen Disziplinarangelegenheiten 
gegen Beamte der Dienstklasse VII bis IX verhandelt werden, muß ein Mitglied 
des Senates mindestens die Dienstklasse VII erreicht haben 

(2) Die Landesregierung hat die Senate für die Dauer der Funktionsperiode 
der Disziplinarkommission bleibend zusammenzusetzen und die Geschäfte auf sie 
zu verteilen. Zugleich ist die Reihenfolge zu bestimmen, in der die weiteren 
Kommissionsmitglieder bei einer Verhinderung eines Senatsmitgliedes als 
Ersatzmitglieder in die Senate eintreten. Ein Mitglied des Senates der 
Disziplinarkommission muß von der Zentralpersonalvertretung odergemäß § 103 
Abs. 2 letzter Satz bestellt worden sein.  

……. 

 
 
 
 
 
 
 
 

18. § 105 Abs. 1 letzter Satz entfällt. 
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§ 106 

Disziplinaranwalt 

(1) Zur Vertretung der dienstlichen Interessen im Disziplinarverfahren sind 
von der Landesregierung für die Disziplinarkommission aus dem Kreis der 
rechtskundigen Beamten je ein Disziplinaranwalt und die erforderliche Anzahl von 
Stellvertretern zu bestellen. Auf die Disziplinaranwälte und die Stellvertreter ist § 
104 sinngemäß anzuwenden. 

 (2) Dem Disziplinaranwalt wird das Recht eingeräumt, 

 1. gegen Bescheide der Disziplinarkommission gemäß Art. 132 Abs. 5 B-
VG  Beschwerde an das Landesverwaltungsgericht und 

 2. gegen das Erkenntnis des Landesverwaltungsgerichts gemäß Art. 133 
Abs. 8 B-VG Revision an den Verwaltungsgerichtshof zu erheben 

 
 
 
 
 

19. In § 106 Abs. 1 wird der Ausdruck „Beamten“ durch den Ausdruck 
„Landesbediensteten“ ersetzt. 

 
20. Nach § 137a wird folgender § 137b eingefügt: 

§ 137b 

Senatsentscheidungen 

Das Landesverwaltungsgericht hat über Beschwerden gegen Bescheide der 
Disziplinarkommission durch einen Senat zu entscheiden, wenn 

 1. darin Disziplinarstrafen nach § 97 Abs. 1 Z 4 oder 5 oder § 136 Z 3 oder 4 
verhängt wurden, oder 

 2. der Disziplinaranwalt gegen einen Bescheid Beschwerde erhoben hat. 

. 
 

§ 138 

Bezüge 

(1) Dem Beamten gebühren Monatsbezüge (Abs. 2) und Sonderzahlungen 
(Abs. 3). 

(2) Der Monatsbezug besteht aus dem Gehalt, einer allfälligen Kinderzulage 
und allfälligen ruhegenussfähigen Zulagen (Dienstalterszulage, Dienstzulage, 
Verwaltungsdienstzulage, Landespersonalzulage, Verwendungszulage, 
Pflegedienstzulage, Ergänzungszulage nach § 146). 

(3) Außer den Monatsbezügen gebührt dem Beamten für jedes Kalendervierteljahr 

 
 
 
 
 
 
 

21. In § 138 Abs. 2 wird der Ausdruck „Landespersonalzulage“ durch den Ausdruck 
„Personalzulage“ ersetzt. 
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eine Sonderzahlung in der Höhe von 50 v.H. des Monatsbezuges, der ihm für den 
Monat der Auszahlung zusteht. Steht ein Beamter während des 
Kalendervierteljahres, für das die Sonderzahlung gebührt, nicht ununterbrochen im 
Genuß des vollen Monatsbezuges, so gebührt ihm als Sonderzahlung nur der 
entsprechende Teil. Als Monat der Auszahlung gilt bei Ausscheiden aus dem 
Dienststand jedenfalls der Monat des Ausscheidens aus dem Dienststand. 
 

§ 144 

Hemmung der Vorrückung 

……………….. 
 
 

(3) Hat sich der Beamte in den Fällen des Abs. 1 Z 1 und 2 nach dem Ablauf des 

Hemmun szeitraumes durch drei aufeinanderfolgende Jahre tadellos verhalten und 
ist in diesem Zeitraum keine Hemmung im Sinne des Abs. 1 Z 1 eingetreten, so ist 
ihm auf Antrag der Hemmungszeitraum für die Vorrückung anzurechnen. Diese 
Anrechnung wird mit dem auf die Antragstellung folgenden Monatsersten 
wirksam. 

(4) Der in Abs. 1 Z 3 angeführte Hemmungszeitraum wird für folgende 
Karenzurlaube mit dem Tag des Wiederantrittes des Dienstes zur Hälfte für die 
Vorrückung wirksam: 

 1. Karenzurlaub, der zur Betreuung 

 a) seines eigenen Kindes oder 

 b) eines Wahl- oder Pflegekindes oder 

 c) eines sonstigen Kindes, das dem Haushalt des Beamten angehört und 
für  dessen Unterhalt überwiegend er und (oder) sein Ehegatte oder 
eingetragener  Partner aufkommt, bis längstens zu Beginn der 
Schulpflicht des betreffenden Kindes gewährt worden ist, 

 2. Karenzurlaub zur Betreuung eines behinderten Kindes gemäß § 79a. 

(5) Die Hemmung nach Abs. 1 Z 4 tritt nicht ein, wenn die Freiheitsstrafe durch 
Anhaltung im elektronisch überwachten Hausarrest nach dem Fünften Abschnitt 
des Dritten Teiles des Strafvollzugsgesetzes, BGBl. Nr. 144/1969, vollzogen wird.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22. § 144 Abs. 4 Z 2 lautet: 

 2. Karenzurlaub gemäß § 79a. 
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§ 165 

Jubiläumszuwendung 

(1) Dem Beamten kann aus Anlass der Vollendung einer Dienstzeit von 28 
und 43 Jahren für treue Dienste eine Jubiläumszuwendung gewährt werden. Die 
Jubiläumszuwendung beträgt bei einer Dienstzeit von 28 Jahren 200 % und bei 
einer Dienstzeit von 43 Jahren 400 % des Monatsbezuges, der der 
besoldungsrechtlichen Stellung des Beamten in dem Monat entspricht, in den das 
Dienstjubiläum fällt 

(1a) Bei der Bemessung der Jubiläumszuwendung für den teilbeschäftigten 
Beamten ist jedoch der seiner Einstufung entsprechende Teil des Monatsbezuges 
zugrunde zu legen, der seinem durchschnittlichen Beschäftigungsausmaß in 
seinem bisherigen Dienstverhältnis entspricht) 

…… 

 
 

23. 165 Abs. 1a lautet: 

(1a) Bei der Bemessung der Jubiläumszuwendung für den teilbeschäftigten 
Beamten ist jedoch der seiner Einstufung entsprechende Teil des Monatsbezuges 
zugrunde zu legen, der seinem durchschnittlichen Beschäftigungsausmaß seit 1. 
Jänner 2004 entspricht. 

 

§ 165a 

Einmalige Entschädigung 

(1) Beamten, die durch Versetzung in den Ruhestand aus dem Dienststand 
ausscheiden, kann eine einmalige Entschädigung gewährt werden, wenn ihre 
dienstlichen Leistungen und ihr Verwendungserfolg dies geboten erscheinen 
lassen. Scheidet der Beamte durch Tod aus dem Dienststand aus, kann unter den 
zuvor genannten Voraussetzungen die einmalige Entschädigung den 
versorgungsberechtigten Hinterbliebenen gewährt werden.  

(2) Die einmalige Entschädigung beträgt bei einer Dienstzeit von mindestens 

 25 Jahren ............................... 50 v.H. 

 30 Jahren ............................. 100 v.H. 

 35 Jahren ............................. 200 v.H. 

des Monatsbezuges, der dem Beamten für den Monat gebührt, mit dessen Ablauf 
er aus dem Dienstverhältnis ausscheidet 

(3) Als Dienstzeit gelten die im § 165 angeführten Zeiträume. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24. In § 165a wird der Ausdruck „25 Jahren“ durch den Ausdruck „28 Jahren“, der 
Ausdruck „30 Jahren“ durch den Ausdruck „33 Jahren“ und der Ausdruck „35 
Jahren“ durch den Ausdruck „38 Jahren“ ersetzt. 

 

§ 166 

Vergütung nach § 23 des Volksgruppengesetzes 

(1) Dem Beamten, der bei einer Behörde oder Dienststelle beschäftigt ist, die 

 

25.§ 166 Abs. 1 lautet: 

(1) Dem Beamten, der bei einer Behörde oder Dienststelle beschäftigt ist, die 
in der Anlage 2 des Volksgruppengesetzes, BGBl. Nr. 396/1976, angeführt sind, der 
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in der auf Grund des § 2 Abs. 1 Z 3 des Volksgruppengesetzes, BGBl.Nr. 
396/1976, ergangenen Verordnung angeführt sind, der die dort zugelassene 
Sprache einer Volksgruppe im Sinne des §1 Abs. 2 des Volksgruppengesetzes 
beherrscht und diese Sprache in Vollziehung des Volksgruppengesetzes 
tatsächlich verwendet, gebührt auf Antrag eine monatliche Vergütung. Die 
Bemessung der monatlichen Vergütung hat durch die Landesregierung zu erfolgen 

(2) Die Vergütung gilt als Erschwerniszulage und ist unter Bedachtnahme auf 
die Art und den Umfang der tatsächlichen Anwendung im Sinne des Abs. 1 in 
einem Hundertsatz des Gehaltes der Gehaltsstufe 2 der Dienstklasse V eines 
Beamten der Allgemeinen Verwaltung zu bemessen. 

……… 

die dort  zugelassene Sprache einer Volksgruppe im Sinne des § 1 Abs. 2 des 
Volksgruppengesetzes beherrscht und diese Sprache in Vollziehung des 
Volksgruppengesetzes tatsächlich verwendet, gebührt auf Antrag eine monatliche 
Vergütung. Die Bemessung der monatlichen Vergütung hat durch die 
Landesregierung zu erfolgen. 

 

§ 171 

Abfertigung 

(1) Dem Beamten, der ohne Anspruch auf einen laufenden Ruhegenuß aus 
dem Dienststand ausscheidet, gebührt eine Abfertigung. 

(2) Eine Abfertigung gebührt nicht, 

 a) wenn das Dienstverhältnis des Beamten während der Probezeit gelöst 
wird; 

 b) wenn der Beamte freiwillig aus dem Dienstverhältnis austritt, sofern nicht 
die  Bestimmungen des Abs. 3 anzuwenden sind; 

 c) wenn der Beamte durch ein Disziplinarerkenntnis entlassen wird; 

 d) wenn der Beamte kraft Gesetzes oder durch Tod aus dem Dienstverhältnis 
ausscheidet. 

(3) Eine Abfertigung gebührt außerdem 

 1. einem verheirateten Beamten, wenn er innerhalb von zwei Jahren nach 
seiner  Eheschließung, 

 2. einem Beamten, wenn er innerhalb von sechs Jahren nach der Geburt 

 a) eines eigenen Kindes, 

 b) eines von ihm allein oder gemeinsam mit seinem Ehegatten an Kindes 
Statt  angenommenen Kindes oder 

 c) eines von ihm in unentgeltliche Pflege übernommenen Kindes, das im 
Zeitpunkt des Ausscheidens noch lebt, (LGBl. Nr. 73/2005, Art. I Z 56) 

freiwillig aus dem Dienstverhältnis austritt. Aus dem Anlaß seiner 
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Eheschließung kann nur einer der beiden Ehegatten – und auch das nur einmal – 
die Abfertigung in Anspruch nehmen. Die Abfertigung nach der Z 2 kann für ein 
und dasselbe Kind nur einmal in Anspruch genommen werden. Stehen beide 
Ehepartner bzw. beide Elternteile (Adoptivelternteile) in einem Dienstverhältnis 
zu einer inländischen Gebietskörperschaft oder einem Gemeindeverband und 
hätten beide Anspruch auf Abfertigung aus Anlaß derselben Eheschließung oder 
wegen desselben Kindes, so besteht nach diesem Gesetz dann kein Anspruch, 
wenn die Abfertigung von einer anderen Gebietskörperschaft oder einem 
Gemeindeverband bereits geleistet und nicht zurückerstattet worden ist. Bei 
gleichzeitigem Entstehen der Ansprüchezur selben Gebietskörperschaft geht im 
Falle der Z 1 der Anspruch des älteren Beamten, in den Fällen der Z 2 der 
Anspruch der Mutter (Adoptivmutter) vor. Die vorstehenden Bestimmungen mit – 
Ausnahme der Z 2 lit. b zweiter Fall – sind aufeingetragene Partner sinngemäß 
anzuwenden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26.§ 171 Abs. 3 letzter Satz lautet: 

Die vorstehenden Bestimmungen sind auf eingetragene Partner sinngemäß 
anzuwenden. 

 

§ 172 

Höhe der Abfertigung 

(1) Die Abfertigung beträgt, abgesehen von den Fällen des § 171 Abs. 3, 

 1. im Falle des Ausscheidens eines provisorischen Beamten nach Ablauf der 
Probezeit 

 a) bei einer für die Bemessung des Ruhegenusses anrechenbaren 
Dienstzeit bis  zu drei Jahren das Einfache des Monatsbezuges, 

 b) bei einer für die Bemessung des Ruhegenusses anrechenbaren 
Dienstzeit von  mehr als drei Jahren das Doppelte des 
Monatsbezuges; 

 2. im Falle des Ausscheidens eines definitiven Beamten 

 a) bei einer für die Bemessung des Ruhegenusses anrechenbaren Dienstzeit 
bis  zu fünf Jahren das Neunfache des Monatsbezuges, 

 b) bei einer für die Bemessung des Ruhegenusses anrechenbaren Dienstzeit 
vonmehr als fünf Jahren das Achtzehnfache des Monatsbezuges. 

(2) Die Abfertigung beträgt in den Fällen des § 171 Abs. 3 nach einer Dauer 
der ruhegenußfähigen 

Gesamtdienstzeit von 

3 Jahren das Zweifache, 

5 Jahren das Dreifache, 

27. § 172 Abs. 1 lautet: 

(1) Die Abfertigung beträgt, abgesehen von den Fällen des § 171 Abs. 3, 

 1. bei einer für die Bemessung des Ruhegenusses anrechenbaren Dienstzeit 
bis zu fünf Jahren das Neunfache des Monatsbezuges, 

 2. bei einer für die Bemessung des Ruhegenusses anrechenbaren Dienstzeit 
von mehr als fünf Jahren das Achtzehnfache des Monatsbezuges. 
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10 Jahren das Vierfache, 

15 Jahren das Sechsfache, 

20 Jahren das Neunfache, 

25 Jahren das Zwölffache des Monatsbezuges. 

…. 
 

§ 174a 

Landespersonalzulage 

(1) Den Beamten der Allgemeinen Verwaltung und in handwerklicher 
Verwendung gebührt neben dem Gehalt eine ruhegenußfähige 
Landespersonalzulage.  

(2) Die Höhe der Landespersonalzulage ist in der Anlage 4a festgelegt.  

(3) Als Bemessungsgrundlage für diese Zulage dient das jeweilige Gehalt 
nach § 173 und§ 183 

 
 
 
 
 
 
28. In § 174a wird jeweils der Ausdruck „Landespersonalzulage“ durch den 
Ausdruck „Personalzulage“ ersetzt. 

 

§ 236 

Ruhegenussberechnungsgrundlage 

(1) Die Ruhegenussberechnungsgrundlage ist wie folgt zu ermitteln: 

 1. Für jeden nach dem 31. Dezember 1985 liegenden Monat der 
ruhegenussfähigen Landesdienstzeit, für den ein Pensionsbeitrag nach den 
jeweils geltenden Bestimmungen zu leisten ist oder war (Beitragsmonat), 
ist die Bemessungsgrundlage für den Pensionsbeitrag nach § 167 des 
Kärntner Dienstrechtsgesetzes in seiner jeweils geltenden Fassung zu 
ermitteln. Sonderzahlungen und anspruchsbegründende Nebengebühren 
bleiben dabei außer Betracht. 

 2. Bei der Ermittlung dieser Bemessungsgrundlagen sind die zum Zeitpunkt 
der Ruhestandsversetzung jeweils in Geltung stehenden 
Bezugsansätze heranzuziehen (Beitragsgrundlagen). 

 3. Ein Vierhundertzwölftel der Summe der 412 höchsten Beitragsgrundlagen 
nach Z 1 und 2 bildet die Ruhegenussberechnungsgrundlage. 

 4. Gebührt ein Ruhebezug oder ein Versorgungsbezug nach einem im 
Dienststand  verstorbenen Beamten erstmals in einem in der 
folgenden Tabelle bezeichneten Jahr, so ist die Zahl „412“ in Z 3 
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jeweils durch folgende Zahlen zu ersetzen. Sind nach dieser Tabelle oder 
nach Z 5 oder 6 weniger als 412 Beitragsmonate heranzuziehen so 
entspricht der Divisor immer der Anzahl der heranzuziehenden 
Beitragsmonate. 

………. 

(2) Die Beitragsgrundlage für die Zeit einer gänzlichen Dienstfreistellung gegen 
Entfall der Bezüge im Rahmen einer Familienhospizfreistellung (§ 79b Abs. 1 Z 3) 
und für die Zeit eines Karenzurlaubes gegen Entfall der Bezüge zur Pflege eines 
behinderten Kindes (§ 79a) beträgt für jeden vollen Kalendermonat 1528,87 € im 
Jahr 2010 und für jeden restlichen Tag der Dienstfreistellung den 
verhältnismäßigen Teil davon. Die Beitragsgrundlage für die restlichen Tage ist 
zur Beitragsgrundlage nach Abs. 1 zu addieren. Die Beitragsgrundlage für 
Kalendermonate, in denen die regelmäßige Wochendienstzeit nach § 79b Abs. 1 Z 
2 herabgesetzt ist, beträgt mindestens 1528,87 € im Jahr 2010, wenn die 
Herabsetzung mehr als die Hälfte der Tage eines Kalendermonats umfasst. 

(3) Der Betrag nach Abs. 2 ist jeweils durch Multiplikation mit der 
Aufwertungszahl 

(4) Als Beitragsgrundlage iSd Abs. 1 Z 1 gilt auch die Zeit einer Karenz 
nachelternschutzrechtlichen Bestimmungen oder eines Karenzurlaubes 
nachelternschutzrechtlichen Bestimmungen. Für die Ermittlung der fiktiven 
Beitragsgrundlage ist der letzte volle Monatsbezug unter Beachtung des § 143 
heranzuziehen, mindestens jedoch monatlich 1.528,87 € im Jahr 2010. Übt der 
Beamte eine Teilzeitbeschäftigung nach elternschutzrechtlichen Bestimmungen 
oder nach § 52 Abs. 1 aus, so gilt abweichend von Abs. 1 Z 1 eine fiktive 
Beitragsgrundlage im Ausmaß einer entsprechenden Vollzeitbeschäftigung, 
mindestens jedoch monatlich 1.528,87 € im Jahr 2010. Abs. 3 gilt sinngemäß. 

 
 
 
 
 
 
 
 

29. In § 236 Abs. 2 wird die Wortfolge „und für die Zeit eines Karenzurlaubes gegen 
Entfall der Bezüge zur Pflege eines behinderten Kindes (§ 79a)“ durch die 
Wortfolge „und für die Zeit eines Karenzurlaubes gegen Entfall der Bezüge nach § 
79a“ ersetzt. 
 
 
 
 
 
 
 

30. In § 236 Abs. 4 wird das Zitat „oder nach § 52 Abs. 1“ durch das Zitat „, nach § 
52 Abs.1, § 55a oder § 79b Abs. 1 Z 2“ ersetzt. 

 

§ 237 

Ruhegenußfähige Gesamtdienstzeit 

(1) Die ruhegenußfähige Gesamtdienstzeit setzt sich zusammen aus 

 a) der ruhegenußfähigen Landesdienstzeit, 

 b) den angerechneten Ruhegenußvordienstzeiten, 

 c) den angerechneten Ruhestandszeiten, 

 d) den zugerechneten Zeiträumen, 

 e) den durch besondere gesetzliche Bestimmungen oder auf Grund solcher 
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Bestimmungen 

als ruhegenußfähig erklärten Zeiten. 

(2) Als ruhegenussfähige Landesdienstzeit gilt – nach Maßgabe der Abs. 2a bis 2d 
– die Zeit, die der Beamte im bestehenden öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis 
zum Land vom Tag des Dienstantrittes bis zum Tag des Ausscheidens aus dem 
Dienststand zurückgelegt 

hat. (2a) Die Zeiten eigenmächtigen und unentschuldigten Fernbleibens vom 
Dienst in der Dauer von mehr als drei Tagen und die Zeiten eines Karenzurlaubes 
gelten nicht als ruhegenussfähige Landesdienstzeit, soweit nicht in Abs. 2b 
anderes bestimmt wird. (2b) Zeiten eines Karenzurlaubes nach § 79 Abs. 1b, 1d Z 
1 und 3 Z 2 gelten alsruhegenussfähige Landesdienstzeit, wenn für diese Zeiten 
Pensionsbeiträge geleistet wurden, im Fall des § 79 Abs. 3 Z 2 bis zu dem in 
dieser Vorschrift festgelegten Höchstausmaß. Zeiten einer Karenz nach 
elternschutzrechtlichen Bestimmungen und eines Karenzurlaubes nach § 79a 
sowie Zeiten einer Dienstfreistellung nach § 79b Abs. 1 Z 3 gelten ohne Leistung 
eines Pensionsbeitrages als ruhegenussfähige Landesdienstzeit. Zeiten eines 
Karenzurlaubes nach § 79 Abs. 1 und 1a gelten als ruhegenussfähige 
Landesdienstzeit, wenn für diese Zeiten die Leistung von Pensionsbeiträgen 
gesetzlich vorgesehen war.  

(2c) Zeiten eines Präsenz-, Zivil- oder Ausbildungsdienstes iSd § 147 Abs. 3 Z 3 
gelten ohne Leistungen eines Pensionsbeitrages als ruhegenussfähige 
Landesdienstzeit.  

(2d) Zeiten einer Teilzeitbeschäftigung nach elternschutzrechtlichen 
Bestimmungen, nach §§ 51, 52 und 79b Abs. 1 Z 2 gelten zur Gänze als 
ruhegenussfähige Landesdienstzeit. 

(3) Die ruhegenußfähige Gesamtdienstzeit ist in vollen Jahren und 
Monatenauszudrücken. Bruchteile eines Monates bleiben unberücksichtigt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31. 237 Abs. 2d lautet: 

(2d) Zeiten einer Teilzeitbeschäftigung nach elternschutzrechtlichen 
Bestimmungen, nach §§ 51, 52, 55a und 79b Abs. 1 Z 2 gelten zur Gänze als 
ruhegenussfähige Landesdienstzeit. 

 
 
 

§ 246 

Anspruch auf Waisenversorgungsgenuß 

(1) Dem Kind eines verstorbenen Beamten, das das 18. Lebensjahr noch nicht 
vollendet hat, gebührt ein monatlicher Waisenversorgungsgenuß, wenn der 
Beamte am Sterbetag Anspruch auf Ruhegenuß gehabt hat oder im Fall der mit 
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Ablauf dieses Tages erfolgten Versetzung in den Ruhestand gehabt hätte. Ein 
Stiefkind hat nur dann Anspruch auf Waisenversorgungsgenuß, wenn es am 
Sterbetag des Beamten bei der Bemessung der Kinderzulage oder früheren 
Haushaltszulage zu berücksichtigen gewesen ist. 

 (2) Dem älteren Kind eines verstorbenen Beamten, das das 27. Lebensjahr noch 
nicht vollendet hat, gebührt auf Antrag ein monatlicher Waisenversorgungsgenuß, 
solange es sich in einer Schul- oder Berufsausbildung befindet, die seine 
Arbeitskraft überwiegend beansprucht. 

Zur Schul- oder Berufsausbildung zählt auch ein angemessener Zeitraum für die 

Vorbereitung auf die Ablegung der entsprechenden Abschlußprüfungen und auf 
die Erwerbung eines akademischen Grades. Ist die Schul- oder Berufsausbildung 
durch Erfüllung der Wehrpflicht, durch Krankheit oder ein anderes 
unüberwindbares Hindernis verzögert worden, so gebührt der 
Waisenversorgungsgenuß über das 27. Lebensjahr hinaus für einen derDauer der 
Behinderung angemessenen Zeitraum.  

(3) Dem Kind eines verstorbenen Beamten, das das 18. Lebensjahr vollendet hat, 
gebührt auf Antrag ein monatlicher Waisenversorgungsgenuß, wenn es seit der 
Vollendung des 18. Lebensjahres oder seit dem Ablauf des im Abs. 2 genannten 
Zeitraumes infolge Krankheit oder Gebrechen erwerbsunfähig ist. 

(4) Der Waisenversorgungsgenuß nach den Abs. 2 und 3 ruht, wenn das Kind 

 a) Einkünfte bezieht, die zur Bestreitung seines angemessenen 
Lebensunterhaltes 

ausreichen, 

 b) einem Stift oder Kloster angehört und das Stift oder Kloster für den 
Lebensunterhalt des Kindes aufkommt, 

 c) verheiratet ist oder in eingetragener Partnerschaft lebt und die Einkünfte 
der Ehegatten oder eingetragenen Partner zur Bestreitung des 
angemessenen Lebensunterhaltes ausreichen 

……….. 

 
 
 
 
 

32. Nach § 246 Abs. 2 wird folgender Abs. 2a eingefügt: 

(2a) Dem Kind eines verstorbenen Beamten, das das 18.  Lebensjahr vollendet 
hat, gebührt auf Antrag ein monatlicher Waisenversorgungsgenuss, wenn und 
solange das Kind als Teilnehmer des Freiwilligen Sozialjahres, des Freiwilligen 
Umweltschutzjahres, des Gedenkdienstes oder des Friedens- und Sozialdienstes im 
Ausland tätig ist, längstens bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

33. § 246 Abs. 4 lautet: 

 (4) Der Waisenversorgungsgenuss nach den Abs. 2 und 3 ruht, wenn das Kind 

 1. Einkünfte bezieht, die den Mindestsatz für die Ergänzungszulage für den 
nicht verheirateten Beamten (§ 254 Abs. 5) übersteigen, 

 2. einem Stift oder Kloster angehört und das Stift oder Kloster für den 
Lebensunterhalt des  Kindes aufkommt, 

 3. verheiratet ist oder in eingetragener Partnerschaft lebt und die Einkünfte 
des Ehegatten oder eingetragenen Partners den Mindestsatz für die 
Ergänzungszulage für den nicht verheirateten Beamten (§ 254 Abs. 5) 
übersteigen . 

 

§ 247 

Ausmaß des Waisenversorgungsgenusses 

(1) Der Waisenversorgungsgenuß beträgt 

 a) für jede Halbwaise 24 v.H. des Ruhegenusses, der der ruhegenußfähigen 

 
 

34. § 247 Abs. 1 und 2 lauten: 

(1) Der Waisenversorgungsgenuss beträgt für jede Halbwaise 24% und für jede 
Vollwaise 36% des Ruhegenusses, der dem Beamten 
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Gesamtdienstzeit  des Beamten und der von ihm im Zeitpunkt seines 
Ausscheidens  aus dem Dienststand erreichten 
besoldungsrechtlichen Stellung entspricht,  

 b) für jede Vollwaise 36 v.H. des Ruhegenusses, der der ruhegenußfähigen 
Gesamtdienstzeit  des Beamten und der von ihm im Zeitpunkt seines 
Ausscheidens  aus dem Dienststand erreichten 
besoldungsrechtlichen Stellung entspricht,  § 236 Abs. 2 gilt 
sinngemäß.  

(2) Die Eigenschaft eines Wahlkindes als Halbwaise bestimmt sich nach dem 
Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuch (ABGB), JGS Nr. 946/1811, zuletzt 
geändert durch das Bundesgesetz BGBl.Nr. 502/1993. (LGBl. Nr. 14/1996, Art. I Z 
34) 

(3) Ein Stiefkind ist Vollwaise, wenn beide Elternteile aus der das 
Stiefverhältnis begründenden Ehe gestorben sind; es ist Halbwaise, wenn nur einer 
dieser Elternteile gestorben ist. 

(4) Auf den Waisenversorgungsbezug eines Stiefkindes sind 
Unterhaltsleistungen anzurechnen, auf die das Stiefkind gegenüber seinen 
leiblichen Eltern Anspruch hat. Ein Verzicht des Kindes auf Unterhaltsleistungen 
ist dabei unbeachtlich. Erhält das Kind statt laufender Unterhaltsleistungen eine 
Kapitalabfindung, so ist auf den monatlichen Waisenversorgungsbezug ein 
Zwölftel des Betrages anzurechnen, der sich bei Annahme eines jährlichen 
Ertrages von 4 v.H. des Abfindungskapitals ergeben würde. Geht das 
Abfindungskapital ohne vorsätzliches Verschulden der Waise unter, so entfällt die 
Anrechnung. Versorgungsleistungen, die das Stiefkind nach seinen leiblichen 
Eltern erhält, sind ebenfalls auf den Waisenversorgungsbezug anzurechnen.  

(5) entfällt.  

 1. gebührte oder 

 2. im Falle des Todes im Dienststand gebühren würde, wenn er an seinem 
Todestag in den Ruhestand versetzt worden wäre. 

(2) Die Eigenschaft eines Wahlkindes als Halb- oder Vollwaise bestimmt sich 
nach dem Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuch (ABGB), JGS Nr. 946/1811. 

 

§ 252a 

Eingetragene Partnerschaften 

§§ 243 bis 244e, 248 bis 252 sind auf hinterbliebene eingetragene Partner und 
eingetragene Partnerschaften sinngemäß anzuwenden. 

35. § 252a lautet: 

§ 252a 

Eingetragene Partnerschaften 

Folgende Bestimmungen dieses Gesetzes sind auf eingetragene Partner von 
Beamten, auf eingetragene Partnerschaften und infolge deren Begründung und 
Auflösung nach dem Bundesgesetz über die eingetragene Partnerschaft 
(Eingetragene Partnerschaft-Gesetz – EPG), BGBl. I Nr. 135/2009, sinngemäß 
anzuwenden: §§ 243 bis 244e, 246 bis 252, 274 bis 276, 277, 284 und 291. 
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§ 277 

Unterhaltsbeitrag für die Angehörigen und Hinterbliebenen 

eines entlassenen Beamten 

(1) Die Landesregierung kann dem Angehörigen eines aus dem Dienststand 
entlassenen Beamten auf Antrag einen monatlichen Unterhaltsbeitrag gewähren, 
vorausgesetzt, daß der Angehörige über ein zur Bestreitung des notwendigen 
Lebensunterhaltes ausreichende  Einkommen nicht verfügt und Anspruch auf 
Versorgungsgenuß hätte, wenn der Beamte im Zeitpunkt der Entlassung gestorben 
wäre. Der Unterhaltsbeitrag kann auch befristet gewährt werden. Er ist zu 
entziehen, wenn eine Voraussetzung für seine Gewährung weggefallen ist.  

(2) Der Unterhaltsbeitrag darf den Versorgungsgenuß und die 
Versorgungsgenußzulage nicht übersteigen, auf die der Angehörige Anspruch 
hätte, wenn der Beamte im Zeitpunkt der Entlassung gestorben wäre. Im Falle 
einer Verurteilung des Angehörigen, die das Erlöschen des Anspruches auf 
Versorgungsgenuß bewirken würde, vermindert sich der Höchstbetrag des 
Unterhaltsbeitrages bis zum Ablauf des Monats, in dem die Verurteilung getilgt 
wird, um 25 v.H 

(3) Auf den Hinterbliebenen eines aus dem Dienststand entlassenen Beamten sind 
die Bestimmungen des Abs. 1 und 2 sinngemäß anzuwenden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

36. Dem § 277 werden folgende Abs. 4 und 5 angefügt: 

(4) Auf Empfänger von Unterhaltsbeiträgen sind die Bestimmungen der §§ 253 
bis 269 sinngemäß anzuwenden. 

(5) Der Unterhaltsbeitrag und die nach diesem Teil gebührenden Zulagen 
bilden zusammen den Unterhaltsbezug. 

 

§ 278 

Unterhaltsbeitrag für ehemalige Beamte des Ruhestandes 

(1) Dem ehemaligen Beamten des Ruhestandes, dessen Anspruch auf Ruhegenuß 
infolge gerichtlicher oder disziplinärer Verurteilung erloschen ist, gebührt ein 
monatlicher Unterhaltsbeitrag in der Höhe von 75 v.H. des Ruhegenusses, auf den 
der ehemalige Beamte Anspruch hätte, wenn er nicht verurteilt worden wäre. 

(2) Die Landesregierung kann den Unterhaltsbeitrag aus besonders 
berücksichtigungswürdigen Gründen von dem der Tilgung der Verurteilung 
folgenden Monatsersten an bis zum 

 
 
 

37. §§ 278, 279 und 280 entfallen. 



REG:SITZ 

Seite 30 von 111 

Betrag des Ruhegenusses erhöhen, auf den der ehemalige Beamte Anspruch hätte, 
wenn er nicht verurteilt worden wäre. Das gleiche gilt für den Fall einer 
disziplinären Verurteilung, wenn seit dem Eintritt der Rechtskraft der Verurteilung 
drei Jahre verstrichen sind. 

(3) Die Bestimmungen der §§ 270 bis 273 sind sinngemäß anzuwenden. 

§ 279 

Unterhaltsbeitrag für die Hinterbliebenen 

eines ehemaligen Beamten des Ruhestandes 

(1) Dem Hinterbliebenen eines ehemaligen Beamten des Ruhestandes, der am 
Sterbetag Anspruch auf Unterhaltsbeitrag gehabt hätte, gebührt ein monatlicher 
Unterhaltsbeitrag in der Höhe des Versorgungsgenusses, auf den der 
Hinterbliebene Anspruch hätte, wenn der ehemalige Beamte nicht verurteilt 
worden wäre. Im Falle einer gerichtlichen Verurteilung des Hinterbliebenen, die 
das Erlöschen des Anspruches auf Versorgungsgenuß bewirken würde vermindert 
sich der Unterhaltsbeitrag um 25 v.H. 

(2) Dem Hinterbliebenen, dessen Anspruch auf Versorgungsgenuß infolge 
gerichtlicher Verurteilung erloschen ist, gebührt ein monatlicher Unterhaltsbeitrag 
in der Höhe von 75 v.H. 

des Versorgungsgenusses, auf den er Anspruch hätte, wenn er nicht verurteilt 
worden wäre. 

(3) Die Landesregierung kann den Unterhaltsbeitrag aus 
berücksichtigungswürdigen Gründen von dem der Tilgung der Verurteilung 
folgenden Monatsersten an bis zum Betrag des Versorgungsgenusses erhöhen, auf 
den der Hinterbliebene Anspruch hätte, wenn er nicht verurteilt worden wäre. 

(4) Dem früheren Ehegatten oder eingetragenen Partner gebührt der 
Unterhaltsbeitrag nur auf Antrag. Er fällt, wenn der Antrag binnen drei Monaten 
nach dem Tod des Beamten gestellt wird, mit dem auf den Sterbetag folgenden 
Monatsersten an. In allen übrigen Fällengebührt der Unterhaltsbeitrag von dem der 
Einbringung des Antrages folgenden Monatsersten an; wird der Antrag an einem 
Monatsersten gestellt, so gebührt der Unterhaltsbeitrag von diesem Tag an. 

 § 280 

Gemeinsame Bestimmungen für Empfänger von Unterhaltsbeiträgen 

(1) Auf Empfänger von Unterhaltsbeiträgen sind die Bestimmungen der §§ 253 bis 
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269 sinngemäß anzuwenden. 

(2) entfällt. (3) Der Unterhaltsbeitrag und die nach diesem Teil gebührenden 
Zulagen bilden zusammen den Unterhaltsbezug. 
 

§ 287 

Anspruchsbegründende Nebengebühren, Nebengebührenwerte 

(1) Folgende Nebengebühren – in den weiteren Bestimmungen kurz 
"anspruchsbegründende Nebengebühren" genannt – begründen den Anspruch auf 
eine Nebengebührenzulage zum Ruhegenuß: 

 1. Überstundenvergütungen nach § 153, 

 2. Pauschalvergütungen für verlängerten Dienstplan nach § 154, 

 3. Sonn- und Feiertagsvergütungen (Sonn- und Feiertagszulagen) nach § 
155, 

 4. Journaldienstzulagen nach § 156, 

 5. Bereitschaftsentschädigung nach § 157, 

 6. Mehrleistungszulagen nach § 158, 

 7. Erschwerniszulagen nach § 160, 

 8. Gefahrenzulagen nach § 161. 

(1a) Von den Nebengebühren, die für Zeiträume bezogen werden, in denen 

 a) die regelmäßige Wochendienstzeit herabgesetzt gewesen ist,  

 b) eine Teilzeitbeschäftigung nach elternschutzrechtlichen Bestimmungen in 
 Anspruch genommen worden ist, begründen die unter Abs. 1 Z 1, 3 
(soweit es sich um Sonn- und Feiertagsvergütungen handelt), 4 und 5 
angeführten Nebengebühren nur insoweit den Anspruch auf eine 
Nebengebührenzulage zum Ruhegenuß, als sie für Dienstleistungen 
gebühren, mit denen die volle Wochendienstleistung überschritten worden 
ist.  

(2) Anspruchsbegründende Nebengebühren, die der Beamte bezieht, oder die 
gemäß § 147 nicht zahlbar gestellt werden, sind auf Nebengebühenwerte 
umzurechnen, die auf höchstens drei Dezimalstellen zu lauten haben. Ein 
Nebengebührenwert beträgt 1 v.H. des im Zeitpunkt des Entstehens des 
Anspruches auf die Nebengebühr geltenden Gehaltes der 

Gehaltsstufe 2 der Dienstklasse V.  

(3) Anläßlich der Auszahlung der Bezüge sind die anspruchsbegründenden 
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Nebengebühren in Nebengebührenwerten laufend festzuhalten. 

(4) Die jeweils bis zum Ende eines Kalenderjahres festgehaltene Summe der 
Nebengebührenwerte ist dem Beamten schriftlich mitzuteilen. Hat der Beamte 
binnen zwei Monaten nach der Mitteilung durch seine Unterschrift die Richtigkeit 
dieser Summe anerkannt, so ist deren Bestreitung ausgeschlossen. Hat der Beamte 
die Richtigkeit der Summe nicht anerkannt, so hat die Landesregierung die 
Summe der Nebengebührenwerte mit Bescheid festzusetzen. 

38. § 287 Abs. 4 lautet: 

(4) Die jeweils bis zum Ende eines Kalenderjahres festgehaltene Summe der 
Nebengebührenwerte ist dem Beamten nach Maßgabe der technischen 
Möglichkeiten elektronisch oder schriftlich mitzuteilen. 

 

§ 305 

Automationsunterstützte Datenverarbeitung 

(1) Die Landesregierung ist ermächtigt, die dienstrechtlichen, 
besoldungsrechtlichen, ausbildungsbezogenen und sonstigen mit dem 
Dienstverhältnis in unmittelbarem Zusammenhang stehenden personenbezogenen 
Daten der in § 1 genannten Beamten automationsunterstützt zu verarbeiten. Soweit 
eine derartige Verarbeitung nicht als Standardverarbeitung iSd § 17 Abs. 2 Z 6 des 
Datenschutzgesetzes 2000 (DSG 2000), BGBl. I Nr. 165/1999, zu melden ist, darf 
sie erst nach ihrer Registrierung im Datenverarbeitungsregister aufgenommen 
werden.  

(2) Die Landesregierung ist ermächtigt, Daten aus den von Abs. 1 erfaßten 
Personaldatensystemen für statistische Auswertungen zu verwenden, soweit dies 
zur Wahrnehmung der ihr gesetzlich übertragenen Aufgaben im Bereich der 
allgemeinen Personalangelegenheiten öffentlich Bediensteter eine wesentliche 
Voraussetzung bildet. 

 
 
 
 
 
 
 

40. Nach  § 305 wird folgender § 305a eingefügtt: 

„§ 305a 
Tätigkeit des Hauptverbandes der österreichischen Sozialversicherungsträger 

als Verbindungsstelle und als Betreiber der Zugangsstelle 

(1) Der Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger ist gemäß 
§ 4 Abs. 3 des Sozialversicherungs-Ergänzungsgesetzes (SV-EG), BGBl. Nr. 
154/1994,  Verbindungsstelle für das Land Kärnten in ruhebezugs- und 
versorgungsgenussrechtlichen Angelegenheiten der Landesbeamten sowie ihrer 
Hinterbliebenen, die von Art. 3 Abs. 1 lit. c bis e der Verordnung (EG) Nr. 
883/2004 erfasst werden. 

(2) Der Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger betreibt 
gemäß § 5 Abs. 3 SV-EG die Zugangsstelle für das Land Kärnten in den in Abs. 1 
angeführten Angelegenheiten, die von Art. 3 Abs. 1 lit. c bis e der Verordnung (EG) 
Nr. 883/2004 erfasst werden. 

(3) Der Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger besorgt 
die Aufgaben nach Abs. 1 und 2 im übertragenen Wirkungsbereich und ist dabei an 
die Weisungen der Landesregierung gebunden. Die Tätigkeit des Hauptverbandes 
der österreichischen Sozialversicherungsträger als Verbindungsstelle und als 
Betreiber der Zugangsstelle umfasst alle Aufgaben und alle Rechte und Pflichten, 
die in den §§ 4, 5 und 6 SV-EG genannt sind.“ 

Anlage 2 (zu § 68 Abs. 2) 

2. Verwendungsbezeichnungen 
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Für die Bediensteten der Allgemeinen Verwaltung sind unbeschadet anderer 
gesetzlicherRegelungen folgende Verwendungsbezeichnungen vorgesehen: 

Bei Verwendung                                                    als Verwendungsbezeichnung 

Landesamtsdirektor     Landesamtsdirektor 

Stellvertreter des Landesamtsdirektors      Landesamtsdirektor-Stellvertreter 

……… 

Leiter der mit den Angelegenheiten des 
Buchhaltungsund Rechnungsdienstes 
betrauten Abteilung 
 
 

Leiter des Kärntner 
Landeskonservatoriums und Leiter einer 
Musikschule des Landes Kärnten, Leiter 
desBehinderten-Förderungszentrums des 
LandesKärnten, des Landesjugendheimes 
"Rosental" und der Lebens-
mitteluntersuchungsanstalt Kärnten 
Landtagsdirektor 
 

*Leiter des Landessportsekretariates  

Buchhaltungsdirektor 
 
 
 
Direktor (der) des (unter 
Hinzufügung der Bezeichnung der 
Dienststelle bzw. unter 
Hinzufügung eines Hinweises auf 
den Sitz der jeweiligen 
Musikschule des Landes) 
 
 

Landessportsekretär 

…… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

41.  Die Anlage 2 wird wie folgt geändert: 

 1. Die Wortfolge „Leiter der mit den Angelegenheiten des Buchhaltungs- und 
Rechnungsdienstes betrauten Abteilung*  Buchhaltungsdirektor“ entfällt. 

 2. Die Wortfolge „,des Landesjugendheimes Rosental“ und der 
Lebensmitteluntersuchungsanstalt Kärnten“ wird durch die Wortfolge „und 
des Instituts für Lebensmittelsicherheit, Veterinärmedizin und Umwelt des 
Landes Kärnten“ ersetzt. 

 3. Die Wortfolge „Leiter des Landessportsekretariates Landessportsekretär“ 
wird durch die Wortfolge „Leiter des Landessportsekretariates
 Landessportdirektor“ ersetzt. 

 4. Die Wortfolge „Leiter der mit den allgemeinen Angelegenheiten des 
Bauwesens betrauten Abteilung*    Landesbaudirektor entfällt. 

Anlage 4a 
(zu § 174a) 

Die Höhe der Landespersonalzulage beträgt jeweils einen Prozentsatz des 
Gehaltesder Gehaltsstufe 2 der Dienstklasse V der Beamten der Allgemeinen 
Verwaltung: 

 
 

42. In der Anlage 4a wird der Ausdruck „Landespersonalzulage“ durch den 
Ausdruck „Personalzulage“ ersetzt. 
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43. Anlage 11 lautet: 

Geltende Fassung 

Anlage 11 
(zu § 79c) 

Zeiten Dauer 

Anrechnung der Zeiten für 

Beförderungszeitpunkt 
Auszahlung der 
Jubiläumszuw Vorrückung Beförderung Ruhegenuss Überstellungszeitr. Jubiläumszuwendung 

Außerdienststellung 
nach § 17 Abs. 3 und 

§ 19 

für die Dauer 
der Funktion 

gehemmt, 
§ 144 Abs. 1  

Z 3
7)

 

nein, § 181 
Abs. 1a

18)
 iVm 

§ 144 Abs. 1 
Z 3

7)
 

ja, mit Beitrag, 
§ 167 Abs. 6

17)
 

nein, § 146 Abs. 
1b

9)
 

nein, § 165 Abs. 2 Z 1
10)

 
iVm 

§ 144 Abs. 1 Z 3
7)

 

nein, nicht während der 
Außerdienststellung, § 181  
Abs. 1a

18) 
iVm § 144 Abs. 1 

Z 3
7)

 

nein, § 165 Abs. 6
11)

 

Karenzurlaub 
nach § 79 Abs. 1 

10 Jahre oder 
64. 

Lebensjahr, 
§ 79 Abs. 

1c
1)

 

gehemmt, 
§ 144 Abs. 1  

Z 3
7)

 

nein, § 181 
Abs. 1a

18)
 iVm 

§ 144 Abs. 1 
Z 3

7)
 

nein, § 167 
Abs. 3

12)
 iVm 

§ 237 Abs. 
2a

19)
 

nein, § 146 Abs. 
1b

9)
 

nein, nicht während des 
Karenzurlaubes, § 165 

Abs. 2 Z 1
10)

 iVm § 144 
Abs. 1 Z 3

7)
 

nein, nicht während des 
Karenzurlaubes, § 181  

Abs. 1a
18) 

iVm § 144 Abs. 1 
Z 3

7)
 

nein, § 165 Abs. 6
11)

 

Karenzurlaub 
nach § 79 Abs. 1a 

10 Jahre oder 
64. 

Lebensjahr, 
§ 79 Abs. 

1c
1)

 

gehemmt, 
§ 144 Abs. 1  

Z 3
7)

 

nein, § 181 
Abs. 1a

18)
 iVm 

§ 144 Abs. 1 
Z 3

7)
 

nein, § 167 
Abs. 3

12)
 iVm 

§ 237 Abs. 
2a

19)
 

nein, § 146 Abs. 
1b

9)
 

nein, nicht während des 
Karenzurlaubes, § 165 

Abs. 2 Z 1
10) 

iVm § 144 
Abs. 1 Z 3

7)
 

nein, nicht während des 
Karenzurlaubes, § 181  

Abs. 1a
18)

 iVm § 144 Abs. 1 
Z 3

7)
 

nein, § 165 Abs. 6
11)

 

Karenzurlaub 
von Gesetzes wegen,  

§ 79 Abs.1b 
(UVS, Organ 

zwischenstaatl. 
Einrichtung, 

Landesschulrat) 

für die Dauer 
der Funktion, 

§ 79 Abs. 
1d

2)
 

ja, zur 
Gänze, 

§ 144 Abs. 1  
Z 3

7)
 

iVm § 79  
Abs. 3

3)
 

ja, zur Gänze, 
§ 181 Abs. 
1a

18)
 iVm 

§ 144 Abs. 1  
Z 3

7)
 

ja, mit Beitrag, 
§ 167 Abs. 

4b
15)

 iVm § 79 
Abs. 3

3)
 u. § 

237  
Abs. 2b

20)
 

nein, § 146 Abs. 
1b

9)
 

ja, § 165 Abs. 2 Z 1
10)

 
iVm 

§ 144 Abs. 1 Z 3
7)

 und § 
79 Abs. 3

3)
 

ja, während des Karenz-
urlaubes, § 181 Abs. 1a

18)
 

iVm 
§ 144 Abs. 1 Z 3

7)
 und § 79  

Abs. 3
3)

 

nein, § 165 Abs. 6
11)

 

Karenzurlaub 
nach § 79 Abs. 3 Z 2 
(Entwicklungshilfe, 

Dienstverhältnis 
zwischenstaatliche 

Einrichtung, 

10 Jahre oder 
64. 

Lebensjahr, 
§ 79 Abs. 

1c
1)

 

auf Antrag, 
max. 3 Jahre, 
§ 144 Abs. 1  

Z 3
7)

 
iVm § 79  
Abs. 3

3)
 

auf Antrag, 
max. 3 Jahre, 
§ 181 Abs. 
1a

18)
 iVm 

§ 144 Abs. 1  
Z 3

7)
 

auf Antrag, 
max. 3 Jahre, 
§ 167 Abs. 

4c
16)

 iVm § 79 
Abs. 33) u. § 

237  

nein, § 146 Abs. 
1b

9)
 

auf Antrag, max. 3 
Jahre, 

§ 165 Abs. 2 Z 1
10)

 iVm 
§ 144 Abs. 1 Z 3

7)
 und § 

79 Abs. 3
3)

 

ja, während des Karenz-
urlaubes, § 181 Abs. 1a

18)
 

iVm § 144  
Abs. 1 Z 3

7)
 und § 79 Abs. 
3

3)
 

nein, § 165 Abs. 6
11)
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Ausbildung) Abs. 2b
20)

 

Anschlusskarenz- 
urlaub 

zur 
Kindesbetreuung, 
§ 79 Abs.1d Z1 

bis zum 
Beginn der 

Schulpflicht, 
§ 79 Abs. 

1d
2)

 

ja, zur 
Hälfte, 

§ 144 Abs. 
4

8)
 

ja, zur Hälfte, 
§ 181 Abs. 

1a
18)

 
iVm § 144  

Abs. 4
8)

 

auf Antrag, 
mit Beitrag, § 

167 
Abs. 4a

14)
 iVm 

§ 237 Abs. 
2b

20)
 

nein, § 146 Abs. 
1b

9)
 

ja, zur Hälfte, § 165 
Abs. 2  

Z 1
10)

 iVm § 144 Abs. 
4

8)
 

ja, während des Karenz-
urlaubes, § 181 Abs. 1a

18)
 

iVm § 144  
Abs. 4

8)
 

nein, § 165 Abs. 6
11)

 

Karenzurlaub zur 
Pflege eines 

behinderten Kindes 
nach § 79a 

bis zur 
Vollendung 

des 30. 
Lebens-

jahres des 
Kindes, 

§ 79a Abs. 
1

4)
 

ja, zur 
Hälfte, 

§ 144 Abs. 
4

8)
 

ja, zur Hälfte, 
§ 181 Abs. 

1a
18)

 
iVm § 144  

Abs. 4
8)

 

ja, ohne 
Beitrag, 

§ 79a Abs. 5
5)

 
iVm § 167 

Abs. 4
13)

 u. § 
237  

Abs. 2b
20)

 

nein, § 146 Abs. 
1b

9)
 

ja, während des Karenz-
urlaubes, zur Hälfte, § 

165 Abs. 2 Z 1
10)

 iVm § 
144  

Abs. 4
8)

 

ja, während des Karenz-
urlaubes, § 181 Abs. 1a

18)
 

iVm 144  
Abs. 4

8)
 

nein, § 165 Abs. 6
11)

 

Karenz nach 
elternschutzrechtl. 

Bestimmungen 

bis zur 
Vollendung 

des 2. 
Lebensjahres 

ja, zur 
Gänze, 

§ 144 Abs. 1  
Z 3

7)
 

ja, zur Gänze, 
§ 181 Abs. 
1a

18)
 iVm § 

144 Abs. 1 Z 
3

7)
 

ja, ohne 
Beitrag, 

§ 167 Abs. 4
13)

 
iVm § 237  
Abs. 2b

20)
 

ja, § 146 Abs. 1b
9)

 
ja, § 165 Abs. 2 Z 1

10)
 

iVm 
§ 144 Abs. 1 Z 3

7)
 

ja, während des Karenz-
urlaubes, § 181 Abs. 1a

18)
 

iVm § 144  
Abs. 1 Z 3

7)
 

nein, § 165 Abs. 6
11)

 

Familienhospiz- 
karenz: 

Dienstfreistellung 
nach § 79b Abs. 1 Z 

3 

max. 6 
Monate pro 
Anlassfall 

ja, zur 
Gänze, 

§ 79b Abs. 
7

6)
 

ja, zur Gänze, 
§ 79b Abs.7

6)
 

ja, ohne 
Beitrag, 

§ 167 Abs. 4
13)

 
iVm § 237 
Abs. 2b

20)
 

ja, § 146 Abs. 1b
9)

 
ja, § 165 Abs. 2 Z 1

10)
 

iVm 
§ 79b Abs. 7

6)
 

ja, während der Familien-
hospizkarenz, § 181 Abs. 

1a
18)

 
nein, § 165 Abs. 6

11)
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Vorgeschlagene Fassung 
Anlage 11 
(zu § 79d) 

Zeiten Dauer  Anrechnung der Zeiten für Beförderungszeitpunkt Auszahlung der 
Jubiläumszuw. 

  Vorrückung Beförderung Ruhegenuss Überstellungszeitraum Jubiläumszuwendung   

Anschlusskaren-
zurlaub 

zur 
Kindesbetreuung, § 

79 Abs.1d Z1 

bis zum Beginn der 
Schulpflicht, 
§ 79 Abs.1d 

ja, zur 
Hälfte, 

§ 144 Abs. 4 

ja, zur Hälfte, 
§ 181 Abs. 1a 

iVm § 144 
Abs. 4 

auf Antrag, 
mit Beitrag, § 

167 
Abs. 4a iVm  

§ 237 Abs. 2b 

nein, §146 Abs. 1b ja, zur Hälfte, § 165 
Abs. 2 Z 1 iVm § 

144 Abs. 4 

ja, während des Karenz-
urlaubes, § 181 Abs. 1a 

iVm § 144 Abs. 4 

nein, § 165 Abs. 6 

Karenzurlaub zur 
Pflege 

nach § 79a 

§ 79a Abs. 1 Z 1: bis 
zur Vollendung des 40. 

Lebensjahres des 
Kindes, 

§ 79 Abs. 1 Z 2: und 3: 
3 Monate + 3 Monate 

ja, zur 
Hälfte, 

§ 144 Abs. 4 

ja, zur Hälfte, 
§ 181 Abs. 1a 

iVm § 144 
Abs. 4 

ja, ohne 
Beitrag, 

§ 79a Abs. 7 
iVm § 167 
Abs. 4 u. § 

237 Abs. 2b 

ja, §146 Abs. 1b ja, während des 
Karenzurlaubes, zur 
Hälfte, § 165 Abs. 2 
Z 1 iVm § 144 Abs. 

4 

ja, während des Karenz-
urlaubes, § 181 Abs. 1a 

iVm § 144 Abs. 4 

nein, § 165 Abs. 6 

Karenz nach 
elternschutzrechtl. 

Bestimmungen 

bis zur Vollendung des 
2. Lebensjahres 

ja, zur 
Gänze, 

§ 144 Abs. 1 
Z 3 

ja, zur Gänze, 
§ 181 Abs. 1a  

iVm § 144 
Abs. 1 Z 3 

ja, ohne 
Beitrag, 

§ 167 Abs. 4 
iVm § 237 

Abs. 2b 

ja, § 146 Abs. 1b ja, § 165 Abs. 2 Z 1 
iVm 

§ 144 Abs. 1 Z 3 

ja, während des Karenz-
urlaubes, § 181 Abs. 1a 
iVm § 144 Abs. 1 Z 3 

nein, § 165 Abs. 6 

Frühkarenz 
nach § 79c 

1 Monat ja, zur 
Gänze, 

§ 144 Abs. 1 
Z 3, § 79c 

Abs. 6 

ja, zur Gänze, 
§ 181 Abs. 1a  

iVm § 144 
Abs. 1 Z 3,§ 
79c Abs. 6 

ja, ohne 
Beitrag, 

§ 167 Abs. 4 
iVm § 237 
Abs. 2b, § 
79c Abs. 6 

ja, § 146 Abs. 1b, 
§ 79c Abs. 6 

ja, § 165 Abs. 2 Z 1 
iVm 

§ 144 Abs. 1 Z 3, § 
79c Abs. 6 

ja, während des Karenz-
urlaubes, § 181 Abs. 1a 
iVm § 144 Abs. 1 Z 3, § 

79c Abs. 6 

nein, § 165 Abs. 6, 
§ 79c Abs. 6 

Familienhospiz-
karenz: 

Dienstfreistellung 
nach § 79b Abs. 1 

Z 3 

max. 6 Monate pro 
Anlassfall 

ja, zur 
Gänze, 

§ 79b Abs. 7 

ja, zur Gänze, 
§ 79b Abs.7 

ja, ohne 
Beitrag, 

§ 167 Abs. 4 
iVm § 

237Abs. 2b 

ja, § 146 Abs. 1b ja, § 165 Abs. 2 Z 1 
iVm 

§ 79b Abs. 7 

ja, während der Familien-
hospizkarenz, § 181 Abs. 

1a 

nein, § 165 Abs. 6 

 
Zeiten Dauer  Anrechnung der Zeiten für Beförderungszeitpunkt Auszahlung der 

Jubiläumszuw. 
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  Vorrückung Beförderung Ruhegenuss Überstellungszeitraum Jubiläumszuwendung   

Anschlusskaren-
zurlaub 

zur 
Kindesbetreuung, § 

79 Abs.1d Z1 

bis zum Beginn der 
Schulpflicht, 
§ 79 Abs.1d 

ja, zur 
Hälfte, 

§ 144 Abs. 4 

ja, zur Hälfte, 
§ 181 Abs. 1a 

iVm § 144 
Abs. 4 

auf Antrag, 
mit Beitrag, § 

167 
Abs. 4a iVm  

§ 237 Abs. 2b 

nein, §146 Abs. 1b ja, zur Hälfte, § 165 
Abs. 2 Z 1 iVm § 

144 Abs. 4 

ja, während des Karenz-
urlaubes, § 181 Abs. 1a 

iVm § 144 Abs. 4 

nein, § 165 Abs. 6 

Karenzurlaub zur 
Pflege 

nach § 79a 

§ 79a Abs. 1 Z 1: bis 
zur Vollendung des 40. 

Lebensjahres des 
Kindes, 

§ 79 Abs. 1 Z 2: bis 
zur Vollendung 64. 

Lebensjahr des 
Beamten, § 79 Abs. 1 

Z 3: 3 Monate + 3 
Monate 

ja, zur 
Hälfte, 

§ 144 Abs. 4 

ja, zur Hälfte, 
§ 181 Abs. 1a 

iVm § 144 
Abs. 4 

ja, ohne 
Beitrag, 

§ 79a Abs. 7 
iVm § 167 
Abs. 4 u. § 

237 Abs. 2b 

ja, §146 Abs. 1b ja, während des 
Karenzurlaubes, zur 
Hälfte, § 165 Abs. 2 
Z 1 iVm § 144 Abs. 

4 

ja, während des Karenz-
urlaubes, § 181 Abs. 1a 

iVm § 144 Abs. 4 

nein, § 165 Abs. 6 

Karenz nach 
elternschutzrechtl. 

Bestimmungen 

bis zur Vollendung des 
2. Lebensjahres 

ja, zur 
Gänze, 

§ 144 Abs. 1 
Z 3 

ja, zur Gänze, 
§ 181 Abs. 1a  

iVm § 144 
Abs. 1 Z 3 

ja, ohne 
Beitrag, 

§ 167 Abs. 4 
iVm § 237 

Abs. 2b 

ja, § 146 Abs. 1b ja, § 165 Abs. 2 Z 1 
iVm 

§ 144 Abs. 1 Z 3 

ja, während des Karenz-
urlaubes, § 181 Abs. 1a 
iVm § 144 Abs. 1 Z 3 

nein, § 165 Abs. 6 

Frühkarenz 
nach § 79c 

1 Monat ja, zur 
Gänze, 

§ 144 Abs. 1 
Z 3, § 79c 

Abs. 6 

ja, zur Gänze, 
§ 181 Abs. 1a  

iVm § 144 
Abs. 1 Z 3,§ 
79c Abs. 6 

ja, ohne 
Beitrag, 

§ 167 Abs. 4 
iVm § 237 
Abs. 2b, § 
79c Abs. 6 

ja, § 146 Abs. 1b, 
§ 79c Abs. 6 

ja, § 165 Abs. 2 Z 1 
iVm 

§ 144 Abs. 1 Z 3, § 
79c Abs. 6 

ja, während des Karenz-
urlaubes, § 181 Abs. 1a 
iVm § 144 Abs. 1 Z 3, § 

79c Abs. 6 

nein, § 165 Abs. 6, 
§ 79c Abs. 6 

Familienhospiz-
karenz: 

Dienstfreistellung 
nach § 79b Abs. 1 

Z 3 

max. 6 Monate pro 
Anlassfall 

ja, zur 
Gänze, 

§ 79b Abs. 7 

ja, zur Gänze, 
§ 79b Abs.7 

ja, ohne 
Beitrag, 

§ 167 Abs. 4 
iVm § 

237Abs. 2b 

ja, § 146 Abs. 1b ja, § 165 Abs. 2 Z 1 
iVm 

§ 79b Abs. 7 

ja, während der Familien-
hospizkarenz, § 181 Abs. 

1a 

nein, § 165 Abs. 6 
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Kärntner Landesvertragsbedienstetengesetz 1994 – K-LVBG 1994 

StF: LGBl Nr 73/1994 (WV) 

Änderung 

LGBl Nr 89/1994 (DFB) 

LGBl Nr 17/1995 

LGBl Nr 75/1995 

LGBl Nr 131/1997 

LGBl Nr 71/1998 

LGBl Nr 66/2000 

LGBl Nr 4/2001 (DFB) 

LGBl Nr 54/2002 

LGBl Nr 57/2002 

LGBl Nr 63/2003 

LGBl Nr 45/2004 

LGBl Nr 62/2005 

LGBl Nr 73/2005 

LGBl Nr 28/2006 

LGBl Nr 34/2007 

LGBl Nr 67/2008 

LGBl Nr 65/2009 

LGBl Nr 87/2010 

LGBl Nr 43/2011 

LGBl Nr 82/2011 

LGBl Nr 73/2012 

LGBl Nr 85/2013 

LGBl Nr 9/2015 

LGBl Nr 30/2015 

Artikel II 

Das Kärntner Landesvertragsbedienstetengesetz 1994, LGBl. Nr. 73, zuletzt 
geändert durch das Gesetz LGBl. Nr. 30/2015, wird wie folgt geändert: 
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§ 3 

Dienstliche Ausbildung 

(1) §§ 23 bis 35b K-DRG 1994, LGBl. Nr. 71, sind sinngemäß auf 
Vertragsbedienstete anzuwenden. (LGBl. Nr. 66/2000, Art. II Z 1) 

(2) Die Landesregierung darf für die im Verwaltungsdienst der 
Landeskrankenanstalten und der Landeskrankenanstalten-Betriebsgesellschaft 
tätigen Vertragsbediensteten mit Verordnung eine krankenhausspezifische 
Basisausbildung vorsehen, wenn diese zur Vermittlung, Erweiterung oder 
Veriefung der für die Erfüllung der dienstlichen Aufgaben erforderlichen 
Kenntnisse, Erfahrungen und Fertigkeiten notwendig ist 

1. § 3 Abs. 1 lautet: 

(1) §§ 23 bis 35b K-DRG 1994, LGBl. Nr. 71, sind sinngemäß auf 
Vertragsbedienstete anzuwenden. Teil der dienstlichen Ausbildung der 
Vertragsbediensteten des Entlohnungsschemas I ist auch der 
Einführungslehrgang. Im Einführungslehrgang sind neu aufgenommenen 
Vertragsbediensteten grundsätzliche Informationen aus folgenden Gebieten zu 
vermitteln: 

 1. Grundzüge des EU-Rechts und der EU-Institutionen, 

 2. Grundzüge des Österreichischen Verfassungs- und Verwaltungsrechts 
sowie der Behördenorganisation, 

 3. Grundzüge der Volkswirtschaftslehre, der öffentlichen 
Betriebswirtschaftslehre, des Haushaltsrechts und des Public 
Managements, 

 4. Grundzüge des Dienst- und Besoldungsrechtes, 

 5. fachspezifische Inhalte. 

2. Dem § 3 Abs. 2 werden folgende Bestimmungen angefügt: 

Diese ersetzt die Grundausbildung und den Einführungslehrgang nach Abs. 
1. 

 

§ 7 

Dienstvertrag 

(1) Dem Vertragsbediensteten ist eine schriftliche Ausfertigung des 
Dienstvertrages und allfälliger Nachträge zum Dienstvertrag auszufolgen. Die 
Ausfertigung ist von beiden Vertragsteilen zu unterzeichnen. 

…….. 

(5) Im Fall eines befristeten Dienstverhältnisses, das im Zusammenhang mit 
Tätigkeiten im Rahmen eines Sekretariates eines Mitgliedes der Landesregierung, 
in den Klubs einer im Landtag vertretenen Partei oder als Kraftwagenlenker des 
Präsidenten des Landtages eingegangen wurde, gilt eine befristete Fortsetzung des 
Dienstverhältnisses nicht als eine Verlängerung des Dienstverhältnisses nach Abs. 
4 oder gleichartigen Rechtsvorschriften. Für Ansprüche, die sich nach der Dauer 
des Dienstverhältnisses richten, sind die Zeiten früherer befristeter und allfälliger 
unbefristeter Dienstverhältnisse zu einer Gebietskörperschaft zu berücksichtigen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. In § 7 Abs. 5 wird die Wortfolge „in den Klubs einer im Landtag vertretenen 
Partei“ durch die Wortfolge „in einem Klub oder einer Interessengemeinschaft 
von Abgeordneten des Kärntner Landtages“ ersetzt. 
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(6) Abs. 4 erster Satz zweiter Halbsatz gilt nicht in den Fällen, in welchen die 
Verlängerung des befristeten Dienstverhältnisses der Vertretung eines 
Bediensteten, der eine Karenz nach elternschutzrechtlichen Bestimmungen, oder 
nach den §§ 73 oder 74 dieses Gesetzes in Anspruch genommen hat, dient. 

…… 

(7) Abweichend von Abs. 4 kann das befristete Dienstverhältnis eines Arztes 
in den Landeskrankenanstalten mehrmals verlängert werden, wobei diese 
Verlängerung jedoch insgesamt einen Zeitraum von zehn Jahren nicht übersteigen 
dürfen, wenn im Dienstverhältnis eine Ausbildung erfolgt, und wenn dies zur 
Aufrechterhaltung eines geordneten Dienstbetriebes in den 
Landeskrankenanstalten notwendig oder im überwiegenden Interesse des Arztes 
gelegen ist. 
 

§ 18 

Nebenbeschäftigung 

(1) Nebenbeschäftigung ist jede Beschäftigung, die der Vertragsbedienstete 
außerhalbseines Dienstverhältnisses und einer allfälligen Nebentätigkeit ausübt. 

(2) Der Vertragsbedienstete darf – sofern die Gesetze nicht anderes bestimmen – 
keineNebenbeschäftigung ausüben, die ihn an der Erfüllung seiner dienstlichen 
Aufgaben behindert,ie Vermutung seiner Befangenheit hervorruft oder sonstige 
wesentliche dienstlichenteressen gefährdet. 

(3) Der Vertragsbedienstete hat – sofern die Gesetze nicht anderes bestimmen – 
der 

Landesregierung jede erwerbsmäßige Nebenbeschäftigung unverzüglich zu 
melden. Eine ebenbeschäftigung ist erwerbsmäßig, wenn sie die Schaffung von 
nennenswerten Einkünften in Geld- oder Güterform bezweckt. 

(4) Eine Tätigkeit im Vorstand, Aufsichtsrat, Verwaltungsrat oder in einem 
sonstigen Organ einer auf Gewinn gerichteten juristischen Person des privaten 
Rechts hat der Vertragsbedienstete jedenfalls zu melden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Dem § 18 wird folgender Abs. 5 angefügt: 

(5) Der Vertragsbedienstete, 

 1. der eine Teilzeitbeschäftigung in Anspruch nimmt oder 

 2. der eine Familienhospizkarenz, eine Pflegekarenz, eine Karenz nach 
elternschutzrechtlichen Bestimmungen  oder eine Bildungskarenz in 
Anspruch nimmt, 

darf eine erwerbsmäßige Nebenbeschäftigung nur ausüben, wenn und insoweit 
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die Landesregierung dies genehmigt. Die Genehmigung ist in den Fällen des Abs. 
2 sowie dann zu versagen, wenn die Ausübung dieser Nebenbeschäftigung dem 
Grund der nach den Z 1 und 2 getroffenen Maßnahme widerstreitet. 
Nebenbeschäftigungen, die bereits vor einer Teilzeitbeschäftigung oder vor dem 
Antritt einer Karenz oder eines Karenzurlaubes ausgeübt wurden, bleiben von der 
Genehmigungspflicht nach dem ersten Satz unberührt. 

 
 

§ 22b 

Betriebsübergang 

(1) Geht ein Unternehmen, ein Betrieb, ein Unternehmens- oder Betriebsteil des 
Landes auf einen Erwerber über (Betriebsübergang iSd Art. 1 der Richtlinie 
2001/23/EG), bleiben die Vertragsbediensteten, die zum Zeitpunkt des 
Betriebsübergangs dem Betrieb zur Dienstleistung zugeteilt sind, Dienstnehmer 
des Landes. Die betroffenen 

Vertragsbediensteten können dem Erwerber bei Vorliegen der Voraussetzungen 
des § 22a zur Dienstleistung zugewiesen werden. Sie haben das Recht, innerhalb 
von zwei Jahren den Übergang ihres Dienstverhältnisses auf den Erwerber zu 
verlangen (Optionsrecht iSd § 42f K-DRG 1994). 

(2) Vertragsbedienstete sind berechtigt, bei einer wesentlichen Verschlechterung 
der Arbeitsbedingungen auf Grund eines Betriebsüberganges iSd Art. 1 der 
Richtlinie 2001/23/EG innerhalb eines Monats ab dem Zeitpunkt, ab dem die 
Verschlechterung erkannt wurde oder erkannt hätte werden müssen, ihr 
Dienstverhältnis unter Einhaltung der gesetzlichen Kündigungsfrist zu lösen. Den 
Vertragsbediensteten stehen die zum Zeitpunkt einer solchen Beendigung des 
Dienstverhältnisses gebührenden Ansprüche wie bei einer Dienstgeberkündigung 
zu. 

(3)Geht ein Unternehmen, ein Betrieb, ein Unternehmens- oder Betriebsteil von 
einem +anderen Rechtsträger (Veräußerer) auf das Land über (Betriebsübergang 
iSd Art. 1 der Richtlinie 2001/23/EG), gehen die Rechte und Pflichten des 
Veräußerers aus einem zum Zeitpunkt des Betriebsübergangs bestehenden 
Arbeits- oder Dienstverhältnis, aus dem er infolge des Betriebsübergangs 
ausscheidet, auf das Land über. Die davon betroffenen Arbeit- oder Dienstnehmer 
werden mit diesem Zeitpunkt Vertragsbedienstete nach diesem Gesetz. 

(4) Abs. 3 gilt nicht für die Pflichten des Veräußerers gegenüber seinen Arbeit- 
oder Dienstnehmern 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Dem § 22b Abs. 3 werden folgende Bestimmungen angefügt: 

„Das Kärntner Objektivierungsgesetz, LGBl. Nr. 98/1992, findet in diesen 
Fällen keine Anwendung.“ 
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auf Leistungen bei Alter, Invalidität oder für Hinterbliebene aus betrieblichen oder 

überbetrieblichen Zusatzversorgungseinrichtungen außerhalb der gesetzlichen 
Systeme der sozialen Sicherheit. 

(5) Abs. 3 gilt nicht im Fall des Konkurses des Veräußerers. Im Fall eines nicht 
auf die Auflösung des Vermögens des Veräußerers abzielenden 
Insolvenzverfahrens gehen abweichend von Abs. 3 auf das Land die Pflichten des 
Veräußerers nur insoweit über, als es sich nicht um bereits vor dem 
Betriebsübergang fällige Verbindlichkeiten aufgrund des Arbeits- oder 
Dienstverhältnisses handelt. 

(6) lm Fall eines nicht auf die Auflösung des Vermögens des Veräußerers 
abzielenden Insolvenzverfahrens kann das Land abweichend von Abs. 3 mit den 
Vertretern der Arbeitnehmer oder Dienstnehmer einvernehmlich Änderungen der 
Arbeitsbedingungen, insoweit das geltende Recht dies zulässt, vereinbaren, die 
den Fortbestand des Unternehmens, Unternehmens- oder Betriebsteils sichern und 
dadurch der Erhaltung von Arbeitsplätzen dienen. 

(7) Soweit die gemäß Abs. 3, 5 oder 6 übergegangenen Rechte und Pflichten von 
jenen dieses Gesetzes zum Vorteil der betroffenen Vertragsbediensteten 
abweichen, gelten sie als gemäß § 8 getroffene Regelungen, die frühestens nach 
dem Ablauf eines Jahres ab der Zeitpunkt des Betriebsübergangs einvernehmlich 
abgeändert werden können. 

(8)Ein Betriebsübergang gilt nicht als Kündigungsgrund iSd § 77 Abs. 2 lit. g. 

 
 
 

6. § 22b Abs. 5 und 6 werden durch folgenden Abs. 5 ersetzt: 

„(5) Abs. 3 gilt nicht im Fall eines Sanierungsverfahrens ohne 
Eigenverwaltung oder eines Konkursverfahrens des Veräußerers. Im Fall eines 
Sanierungsverfahrens mit Eigenverwaltung gehen abweichend von Abs. 3 auf das 
Land die Pflichten des Veräußerers nur insoweit über, als es sich nicht um bereits 
vor dem Betriebsübergang fällige Verbindlichkeiten aufgrund des Arbeits- oder 
Dienstverhältnisses handelt.“ 
 
 
 
 
 
 

7. § 22b Abs. 7 entfällt. 

8. § 22b Abs. 8 lautet: 

(8) Die Kündigung des Arbeitsverhältnisses eines Arbeitnehmers durch den 
bisherigen Arbeitgeber oder durch den neuen Inhaber wegen des Übergangs eines 
Unternehmens, eines Betriebs oder eines Unternehmens- oder Betriebsteils ist 
unwirksam. Das Recht zur Kündigung des Arbeitverhältnisses aus 
wirtschaftlichen, technischen oder organisatorischen Gründen, die Änderungen 
im Bereich der Beschäftigung mit sich bringen, sowie das Recht zur Kündigung 
des Arbeitsverhältnisses aus anderen Gründen bleiben unberührt. 
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§ 23a 

Begriffsbestimmungen 

Im Sinn dieses Abschnittes ist 

 1. Dienstzeit, die Zeit der im Dienstplan vorgeschriebenen Dienststunden, 
der  Überstunden, einer Dienststellenbereitschaft, eines Journaldienstes 
sowie die Zeit einer  Rufbereitschaft, während der der Beamte 
verpflichtet ist, seiner dienstlichen Tätigkeit  nachzugehen, 

 2. Tagesdienstzeit, die Dienstzeit innerhalb eines ununterbrochenen 
Zeitraumes von 24 Stunden und 

 
 
 

9. In § 23a Z 1 wird der Ausdruck „Beamte“ durch den Ausdruck 
„Vertragsbedienstete“ ersetzt. 

 
10. Nach § 26 werden folgende §§ 26a und 26b eingefügt: 

§ 26a 

Pflegeteilzeit 

(1) Bei Vorliegen der Voraussetzungen nach § 74 Abs. 1 Z 2 oder 3 kann die 
regelmäßige Wochendienstzeit des Vertragsbediensteten auf sein Ansuchen für 
mindestens einen Monat und höchstens drei Monate bis auf ein Viertel des für 
eine Vollbeschäftigung vorgesehenen Ausmaßes herabgesetzt werden 
(Pflegeteilzeit), wenn keine wichtigen dienstlichen Interessen entgegenstehen. 
§§ 53 und 54 K-DRG 1994 sind sinngemäß anzuwenden. 

(2) Eine Pflegeteilzeit ist für jeden zu betreuenden Angehörigen 
grundsätzlich nur einmal zulässig. Bei einer Erhöhung des Pflegebedarfs um 
zumindest eine Pflegegeldstufe (§ 9 Abs. 4 Bundespflegegeldgesetz – BPGG, 
BGBl. Nr. 110/1993) ist jedoch einmalig eine neuerliche Gewährung einer 
Pflegeteilzeit auf Antrag zulässig. 

(3) Der Vertragsbedienstete hat sowohl den Grund für die Maßnahme und 
deren Verlängerung als auch das Angehörigenverhältnis glaubhaft zu machen.  

(4) Die Landesregierung kann auf Antrag des Vertragsbediensteten oder von 
Amts wegen die vorzeitige Rückkehr zur ursprünglichen regelmäßigen 
Wochendienstzeit verfügen, wenn die Gründe für die Gewährung der 
Pflegeteilzeit weggefallen sind. Der Vertragsbedienstete hat der Landesregierung 
diese Umstände unverzüglich bekanntzugeben. Im Fall der vorzeitigen 
Beendigung der Pflegeteilzeit auf Antrag ist auf wichtige dienstliche Interessen 
Rücksicht zu nehmen; im Fall der vorzeitigen Beendigung der Pflegeteilzeit von 
Amts wegen ist auf wichtige persönliche und familiäre Interessen des 
Vertragsbediensteten Rücksicht zu nehmen. 
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§ 26b 

Bildungsteilzeit 

(1) Dem Vertragsbediensteten kann auf Antrag eine Herabsetzung der 
Wochendienstzeit um mindestens ein Viertel und höchstens die Hälfte 
(Bildungsteilzeit) für die Dauer von mindestens vier Monaten bis zu zwei Jahren 
gewährt werden, sofern 

 1. das Dienstverhältnis ununterbrochen ein Jahr gedauert hat, 

 2. keine zwingenden dienstlichen Gründe entgegenstehen und 

 3. eine Weiterbildungsmaßnahme nachgewiesen wird. 

Die in der Bildungsteilzeit vereinbarte Wochendienstzeit darf zehn Stunden nicht 
unterschreiten. Eine neuerliche Bildungsteilzeit kann frühestens nach Ablauf von 
vier Jahren ab dem Abschluss der letzten Bildungsteilzeit vereinbart werden. Die 
Bildungsteilzeit kann auch in Teilen vereinbart werden, wobei die Dauer eines 
Teils mindestens vier Monate zu betragen hat und die Gesamtdauer der einzelnen 
Teile innerhalb von vier Jahren ab Antritt des ersten Teils der Bildungsteilzeit 
zwei Jahre nicht überschreiten darf. 

(2) Die Bildungsteilzeit nach Abs. 1 ist schriftlich zu vereinbaren. Die 
Vereinbarung hat Beginn, Dauer, Ausmaß und Lage der Teilzeitbeschäftigung zu 
enthalten. 

(3) Innerhalb von vier Jahren ab Abschluss der Bildungsteilzeit sind 
Vereinbarungen über eine Bildungskarenz nach § 74c unwirksam. Davon 
abweichend ist ein einmaliger Wechsel von Bildungsteilzeit zu Bildungskarenz 
zulässig, wenn die höchstzulässige Dauer der Bildungsteilzeit von zwei Jahren 
nicht ausgeschöpft wird. Dabei kann an Stelle von Bildungsteilzeit für die weitere 
Dauer der vierjährigen Frist Bildungskarenz höchstens im halben Ausmaß des 
nichtausgeschöpften Teils vereinbart werden. Die Mindestdauer der 
Bildungskarenz muss zwei Monate betragen. 

(4) Fällt in die Dauer einer Bildungsteilzeit 

 1. ein Beschäftigungsverbot nach §§ 5 oder 8 des Kärntner Mutterschutz- 
und Eltern-Karenzgesetzes – K-MEKG, LGBl. Nr. 63/2002, 

 2. eine Karenz nach den §§ 19 bis 24 oder §§ 35 bis 42 des K-MEKG, 

 3. ein Präsenzdienst nach § 27 des Wehrgesetzes 2001, BGBl. I 
Nr. 146/2001, 

 4. ein Ausbildungsdienst nach §§ 37 ff. des Wehrgesetzes 2001, BGBl. I 
Nr. 146/2001, oder 
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 5. ein Zivildienst nach § 6a des Zivildienstgesetzes, BGBl. Nr. 679/1986, 
 ist die vereinbarte Bildungsteilzeit unwirksam. Eine Änderung der 
Verwendung in Folge der Bildungskarenz oder Bildungsteilzeit ist vom 
Vertragsbediensteten zu vertreten. Endet das Dienstverhältnis während 
oder mit Ablauf einer Bildungskarenz oder Bildungsteilzeit, ist bei der 
Berechnung der Urlaubsentschädigung nach § 69 das für den letzten 
Monat vor Antritt der Bildungskarenz oder Bildungsteilzeit gebührende 
Monatsentgelt und Kinderzulage zugrunde zu legen. 

 

§ 41 

Vorrückungsstichtag 

(1) Der Vorrückungsstichtag ist dadurch zu ermitteln, dass Zeiten nach dem 30. 
Juni des 

Jahres, in dem nach der Aufnahme in die erste Schulstufe neun Schuljahre 
absolviert worden sind oder worden wären, unter Beachtung der einschränkenden 
Bestimmungen der Abs. 4 bis 8 dem Tag der Anstellung vorangesetzt werden: 

 1. die im Abs. 2 angeführten Zeiten zur Gänze, 

 2. sonstige Zeiten, die 

 a) die Erfordernisse des Abs. 3 erfüllen, zur Gänze, 

 b) die Erfordernisse des Abs. 3 nicht erfüllen, 

 aa) bis zu drei Jahren zur Gänze und 

 bb) bis zu weiteren drei Jahren zur Hälfte. 

(1a) Das Ausmaß der gemäß Abs. 1 Z 2 lit. b sublit. aa, Abs. 2 Z 5 und Abs. 2 Z 8 
voran gesetzten Zeiten darf insgesamt drei Jahre nicht übersteigen. Wurde jedoch 

 1. eine Ausbildung gemäß Abs. 2 Z 8 abgeschlossen, die aufgrund der 
jeweiligen schulrechtlichen Vorschriften mehr als zwölf 
Schulstufen erforderte, so verlängert sich dieser Zeitraum um ein Jahr für 
jede über zwölf hinaus gehende Schulstufe; 

 2. eine Ausbildung gemäß Abs. 2 Z 5 nach dem Gesundheits- und 
Krankenpflegegesetz (GuKG) oder Krankenpflegegesetz, BGBl. Nr. 
102/1961, abgeschlossen, so verlängert sich 

dieser Zeitraum um ein Jahr, bei Absolvierung einer erforderlichen 
Sonderausbildung um zwei Jahre. 

(2) Gemäß Abs. 1 Z 1 sind voranzusetzen: 
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 1. die Zeit, die entweder in einem Dienstverhältnis zu einer inländischen 
 Gebietskörperschaft, einem Gemeindeverband oder im Lehrberuf an 
einer inländischen  öffentlichen Schule oder an einer mit 
Öffentlichkeitsrecht ausgestatteten  inländischen Privatschule oder an 
einer Universität, Hochschule oder Akademie  der bildenden 
Künste zurückgelegt worden ist;   

 2. die Zeit der Leistung des Präsenz- oder Ausbildungsdienstes nach dem 
Wehrgesetz  1990, BGBl.Nr. 305, und des Zivildienstes nach dem 
Zivildienstgesetz  1986, BGBl.Nr. 679, sowie die Zeit als Fachkraft für 
Entwicklungshilfe im Sinne  des Entwicklungshelfergesetzes, 
BGBl.Nr. 574/1983; (LGBl. Nr. 58/1988, Art. I Z  2; 

 3. die Zeit, in der der Vertragsbedienstete auf Grund des 
Heeresversorgungsgesetzes, BGBl.Nr. 27/1964, Anspruch auf eine 
Beschädigtenrente entsprechend einer Minderung der 
Erwerbsfähigkeit von mindestens 90 v. H. gehabt hat 

…… 

 10. die Zeit eines abgeschlossenen Studiums an einer Universität 
(wissenschaftlichen Hochschule), Fachhochschule oder einer staatlichen 
Kunstakademie, das für den Vertragsbediensteten in einer der 
Entlohnungsgruppen a Aufnahmeerfordernis gewesen ist, 

 a) bei Studien, auf die die Bestimmungen des Allgemeinen Hochschul-
Studiengesetzes,  BGBl.Nr. 177/1966, und die nach ihm 
erlassenen besonderen Studiengesetze  anzuwenden sind, bis zu 
der in den Studiengesetzen und Studienordnungen  für die 
betreffende Studienrichtung oder den betreffenden Studienzweig 
 vorgesehenen Studiendauer; hat der Vertragsbedienstete an das 
Diplomstudium,  auf das bereits die Bestimmungen des 
Allgemeinen Hochschul-  Studiengesetzes anzuwenden waren, das 
zugehörige Doktoratsstudium angeschlossen und  

 aa) waren auf dieses Doktoratsstudium die Bestimmungen des 
Allgemeinen  Hochschul-Studiengesetzes noch nicht 
anzuwenden oder 

 bb) wird die Dauer des Doktoratsstudiums in den neuen 
Studienvorschriften nicht genau festgelegt, so ist die tatsächliche 
Dauer des Doktoratsstudiums bis zum Höchstausmaß von einem Jahr 
für die Ermittlung des Vorrückungsstichtages zu berücksichtigen; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. In § 41 Abs. 2 Z 10 wird der Ausdruck „Entlohnungsgruppen a“ durch den 
Ausdruck „Entlohnungsgruppen a, ks1, ks2, ks3, ks4 und k 1“ ersetzt. 
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 b) bei Studien, auf die die Bestimmungen des Allgemeinen Hochschul-
Studiengesetzes und die nach ihm erlassenen besonderen Studiengesetze 
nicht anzuwenden sind, bis zu dem in der Anlage 9 festgesetzten 
Höchstausmaß;´ 

….. 

(6) Die im Abs. 2 Z 1 und Z 4 lit. d bis f angeführten Zeiten sind in dem 
Ausmaß voranzusetzen, in dem sie im Falle einer Überstellung aus der 
entsprechenden niedrigeren Entlohnungsgruppe in die höhere Entlohnungsgruppe 
gemäß § 40 für die Vorrückung anrechenbar wären, wenn sie 

 1. in den Fällen, in denen das gegenwärtige Dienstverhältnis in der 
Entlohnungsgruppe  l 2a begonnen hat, vor der Erfüllung des 
Erfordernisses der erfolgreichen  Absolvierung einer Akademie 
oder den Akademien verwandten Lehranstalt oder  eines Erfordernisses 
liegen, das dieses Erfordernis ersetzt oder an seine Stelle tritt; 

 2. in den Fällen, in denen das gegenwärtige Dienstverhältnis in den 
Entlohnungsgruppen a oder l 1 begonnen hat, vor der Erfüllung des 
für entsprechend eingestufte Vertragsbedienstete vorgeschriebenen 
Ernennungs- bzw. Einstufungserfordernisses der abgeschlossenen 
Hochschulbildung oder der Erfüllung eines Ernennungserfordernisses 
liegen, das bei entsprechend eingestuften Vertragsbediensteten das 
erstgenannte Ernennungserfordernis ersetzt oder an seine Stelle tritt; 

……… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. In § 41 Abs. 6 Z 2 wird der Ausdruck „Entlohnungsgruppen a oder l1“ durch 
den Ausdruck „Entlohnungsgruppen a, l1, ks1, ks2, ks3, ks4 oder k 1“ ersetzt. 

 

§ 47 

Nebengebühren und Zulagen 

(1) Für die Nebengebühren gelten die für Landesbeamte jeweils in Betracht 
kommenden Bestimmungen sinngemäß, soweit in diesem Gesetz nicht anderes 
bestimmt ist. Bei der Bemessung der Jubiläumszuwendung für den 
teilbeschäftigten Vertragsbediensteten ist jedoch der seiner Einstufung 
entsprechenden Teil des Monatsentgelts (und der Kinderzulage) zugrunde zu 
legen, der seinem durchschnittlichen Beschäftigungsausmaß in seinem bisherigen 
Dienstverhältnis entspricht.  

(2) Für den Anspruch der Vertragsbediensteten des Entlohnungsschemas I 
auf die Pflegedienstzulage gelten die einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen 
für die Landesbeamten sinngemäß mit der Maßgabe, daß Vertragsbediensteten des 

13. § 47 Abs. 1 lautet: 

„(1) Für die Nebengebühren gelten die für Landesbeamte jeweils in Betracht 
kommenden Bestimmungen sinngemäß, soweit in diesem Gesetz nicht anderes 
bestimmt ist. Bei der Bemessung der Jubiläumszuwendung für den 
teilbeschäftigten Vertragsbediensteten ist jedoch der seiner Einstufung 
entsprechende Teil des Monatsentgelts (und der Kinderzulage) zugrunde zu legen, 
der seinem durchschnittlichen Beschäftigungsausmaß seit 1. Jänner 2004 
entspricht.“ 



REG:SITZ 

Seite 48 von 111 

Krankenpflegefachdienstesund Hebammen bis zur Entlohnungsstufe 10 die 
niedrigere und ab der Entlohnungsstufe 

11 die höhere Pflegedienstzulage gebührt(3) Wenn es die Eigenart des 
Dienstes erfordert, kann die Landesregierung mit Verordnung für bestimmte 
Gruppen von Bediensteten des Entlohnungsschemas I und II Dienstzulagen 
festsetzen. (4) Weiters kann die Landesregierung mit Verordnung für bestimmte 
Gruppen von Bedienstetendes Entlohnungsschemas k sowie für sonstige in den 
Landeskrankenanstaltentätige Bedienstete Funktionszulagen nach § 50 sowie 
Erschwerniszulagen, Mehrleistungszulagen, Aufwandsentschädigungen und 
Gefahrenzulagen nach dem Kärntner Dienstrechtsgesetz sowie die Art der 
Pauschalierung festsetzen 
 

§ 63 

Erholungsurlaub 

(1) Der Vertragsbedienstete hat in jedem Kalenderjahr Anspruch auf 
Erholungsurlaub. Aus einem Dienstverhältnis auf Probe entsteht kein 
Urlaubsanspruch.  

(2) Das Urlaubsausmaß beträgt in jedem Kalenderjahr: 

1. 224 Stunden bei einem Dienstalter von weniger als 28 Jahren; 

2. 264 Stunden bei einem Dienstalter von 28 Jahren. 

3) In dem Kalenderjahr, in dem das Dienstverhältnis als Vertragsbediensteter 
begründet wird oder vor Jahresablauf endet, beträgt das Urlaubsausmaß für jeden 
begonnenen Monatdes Dienstverhältnisses ein Zwölftel des jährlichen Ausmaßes.  

(4) Fallen in ein Kalenderjahr Zeiten eines Karenzurlaubes, einer Karenz, 
einer Außerdienststellung, einer Dienstfreistellung nach § 74a oder einer 
ungerechtfertigte Abwesenheit vom Dienst, so gebührt ein Erholungsurlaub, 
soweit er noch nicht verbraucht 

worden ist, in dem Ausmaß, das dem um die Dauer dieser Zeiten verkürzten 
Kalenderjah entspricht.  

(5) Ergeben sich bei der Ermittlung des Urlaubsausmaßes Teile von Stunden, 
so sind sieauf ganze Stunden aufzurunden.  

(6) Stichtag für die Ermittlung des Urlaubsausmaßes ist jeweils der 1. Juli. 
Das für das höhere Urlaubsausmaß maßgebende Dienstalter gilt auch dann als am 
1. Juli erreicht, wenn es vor Ablauf des dem Stichtag folgenden 30. September 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14. In § 63 Abs. 4 wird nach dem Zitat „§ 74a“ die Wortfolge „, eines Präsenz- 
oder Ausbildungs- oder Zivildienstes“ eingefügt. 
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vollendet wird. 

(7) Unter Dienstalter im Sinne der Abs. 1 und 6 ist die Zeit zu verstehen, die 
für die Vorrückung in höhere Bezüge maßgebend ist. Zeiten, die dem 
Vertragsbediensteten wegen der Überstellung in eine höhere Entlohnungsgruppe 
nicht angerechnet wurden, sind für den Urlaub in dem Ausmaß anzurechnen, in 
dem sie in einer niedrigeren Entlohnungsgruppe anrechenbar wären. Dem 
Vertragsbediensteten, der ein abgeschlossenes Hochschulstudium aufweist und 
einer Entlohnungsgruppe angehört, für die die volle Hochschulbildung 
vorgeschrieben ist, ist die Zeit dieses Studiums für die Bemessung des 
Urlaubsausmaßes bis zu einem Höchstausmaß von fünf Jahren anzurechnen. Der 
für das Studium angerechnete Zeitraum vermindert sich insoweit, als dem 
Vertragsbediensteten die Zeit des Studiums bei der Feststellung des Dienstalters 
bereits angerechnet wurde.  

(8) Dem Vertragsbediensteten sind für die Zeit seines Erholungsurlaubes so 
viele Urlaubsstunden als verbraucht anzurechnen, als er in diesem Zeitraum nach 
dem DienstplanDienst zu leisten hätte. Vertragsbediensteten, deren 
Monatsstundenverpflichtung auf der Basis von Kalendertagen errechnet wird, ist 
für jeden Kalendertag ein Siebentel der Wochendienstzeit vom jeweiligen 
Urlaubsguthaben abzubuchen, sofern nicht aufgrund der Regelmäßigkeit der zu 
leistenden 
 

§ 73 

Karenzurlaub 

(1) Dem Vertragsbediensteten kann auf sein Ansuchen ein Urlaub unter 
Entfall der Bezüge (Karenzurlaub)gewährt werden, sofern nicht zwingende 
dienstliche Gründe entgegenstehen. 

(2) Die Gewährung eines Karenzurlaubes kommt nicht in Betracht, wenn der 
Karenzurlaub zum Zweck der Ausübung einer Tätigkeit gegen Entgelt bei einem 
anderen Dienstgeber beantragt wird, es sei denn, die Ausübung dieser Tätigkeit 
liegt im öffentlichen Interesse. Die Vereinbarung über einen Karenzurlaub ist vom 
Dienstgeber aufzulösen, wenn während des Karenzurlaubes eine Tätigkeit im 
Sinne des ersten Satzes aufgenommen wird 

….. 

(4b) Mit dem Antritt eines die Dauer von sechs Monaten übersteigenden 
Karenzurlaubes ist, sofern gesetzlich nicht anderes bestimmt ist, die Abberufung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15. § 73 Abs. 4b lautet: 

(4b) Mit dem Antritt eines die Dauer von sechs Monaten übersteigenden 
Karenzurlaubes oder einer die Dauer von sechs Monaten übersteigenden Karenz 
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des Vertragsbediensteten von seinem Arbeitsplatz verbunden. In den letzten zwölf 
Monaten vor Antritt des Karenzurlaubes zurückgelegte Karenzurlaubszeiten sind 
für die Berechnung der Sechsmonatsfrist zusammenzuzählen 

ist, sofern gesetzlich nicht anderes bestimmt ist, die Abberufung des 
Vertragsbediensteten von seinem Arbeitsplatz verbunden. In den letzten zwölf 
Monaten vor Antritt des Karenzurlaubes oder der Karenz zurückgelegte 
Karenzurlaubs- und Karenzzeiten sind für die Berechnung der Sechsmonatsfrist 
zusammenzuzählen. § 79 Abs. 4 und 5 K-DRG 1994 gilt sinngemäß. 

 

§ 74 

Karenzurlaub zur Pflege eines behinderten Kindes  

(1) Dem Vertragsbediensteten ist auf sein Ansuchen ein Urlaub unter Entfall 
der Bezüge zu gewähren (Karenzurlaub), wenn er sich der Pflege eines im 
gemeinsamen Haushalt lebenden behinderten Kindes widmet, für das erhöhte 
Familienbeihilfe im Sinne des § 8 Abs. 4 des Familienlastenausgleichsgesetzes 
1967, BGBl.Nr. 376, gewährt wird und seineArbeitskraft aus diesem Grund 
gänzlich beansprucht wird (Abs. 2), solange er während diesesZeitraumes seinen 
Wohnsitz im Inland hat, längstens jedoch bis zur Vollendung des 30.Lebensjahres 
des Kindes. Der gemeinsame Haushalt besteht weiter, wenn sich das behinderte 
Kind nur zeitweilig wegen Heilbehandlung außerhalb der Hausgemeinschaft 
aufhält. 

(2) Eine gänzliche Beanspruchung der Arbeitskraft im Sinne des Abs. 1 liegt vor, 
solange das behinderte Kind  

 1. das Alter für den Beginn der allgemeinen Schulpflicht (§ 2 des 
Schulpflichtgesetzes 1985, BGBl.Nr. 76) noch nicht erreicht hat und 
ständiger persönlicher Hilfe und  Pflege bedarf; 

 2. während der Dauer der allgemeinen Schulpflicht wegen Schulunfähigkeit 
(§ 15 desSchulpflichtgesetzes 1985) entweder von der allgemeinen 
Schulpflicht befreit ist oder ständiger persönlicher Hilfe und Pflege 
bedarf; 

 3. nach Vollendung der allgemeinen Schulpflicht und vor Vollendung des 
30. Lebensjahresdauernd bettlägrig ist oder ständiger persönlicher Hilfe 
und Pflege bedarf. 

(3) Der Vertragsbedienstete hat den Antrag auf Gewährung des Karenzurlaubes 
spätestens zwei Monate vor dem gewollten Wirksamkeitsbeginn zu stellen 

(4) Der Vertragsbedienstete hat den Wegfall einer der Voraussetzungen für die 
Karenzierung (Abs. 1 und 2) innerhalb von zwei Wochen zu melden. Zugleich mit 
dieser Meldung hat der Vertragsbedienstete den innerhalb einer Frist von vier bis 
acht Wochen nach dem Wegfall der Voraussetzungen liegenden Zeitpunkt 

16. § 74 lautet: 

§ 74 

Karenzurlaub zur Pflege eines behinderten Kindes oder eines 
pflegebedürftigen Angehörigen 

(1) Einem Vertragsbediensteten ist auf sein Ansuchen ein Urlaub unter 
Entfall der Bezüge zu gewähren (Karenzurlaub), wenn er sich der Pflege 

 1. eines im gemeinsamen Haushalt lebenden behinderten Kindes widmet, 
für das erhöhte Familienbeihilfe im Sinne des § 8 Abs. 4 des 
Familienlastenausgleichsgesetzes 1967, BGBl. Nr. 376, gewährt wird, 
und seine Arbeitskraft aus diesem Grund gänzlich beansprucht wird 
(Abs. 2), längstens jedoch bis zur Vollendung des 40. Lebensjahres des 
Kindes, oder 

 2. einer in § 74a Abs. 1 genannten Person mit Anspruch auf Pflegegeld 
zumindest der Stufe 3 nach § 5 Bundespflegegeldgesetz – BPGG, BGBl. 
Nr. 110/1993, unter gänzlicher Beanspruchung seiner Arbeitskraft in 
häuslicher Umgebung widmet oder 

 3. einer demenziell erkrankten oder minderjährigen, in § 74a Abs. 1 
genannten Person mit Anspruch auf Pflegegeld ab der Stufe 1 nach § 5 
BPGG widmet. 

Der gemeinsame Haushalt nach Z 1 besteht weiter, wenn sich das behinderte 
Kind nur zeitweilig wegen Heilbehandlung außerhalb der Hausgemeinschaft 
aufhält. 

(2) § 73 Abs. 2b gilt nicht für Karenzurlaube gemäß Abs. 1 Z 1 und 2. Ein 
Karenzurlaub gemäß Abs. 1 Z 3 hat mindestens einen Monat und höchstens drei 
Monate zu dauern und ist für jeden zu betreuenden Angehörigen grundsätzlich 
nur einmal zulässig. Bei einer Erhöhung des Pflegebedarfs um zumindest eine 
Pflegegeldstufe (§ 9 Abs. 4 BPGG) ist jedoch einmalig eine neuerliche 
Gewährung einer Pflegekarenz auf Antrag zulässig. 

(3) Eine gänzliche Beanspruchung der Arbeitskraft im Sinne des Abs. 1 Z 1 
liegt vor, solange das behinderte Kind 
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bekanntzugeben, zu dem er seinen Dienstwieder antritt.  

(5) Die Zeit des Karenzurlaubes wird mit dem Tag des Wiederantrittes des 
Dienstes zur Hälfte für die Vorrückung wirksam. § 73 Abs. 5 l 

 1. das Alter für den Beginn der allgemeinen Schulpflicht (§ 2 des 
Schulpflichtgesetzes 1985, BGBl. Nr. 76) noch nicht erreicht hat und 
ständiger persönlicher Hilfe und Pflege bedarf, 

 2. während der Dauer der allgemeinen Schulpflicht entweder vom 
Besuch der Schule befreit ist (§ 15 des Schulpflichtgesetzes 1985) 
oder ständiger persönlicher Hilfe und Pflege bedarf, 

 3. nach Vollendung der allgemeinen Schulpflicht und vor Vollendung 
des 40. Lebensjahres dauernd bettlägerig ist oder ständiger 
persönlicher Hilfe und Pflege bedarf. 

(4) Der Vertragsbedienstete hat sowohl den Grund für die Maßnahme und 
deren Verlängerung als auch das Angehörigenverhältnis glaubhaft zu machen.   

(5) Beträgt die beabsichtigte Dauer des Karenzurlaubs gemäß Abs. 1 Z 1 
oder 2 mehr als drei Monate, ist der Antrag auf Gewährung des Karenzurlaubs 
spätestens zwei Monate vor dem gewollten Wirksamkeitsbeginn zu stellen. 

(6) Die Landesregierung kann auf Antrag des Vertragsbediensteten oder von 
Amts wegen die vorzeitige Beendigung des Karenzurlaubes verfügen, wenn die 
Gründe für die Gewährung des Karenzurlaubes weggefallen sind. Der 
Vertragsbedienstete hat der Landesregierung diese Umstände unverzüglich 
bekanntzugeben. Im Fall der vorzeitigen Beendigung des Karenzurlaubes auf 
Antrag ist auf wichtige dienstliche Interessen Rücksicht zu nehmen; im Fall der 
vorzeitigen Beendigung des Karenzurlaubes von Amts wegen ist auf wichtige 
persönliche und familiäre Interessen des Vertragsbediensteten  Rücksicht zu 
nehmen. 

(7) Die Zeit des Karenzurlaubes wird mit dem Tag des Wiederantrittes des 
Dienstes zur Hälfte für die Vorrückung wirksam. § 73 Abs. 5 letzter Satz gilt 
sinngemäß. 

 

§ 74b 

Auswirkungen von Außerdienststellungen, Karenzurlauben, 

Karenzen und Familienhospizkarenzen auf zeitabhängige Rechte 

In der Anlage 15 werden die Auswirkungen von Außerdienststellungen, 
Karenzurlauben, Karenzen und Familienhospizkarenzen auf Rechte, die von der 
Dauer des Dienstverhältnisses abhängen, zur Information dargestellt. Der Anlage 
kommt keine normative Wirkung zu. 

17. § 74b wird durch folgende §§ 74b, 74c und 74d ersetzt: 

§ 74b 

Frühkarenz 

(1) Einem Vertragsbediensteten ist auf sein Ansuchen für den Zeitraum von 
der Geburt eines Kindes oder, im Fall von Mehrlingsgeburten, mehrerer Kinder 
bis längstens zum Ende des Beschäftigungsverbotes der Mutter gemäß § 5 Abs. 1 
und 2 des Kärntner Mutterschutz- und Eltern-Karenzgesetzes – K-MEKG, LGBl. 
Nr. 63/2002, gleichartiger österreichischer Rechtsvorschriften oder gleichartiger 
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Rechtsvorschriften der Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum ein Urlaub unter Entfall der Bezüge (Frühkarenz) im Ausmaß 
von bis zu vier Wochen zu gewähren, wenn er mit der Mutter in einer Ehe, 
eingetragenen Partnerschaft oder Lebensgemeinschaft und der Mutter und dem 
Kind (den Kindern) im gemeinsamen Haushalt lebt. Wenn keine der genannten 
Bestimmungen auf die Mutter anzuwenden sind, gelten die in § 5 Abs. 1 und 2 K-
MEKG festgelegten Fristen sinngemäß. Die Frühkarenz darf nur ungeteilt in 
Anspruch genommen werden. 

(2) Einem männlichen Vertragsbediensteten, der in einer eingetragenen 
Partnerschaft oder gleichgeschlechtlichen Lebensgemeinschaft lebt, ist auf sein 
Ansuchen für den Zeitraum von der Geburt seines Kindes (seiner Kinder) oder 
des Kindes (der Kinder) des Partners bis zur Vollendung des dritten 
Lebensmonats des Kindes (der Kinder) eine Frühkarenz im Ausmaß von bis zu 
vier Wochen zu gewähren, wenn er mit dem Partner und dem Kind (den Kindern) 
im gemeinsamen Haushalt lebt. 

(3) Einem Vertragsbediensteten, der ein Kind, welches das zweite 
Lebensjahr noch nicht vollendet hat, adoptiert oder in der Absicht, ein Kind an 
Kindes Statt anzunehmen, dieses in unentgeltliche Pflege genommen hat und mit 
dem Kind im gemeinsamen Haushalt lebt, ist auf sein Ansuchen eine Frühkarenz 
im Ausmaß von bis zu vier Wochen zu gewähren. Die Frühkarenz beginnt mit 
dem Tag der Annahme an Kindes Statt oder der Übernahme in unentgeltliche 
Pflege. 

(4) Der Vertragsbedienstete hat Beginn und Dauer der Frühkarenz spätestens 
eine Woche vor dem beabsichtigten Antritt bzw. spätestens am Tag der Annahme 
an Kindes Statt oder der Übernahme in unentgeltliche Pflege zu melden und die 
anspruchsbegründenden sowie die anspruchsbeendenden Umstände unverzüglich 
darzulegen. 

(5) Die Frühkarenz endet vorzeitig, wenn der gemeinsame Haushalt mit dem 
Kind und der Mutter bzw. Partner, im Fall des Abs. 3 der gemeinsame Haushalt 
mit dem Kind, aufgehoben wird. 

(6) Die Zeit der Frühkarenz ist in dienst- und besoldungsrechtlicher Hinsicht 
wie eine Väter-Karenz nach dem K-MEKG zu behandeln. 

(7) Die Inanspruchnahme einer Frühkarenz durch eine Person für dasselbe 
Kind (dieselben Kinder) ist nur einmal zulässig. 
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§ 74c  

Bildungskarenz 

(1) Dem Vertragsbediensteten kann auf Antrag eine Bildungskarenz gegen 
Entfall der Bezüge für die Dauer von mindestens zwei Monaten bis zu einem Jahr 
gewährt werden, sofern 

 1. das Dienstverhältnis ununterbrochen sechs Monate gedauert hat, 

 2. keine zwingenden dienstliche Gründe entgegenstehen und 

 3. eine Weiterbildungsmaßnahme nachgewiesen wird. 

Eine neuerliche Bildungskarenz kann frühestens nach Ablauf von vier Jahren ab 
dem Abschluss der letzten Bildungskarenz vereinbart werden. Die 
Bildungskarenz kann auch in Teilen vereinbart werden, wobei die Dauer eines 
Teils mindestens zwei Monate zu betragen hat und die Gesamtdauer der einzelnen 
Teile innerhalb von vier Jahren ab Antritt des ersten Teils der Bildungskarenz ein 
Jahr nicht überschreiten darf. 

(2) Die Zeit der Bildungskarenz ist für Rechte, die von der Dauer des 
Dienstverhältnisses abhängen, nicht zu berücksichtigen. 

(3) Innerhalb von vier Jahren ab Antritt der Bildungskarenz sind 
Vereinbarungen über eine Bildungsteilzeit nach § 26b unwirksam. Davon 
abweichend ist ein einmaliger Wechsel von Bildungskarenz zu Bildungsteilzeit 
zulässig, wenn die höchstzulässige Dauer der Bildungskarenz von einem Jahre 
nicht ausgeschöpft wird. Dabei kann an Stelle von Bildungskarenz für die weitere 
Dauer der vierjährigen Frist Bildungsteilzeit höchstens im zweifachen Ausmaß 
des nichtausgeschöpften Teils vereinbart werden. Die Mindestdauer der 
Bildungsteilzeit muss vier Monate betragen. 

(4) Fällt in die Dauer einer Bildungskarenz 

 1. ein Beschäftigungsverbot nach §§ 5 oder 8 des Kärntner Mutterschutz- 
und Eltern-Karenzgesetzes – K-MEKG, LGBl. Nr. 63/2002, 

 2. eine Karenz nach den §§ 19 bis 24 oder §§ 35 bis 42 des K-MEKG, 

 3. ein Präsenzdienst nach § 27 des Wehrgesetzes 2001, BGBl. I 
Nr. 146/2001, 

 4. ein Ausbildungsdienst nach §§ 37 ff. des Wehrgesetzes 2001, BGBl. I 
Nr. 146/2001 oder 

 5. ein Zivildienst nach § 6a des Zivildienstgesetzes, BGBl. Nr. 679/1986, 

ist die vereinbarte Bildungskarenz unwirksam. Eine Änderung der Verwendung in 
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Folge der Bildungskarenz oder Bildungsteilzeit ist vom Vertragsbediensteten zu 
vertreten. Endet das Dienstverhältnis während oder mit Ablauf einer 
Bildungskarenz oder Bildungsteilzeit, ist bei der Berechnung der 
Urlaubsentschädigung nach § 69 das für den letzten Monat vor Antritt der 
Bildungskarenz oder Bildungsteilzeit gebührende Monatsentgelt und 
Kinderzulage zugrunde zu legen. 

§ 74d 

Auswirkungen von Außerdienststellungen, Karenzurlauben, Karenzen und 
Familienhospizkarenzen auf zeitabhängige Rechte 

In der Anlage 15 werden die Auswirkungen von Außerdienststellungen, 
Karenzurlauben, Karenzen und Familienhospizkarenzen auf Rechte, die von der 
Dauer des Dienstverhältnisses abhängen, zur Information dargestellt. Der Anlage 
kommt keine normative Wirkung zu. 

 

§ 75 

Pflegefreistellung 

(1) Der Vertragsbedienstete hat – unbeschadet des § 72 – Anspruch auf 
Pflegefreistellung, wenn er aus einem der folgenden Gründe nachweislich an der 

Dienstleistung verhindert ist: 

 a) wegen der notwendigen Pflege eines im gemeinsamen Haushalt lebenden 
erkrankten oder verunglückten nahen Angehörigen oder Kindes der 
Person, mit der der Vertragsbedienstete in eingetragener Partnerschaft 
oder in Lebensgemeinschaft lebt, oder 

 b) wegen der notwendigen Betreuung seines Kindes, Wahl- oder 
Pflegekindes,  Stiefkindes oder des Kindes der Person, mit der 
der Vertragsbedienstete in  eingetragener Partnerschaft oder in 
Lebensgemeinschaft lebt, wenn die Person, die  das Kind 
ständig betreut, aus Gründen des § 23 Abs. 2 Z 1 bis 4 des Kärntner 
 Mutterschutz- und Eltern-Karenzgesetzes (K-MEKG 2002), LGBl. Nr. 
63/2002, für diese Pflege ausfällt, 

 c) wegen der Begleitung seines erkrankten Kindes, Wahl- oder 
Pflegekindes, Stiefkindes oder des Kindes der Person, mit der der 
Vertragsbedienstete in eingetragener Partnerschaft oder in 
Lebensgemeinschaft lebt, bei einem stationären Aufenthalt in einer Heil- 
und Pflegeanstalt, sofern das Kind das zwölfte Lebensjahr noch nicht 
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vollendet hat. Als nahe Angehörige sind der Ehegatte und Personen 
anzusehen, die mit dem Vertragsbediensteten in gerader Linie verwandt 
sind, ferner Geschwister, Stief-, Wahl- und Pflegekinder sowie die 
Person, mit der der Vertragsbedienstete in eingetragener Partnerschaft 
oder in Lebensgemeinschaft lebt.  

 (2) Die Pflegefreistellung kann tageweise oder stundenweise in 
Anspruch genommen werden. Verrichtet der Vertragsbedienstete jedoch Schicht- 
oder Wechseldienst oder unregelmäßigen Dienst, ist die Pflegefreistellung in 
vollen Stunden zu verbrauchen. Die Pflegefreistellung darf im Kalenderjahr das 
Ausmaß der auf eine Woche entfallenden dienstplanmäßigen Dienstzeit des 
Vertragsbediensteten nicht übersteigen.  

(3) Darüber hinaus besteht – unbeschadet des § 72 – Anspruch auf 
Pflegefreistellung bis zum Höchstausmaß einer weiteren Woche der im Abs. 2 
angeführten Dienstzeit im Kalenderjahr, wenn der Vertragsbedienstete 

 a) den Anspruch auf Pflegefreistellung nach Abs. 1 verbraucht hat und 

 b) wegen der notwendigen Pflege seines im gemeinsamen Haushalt 
lebenden erkrankten Kindes (einschließlich Wahl-, Pflege- oder 
Stiefkindes oder Kindes der Person, mit der der Beamte in 
Lebensgemeinschaft lebt), das das zwölfte Lebensjahr noch nicht 
überschritten hat, an der Dienstleistung neuerlich verhindert.  

(4) Ist der Anspruch auf Pflegefreistellung erschöpft, kann zu einem im Abs. 
3 genannten Zweck noch nicht verbrauchter Erholungsurlaub ohne vorherige 
Vereinbarung mit dem Dienstgeber angetreten werden 

(5) Ändert sich das Beschäftigungsausmaß des Vertragsbediensteten während 
des Kalenderjahres, so ist die in diesem Kalenderjahr bereits verbrauchte Zeit der 
Pflegefreistellung in dem Ausmaß umzurechnen, das der Änderung des 
Beschäftigungsausmaßes entAKL, Abt. 1/LADion K-LVBG 1994 Seite 50 

spricht. Bruchteile von Stunden sind hiebei auf volle Stunden aufzurunden.  

(6) Im Fall der notwendigen Pflege seines erkrankten Kindes (Wahl- oder 
Pflegekindes) hat auch jener Vertragsbedienstete Anspruch auf Pflegefreistellung 
nach Abs. 1 lit. a, Abs. 3 und Abs. 4, der nicht mit seinem erkrankten Kind (Wahl- 
oder Pflegekind) im gemeinsamen Haushalt lebt) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18. In § 75 Abs. 3 lit. b wird der Ausdruck „Beamte“ durch den Ausdruck 
„Vertragsbedienstete“ ersetzt. 
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§ 76 

Gründe für das Enden des Dienstverhältnisses 

(1) Das Dienstverhältnis des Vertragsbediensteten endet unbeschadet der 
Bestimmungen des § 58 Abs. 9 

 a) durch Tod, 

 b) durch einverständliche Lösung, 

 c) durch Übernahme des Vertragsbediensteten in ein öffentlich-rechtliches 
Dienstverhältnis  zum Land,  

 d) durch Übernahme des Vertragsbediensteten in ein anderes 
Dienstverhältnis zum  Land, aus dem dem Vertragsbediensteten 
eine Anwartschaft auf einen Ruheversorgungsgenuß  erwächst, 

 e) durch vorzeitige Auflösung 

 f) bei Zuerkennung einer Invaliditätspension, Berufsunfähigkeitspension 
oder vorzeitigen Alterspension wegen geminderter Erwerbsfähigkeit mit 
Ablauf des Monates, in dem die Entscheidung über die 
Zuerkennung der Pension vorgelegt wird Ein auf 
bestimmte Zeit eingegangenes Dienstverhältnis endet auch mit dem 
Ablauf der Zeit, für die es eingegangen wurde, oder mit dem Abschluß 
der Arbeit, auf die es abgestellt war, ein auf unbestimmte Zeit 
eingegangenes Dienstverhältnis endet ferner durch Kündigung mit Ablauf 
der Kündigungsfrist. 

(2) Ein Dienstverhältnis auf Probe kann von jedem Vertragsteil jederzeit 
gelöst werden. 

(3) Eine entgegen den Vorschriften des § 77 ausgesprochene Kündigung ist 
rechtsunwirksam. Eine entgegen den Vorschriften des § 81 ausgesprochene 
Entlassung gilt als Kündigung, wenn der angeführte Auflösungsgrund einen 
Kündigungsgrund im Sinne des § 77 Abs. 2 darstellt; liegt auch kein 
Kündigungsgrund vor, so ist die ausgesprochene Entlassung rechtsunwirksam. 

(4) In den Fällen des Abs. 3 ist § 52 Abs. 3 zweiter und dritter Satz 
sinngemäß anzuwenden.  

(5) Ein Vertragsbediensteter hat dem Land im Fall des Endens des 
Dienstverhältnisses durch einverständliche Lösung (Abs. 1 lit. b), durch vorzeitige 
Auflösung (§ 81) oder durch Kündigung (§ 77) die Ausbildungskosten zu 
ersetzen, wenn die Ausbildungskosten am Tag der Beendigung dieser Ausbildung 
3.500 Euro übersteigen. Der Ersatz der Ausbildungskosten verringert sich nach 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19. In § 76 Abs. 1 lit. f wird das Satzzeichen Punkt durch das Satzzeichen 
Beistrich ersetzt und dem § 76 Abs. 1 wird folgende lit. g angefügt: 

 g) mit Ablauf des Monats, in dem der Vertragsbedienstete das 65. 
Lebensjahr vollendet, wenn er einen Anspruch auf eine Pension aus der 
gesetzlichen Pensionsversicherung hat. 
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Ablauf eines Jahres nach Beendigung der Ausbildung und nach Ablauf jedes 
weiteren Jahres jeweils um ein Fünftel. Der Ersatz der Ausbildungskosten entfällt, 
wenn 

 1. das Dienstverhältnis nach Ablauf von fünf Jahren nach Beendigung der 
Ausbildung geendet hat, 

 2. das Dienstverhältnis vom Dienstgeber aus den in § 77 Abs. 2 lit. b, e und 
g angeführten Gründen gekündigt worden ist oder 

 3. der Vertragsbedienstete aus den in § 81 Abs. 5 angeführten wichtigen 
Gründen aus  dem Dienstverhältnis ausgetreten ist. 

(6) Bei der Ermittlung der Ausbildungskosten sind 

 1. die Kosten einer Grundausbildung, 

 2. die Kosten, die dem Land aus Anlaß der Vertretung des 
Vertragsbediensteten  während der Ausbildung erwachsen sind, und 

 3. die dem Vertragsbediensteten während der Ausbildung zugeflossenen 
Bezüge, mit  Ausnahme der durch die Teilnahme an der 
Ausbildung verursachten Reisegebühren, 

 nicht zu berücksichtigen. (LGBl. Nr. 49/1990, Art. I Z 9) 

 (7) Sämtliche Ansprüche aus dem Titel der Beendigung des 
privatrechtlichen Dienstverhältnisses müssen bei sonstigem Ausschluß binnen 
sechs Monaten nach Ablauf des Tages, an dem sie erhoben werden konnten, 
geltend gemacht werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 

20. § 76 Abs. 5 Z 3 lautet: 

 3. das Dienstverhältnis vom Vertragsbediensteten durch begründeten 
vorzeitigen Austritt (§ 81) oder berechtigten Austritt nach § 33  des 
Kärntner Mutterschutz- und Eltern-Karenzgesetzes, LGBl. Nr. 63/2002, 
oder § 15r Mutterschutzgesetz 1979, BGBl. Nr. 221, aufgelöst worden 
ist, 

 
 
 
 
 

21. Dem § 76 wird folgender Abs. 8 angefügt: 

(8) Abweichend von Abs. 1 lit. g kann mit dem Vertragsbediensteten 
spätestens sechs Monate vor dem in Abs. 1 lit. g genannten Zeitpunkt eine 
Fortsetzung des Dienstverhältnisses aus wichtigem dienstlichen Interesse auf eine 
bestimmte zwölf Monate nicht übersteigende Zeit vereinbart werden. Wiederholte 
Verlängerungen von jeweils maximal zwölf Monaten aus wichtigem dienstlichen 
Interesse sind bis längstens zur Vollendung des 70. Lebensjahres des 
Vertragsbediensteten möglich. § 7 Abs. 4 kommt nicht zur Anwendung. 

 

§ 77 

Kündigung 

(1) Der Dienstgeber kann ein Dienstverhältnis, das ununterbrochen ein Jahr 
gedauert hat, nur schriftlich und mit Angabe des Grundes kündigen. Der 
einjährige Zeitraum verlängert sich auf zwei Jahre, wenn das Ausmaß der 
Wochendienstzeit weniger als die Hälfte der für einen vollbeschäftigten 
Vertragsbediensteten vorgeschriebenen Dienstzeit beträgt. 

(2) Ein Grund, der den Dienstgeber nach Ablauf der im Abs. 1 genannten 
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Frist zur Kündigung berechtigt, liegt insbesondere vor, 

 a) wenn der Vertragsbedienstete seine Dienstpflicht gröblich verletzt, sofern 
nicht die  Entlassung in Frage kommt; 

 b) wenn der Vertragsbedienstete sich für eine entsprechende Verwendung 
als geistig oder körperlich ungeeignet erweist; 

 c) wenn der Vertragsbedienstete den im allgemeinen erzielbaren 
angemessenen Arbeitserfolg trotz Ermahnungen nicht erreicht, sofern 
nicht die Entlassung inFrage kommt; 

 d) wenn der Vertragsbedienstete eine im Dienstvertrag vereinbarte 
Fachprüfung nicht rechtzeitig und mit Erfolg ablegt; 

 e) wenn der Vertragsbedienstete handlungsunfähig wird; 

 f) wenn es sich erweist, daß das gegenwärtige oder frühere Verhalten des 
Vertragsbedienstetendem Ansehen oder den Interessen des Dienstes 
abträglich ist, sofern nicht die Entlassung in Frage kommt; 

 g) wenn eine Änderung des Arbeitsumfanges, der Organisation des Dienstes 
oder  der Arbeitsbedingungen die Kündigung notwendig macht, 
es sei denn, daß das  Dienstverhältnis des Vertragsbediensteten 
durch die Kündigung in einem Zeitpunkt  enden würde, in dem er das 
50. Lebensjahr vollendet und bereits zehn Jahre in  diesem
 Dienstverhältnis zugebracht hat; 

 h) wenn der Vertragsbedienstete vor dem Zeitpunkt der Beendigung des 
Dienstverhältnisses das für Leistungen aus dem Versicherungsfall des 
Alters in der gesetzlichen Pensionsversicherung für männliche 
Versicherte vorgeschriebenen Anfallsalter erreicht hat;  

 i) wenn der Vertragsbedienstete das 65. Lebensjahr vollendet hat, mit 
Ablauf dieses Jahres. 

(3) Der Kündigungsgrund des Abs. 2 lit. g findet auf die Spitalsärzte in den 
KärntnerLandeskrankenanstalten während der Ausbildung zum Arzt für 
Allgemeinmedizin oder zum Facharzt keine Anwendung(4) Hinsichtlich der 
Spitalsärzte der Kärntner Landeskrankenanstalten ist über die in Abs. 2 lit. a bis f, 
h und i angeführten Gründe hinaus der Dienstgeber zur Kündigung des 
Dienstverhältnisses berechtigt, wenn ein Spitalsarzt die Ausbildung zu einem 
Facharzt bzw. 'Zusatzfacharzt' vollendet hat.  

(5) Der Kündigungsgrund aus dem Titel der Vollendung der Ausbildung zum 
Facharzt kann nur innerhalb einer angemessenen Frist vom Zeitpunkt der an den 
Spitalsarzt ergehenden Zustellung der Verständigung über die Erreichung der 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22. § 77 Abs. 2 lit. i entfällt. 
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Anwartschaft zur Eintragung in das Verzeichnis der Fachärzte durch den 
ärztlichen Leiter der Krankenanstalt geltend gemacht werden.  

(6) Im Fall einer Differenz über den Zeitpunkt der Anwartschaft zwischen 
Ärztekammer und ärztlichem Leiter der zuständigen Krankenanstalt gilt 
hinsichtlich der angemessenen Frist nicht der Tag der Zustellung der 
Verständigung als maßgebend, sondern der von derÄrztekammer ausgesprochene 
Zeitpunkt der Facharztanerkennung. 
 

§ 82a 

Abfertigung, Anwendung des BMSVG 

 (1) Auf Dienstverhältnisse, deren vertraglich vereinbarter Beginn 
nach dem 30. Juni 2006 liegt, ist der erste Teil des Betrieblichen Mitarbeiter- und 
Selbständigenvorsorgegesetzes (BMSVG), BGBl. I Nr. 100/2002, sinngemäß nach 
folgenden Maßgaben anzuwenden:  

 1. Entgelt iSd § 6 Abs. 1 bis 4 BMSVG ist das Monatsentgelt gemäß § 29 
Abs. 1 und die Sonderzahlungen gemäß § 29 Abs. 3 oder die gewährte 
monatliche Lehrlingsentschädigung. 2. Die Auswahl der Betrieblichen 
Vorsorgekasse hat durch die Landesregierung im Einvernehmen mit der 
Dienstnehmervertretung (§ 9 Abs. 4 des Landes-
Personalvertretungsgesetzes) und nach Anhörung der Gewerkschaft 
öffentlicher Dienst Kärnten zu erfolgen. 

 3. § 1, § 5, § 6 Abs. 2, 3 und 5, § 7 Abs. 5 bis 6a, § 8, § 9 Abs. 1 bis 4, § 10, 
§ 11 Abs. 4 und § 12 Abs. 4 BMSVG sind nicht anzuwenden. 

 4. Einer Teilzeitbeschäftigung nach dem Mutterschutzgesetz 1979 (MSchG) 
oder dem Väter-Karenzgesetz (VKG) in § 14 Abs. 2 Z 1 BMSVG ist eine 
Teilzeitbeschäftigung nach dem Kärntner Mutterschutz- und Eltern-
Karenzgesetz 2002 (K-MEKG 2002), LGBl. Nr. 63, gleichgestellt. 

 (2) Der Vertragsbedienstete hat für bezügefreie Zeiten des 
Kinderbetreuungsgeldbezuges Anspruch auf Beitragsleistung in der Höhe von 
1,53 % des Kinderbetreuungsgeldes nach § 3 Abs. 1 Kinderbetreuungsgeldgesetz, 
BGBl. I Nr. 103/2001.  

 (3) Für die Dauer einer Familienhospizfreistellung haben 
Bedienstete Anspruch auf eine Beitragsleistung in Höhe von 1,53 % der fiktiven 
Bemessungsgrundlage in Höhe des Kinderbetreuungsgeldes gemäß § 3 Abs. 1 
Kinderbetreuungsgeldgesetz, BGBl. I Nr. 103/2001. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23. § 82a Abs. 3 lautet: 

„(3) Für die Dauer einer Familienhospizfreistellung (gänzliche 
Dienstfreistellung), einer Pflegekarenz und einer Frühkarenz haben Bedienstete 
Anspruch auf eine Beitragsleistung in Höhe von 1,53% der fiktiven 
Bemessungsgrundlage in der Höhe des Kinderbetreuungsgeldes gemäß § 3 Abs. 1 
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 (4) Die Anwendbarkeit des § 82a schließt die Anwendung der §§ 
83, 84, 85, 99, 100, 101, 102 und 103 aus. 

 (5) Für Personen, die in einem freien Dienstverhältnis zum Land 
stehen, ist der erste Teil des BMSVG mit den in Abs. 1 Z. 1 bis 3 und Abs. 2 
angeführten Abweichungen und mit folgenden Maßgaben anzuwenden: 

 a) § 6 Abs. 4 und § 14 Abs. 2 Z 4 letzter Satz BMSVG sind nicht 
anzuwenden. 

 b) Für freie Dienstnehmer, denen das Entgelt für längere Zeiträume als einen 
Monat gebührt, ist das monatliche Entgelt im Hinblick auf die 
Berechnung der fiktiven Bemessungsgrundlage nach § 7 Abs. 3 oder 4 
BMSVG nach § 44 Abs. 8 ASVG zu  berechnen. 

des Kinderbetreuungsgeldgesetzes, BGBl. I Nr. 103/2001, idF BGBl. I Nr. 
35/2014.“ 

 

§ 83 

Abfertigung bei Dienstverhältnissen vor dem 1. Juli 2006 

... 

5) Die Abfertigung beträgt nach einer Dauer des Dienstverhältnisses von 

5 Jahren das Dreifache, 

10 Jahren das Vierfache, 

15 Jahren das Sechsfache, 

20 Jahren das Neunfache, 

25 Jahren das Zwölffache 

des dem Vertragsbediensteten für den letzten Monat des Dienstverhältnisses 
gebührendenMonatsentgeltes und der Kinderzulage. (LGBl. Nr. 75/1995, Art. I Z 
3) 

(6) Wird das Dienstverhältnis während einer Teilzeitbeschäftigung nach 
elternschutzrechtlichen Bestimmungen infolge Kündigung durch den Dienstgeber, 
unverschuldete Entlassung, begründeten Austritt oder einvernehmlich beendet, so 
ist bei der Ermittlung des für die Höhe der Abfertigung maßgebenden 
Monatsentgeltes das vorangegangene Beschäftigungsausmaß des 
Vertragsbediensteten zugrunde zu legen 

(7) In den Fällen des Abs. 3 Z 5 ist bei der Ermittlung des für die Höhe der 
Abfertigung maßgebenden Monatsentgeltes vom Durchschnitt der in den letzten 5 
Jahren geleisteten Arbeitszeit unter Außerachtlassung der Zeiten einer Karenz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24. § 83 Abs. 6 lautet: 

(6) Wird das Dienstverhältnis während einer Teilzeitbeschäftigung nach 
elternschutzrechtlichen Bestimmungen, nach § 26a oder nach § 74a infolge 
Kündigung durch den Dienstgeber, unverschuldete Entlassung, begründeten 
Austritt oder einvernehmlich beendet, so ist bei der Ermittlung des für die Höhe 
der Abfertigung maßgebenden Monatsentgeltes das dieser Teilzeitbeschäftigung 
vorangegangene Beschäftigungsausmaß des Vertragsbediensteten zugrunde zu 
legen. 
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oder eines Karenzurlaubes nach elternschutzrechtlichen Bestimmungen 
auszugehen.  

(8) Dienstzeiten in Dienstverhältnissen zu einer inländischen 
Gebietskörperschaft, zu einem Gemeindeverband oder zu einem vergleichbaren 
Dienstgeber in einem Staat, dessen Angehörigen Österreich aufgrund von 
Verträgen im Rahmen der Europäischen Union dieselben Rechte für den 
Berufszugang zu gewähren hat wie Inländern, sind der Dauer des 
Dienstverhältnisses nach Abs. 5 zuzurechnen. Die Zurechnung ist ausgeschlossen, 

 1. soweit die Dienstzeit in einem anderen Dienstverhältnis für die 
Bemessung des  Ruhegenusses angerechnet wurde, wenn aus diesem 
Dienstverhältnis eine Anwartschaft  oder ein Anspruch auf 
einen Ruhegenuß besteht;  

 2. wenn das Dienstverhältnis noch andauert oder wenn es in einer Weise 
beendet  wurde, durch die ein Abfertigungsanspruch erlosch, oder, falls 
Abs. 2 auf das  Dienstverhältnis anzuwenden gewesen wäre, erloschen 
wäre; 

 3. wenn der Vertragsbedienstete bei Beendigung des Dienstverhältnisses 
eine Abfertigung erhalten hat, soweit diese Abfertigung nicht rückerstattet 
wurde; bei teilweiser Rückerstattung ist die Dienstzeit in einem 
entsprechenden Teilausmaß zuzurechnen. Eine Rückerstattung gemäß § 
172 Abs. 4 Kärntner Dienstrechtsgesetz ist einer vollständigen 
Rückerstattung der Abfertigung gleichzuhalten. Der in Z 2 angeführte 
Ausschlußgrund liegt nicht vor, wenn das Dienstverhältnis im 
Einverständnis mit dem Dienstgeber ausschließlich deswegen beendet 
wurde, um ein Dienstverhältnis zum Land einzugehen, und dieses 
Landesdienstverhältnis an das beendete Dienstverhältnis unmittelbar 
anschließt.  

(9) Wird ein Vertragsbediensteter, der gemäß Abs. 3 das Dienstverhältnis 
gekündigt oder seinen vorzeitigen Austritt aus dem Dienstverhältnis erklärt hat, 
innerhalb von sechs Monaten nach Beendigung dieses Dienstverhältnisses in ein 
Dienstverhältnis zu einer inländischen Gebietskörperschaft aufgenommen, so hat 
er dem Land die anläßlich der Beendigung des bisherigen Dienstverhältnisses 
gemäß Abs. 3 erhaltene Abfertigung zurückzuerstatten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25. Dem § 83 werden  folgende Abs. 10 und 11 angefügt: 

(10) Endet das Dienstverhältnis während oder mit Ablauf einer 
Bildungskarenz und gebührt eine Abfertigung, ist für die Berechnung der 
Abfertigung das für den letzten Monat vor Antritt der Bildungskarenz gebührende 
Monatsentgelt zu Grunde zu legen.  

(11) Endet das Dienstverhältnis während oder mit Ablauf einer 
Familienhospizfreistellung nach § 74a Abs. 1 Z 2 oder Z 3, gelten die Abs. 6 und 
10 sinngemäß. 
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§ 87 

Aufnahme 

(1) Als Vertragslehrer des Kärntner Landeskonservatoriums und der 
Musikschulen des Landes Kärnten dürfen nur Personen aufgenommen werden, auf 
die die Voraussetzungen des § 5 Abs. 1 lit. b bis d des Privatschulgesetzes, BGBl. 
Nr. 244/1962, zutreffen, und die fachlich geeignet sind. Die besonderen 
Aufnahmevoraussetzungen sind in der Anlage 6 geregelt. § 4a Kärntner 
Dienstrechtsgesetz 1994 gilt sinngemäß.  

(2) Das Aufnahmeerfordernis einer Ausbildung oder eines Studiums nach 
Anlage 6 gilt als erfüllt, wenn der Bewerber den Nachweis einer entsprechenden 
Ausbildung im Ausland erbringt und diese Ausbildung nach den 
bundesrechtlichen Bestimmungen als gleichwertig anerkannt wird. Soweit 
Praxiszeiten als Aufnahmeerfordernis vorgesehen sind, sind ihnen vergleichbare 
Praxiszeiten im Ausland gleichgestellt 

(3) Der Nachweis der allgemeinen Lehrbefähigung kann ausnahmsweise, 
sofern es die Aufrechterhaltung eines geordneten Lehrbetriebes erfordert, 
entfallen, wenn Bewerber ihre besondere fachliche und pädagogische Eignung 
durch ein Probespiel und zwei Lehrauftritte vor der Einstellungskommission 
nachweisen und die Schulaufsichtsbehörde dieUnterrichtserteilung genehmigt. 

 
 
 
 

26. § 87 Abs. 1 zweiter Satz lautet: 

„Die besonderen Aufnahmevoraussetzungen sind in der Anlage 6 dieses 
Gesetzes und in § 6 Abs. 3a des Kärntner Musikschulgesetzes 2012, LGBl. Nr. 
73/2012, geregelt.“ 

27. § 87 Abs. 2 lautet: 

(2) Sofern Berufsqualifikationen außerhalb von Staaten iSd § 1 Abs. 2 
zweiter Satz des Kärntner Berufsqualifikationenanerkennungsgesetzes – K-
BQAG, LGBl. Nr. 10/2009, erworben wurden, gilt das Aufnahmeerfordernis 
einer Ausbildung oder eines Studiums nach Anlage 6 als erfüllt, wenn der 
Bewerber den Nachweis einer entsprechenden Ausbildung im Ausland erbringt 
und diese Ausbildung nach den bundesrechtlichen Bestimmungen als 
gleichwertig anerkannt wird. Soweit Praxiszeiten als Aufnahmeerfordernis 
vorgesehen sind, sind ihnen vergleichbare Praxiszeiten im Ausland gleichgestellt. 

 

§ 89 

Einstellungskommission für Lehrer des Kärntner Landeskonservatoriums 
und der Musikschulen des Landes Kärnten  

(1) Die Einstellungskommission für Lehrer des Kärntner 
Landeskonservatoriums besteht aus dem Direktor des Kärntner 
Landeskonservatoriums, sämtlichen Leitern der Fachabteilungen, sämtlichen 
Lehrern der betreffenden Fachgruppe und dem Leiter sowie zwei weiteren 
Vertretern der für die Angelegenheiten des Kärntner Landeskonservatoriums 
zuständigen 

Untergliederung des Amtes der Landesregierung. 

(2) Die Einstellungskommission für Lehrer der Musikschulen des Landes 
Kärnten besteht aus dem Leiter sowie zwei weiteren Vertretern der für die 
Angelegenheiten der Musikschulen des Landes Kärnten zuständigen 
Untergliederung des Amtes der Landesregierung, dem Direktor der betreffenden 

 
 

28. § 89 Abs. 1 lautet: 

(1) Die Einstellungskommission für Lehrer des Kärntner 
Landeskonservatoriums besteht aus dem Direktor des Kärntner 
Landeskonservatoriums, sämtlichen Leitern der Fachabteilungen, sämtlichen 
Lehrern der betreffenden Fachgruppe und dem Leiter sowie zwei weiteren 
Vertretern der für die Angelegenheiten des Kärntner Landeskonservatoriums 
zuständigen Abteilung des Amtes der Landesregierung. 
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Musikschule und mindestens zwei Lehrern der betreffenden Fachgruppe. 

(3) Die jeweils zuständige Einstellungskommission hat die fachliche Eignung 
der Personen die sich um Aufnahme als Lehrer im Kärntner 
Landeskonservatorium oder als Lehrer in den Musikschulen des Landes Kärnten 
bewerben, zu beurteilen.. 

……. 
 

§ 100 

Provision 

(1) Den vollbeschäftigten Vertragslehrern des Landeskonservatoriums, die 
gemäß § 79 unkündbar gestellt wurden, gebührt unter folgenden Voraussetzungen 
eine Provision: 

 a) nach einem ununterbrochenen Dienstverhältnis zum Land Kärnten von 
mindestens  25 Jahren, wovon die letzten zehn Jahre in 
Vollbeschäftigung zurückgelegt worden  sein müssen; 

 b) wenn das Dienstverhältnis vom Lehrer aus Anlaß der Vollendung des 60. 
Lebensjahres,  bei weiblichen Vertragslehrern des 55. 
Lebensjahres, gekündigt wird und 

 c) der Vertragslehrer einen Anspruch auf vorzeitige Alterspension bei langer 
Versicherungsdauer oder Alterspension aus der Sozialversicherung 
nachweist. 

(2) Den Vertragslehrern ist für die Zeit, während der sie wegen 
vorübergehender geminderter Arbeitsunfähigkeit eine Berufungsunfähigkeits-
(Invaliditäts-)Pension beziehen, 

gemäß Abs. 3 eine Provision zu gewähren. 

(3) Scheidet ein Vertragslehrer durch Tod aus dem Dienstverhältnis aus und 
werden die im Abs. 1 lit. a und c geforderten Voraussetzungen erfüllt, gebührt den 
Hinterbliebenen nach Maßgabe der Bestimmungen des V. Teiles des Kärntner 
Dienstrechtsgesetzes eine Provision. 

(4) Im Falle des Abs. 2 sind die Bestimmungen des § 239, im Falle des Abs. 
3 die Bestimmungen des § 249 des Kärntner Dienstrechtsgesetzes anzuwenden.  

(5) Witwen und Waisen nach Empfängern einer Provision oder einem Lehrer, 
der Anspruch auf Provision hätte, gebührt eine Witwen- oder Waisenprovision 
nach den gemäß dem Kärntner Dienstrechtsgesetz geltenden Bestimmungen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29. § 100 Abs. 1 lit. b und lit. c lauten: 

 b) wenn das Dienstverhältnis wegen Inanspruchnahme einer Pension aus 
der gesetzlichen Pensionsversicherung gekündigt wird oder nach § 76 
Abs. 1 lit. g endet und 

 c) der Vertragslehrer einen Anspruch auf Bezug einer Pension aus der 
gesetzlichen Pensionsversicherung ohne zeitliche Befristung nachweist. 

30. § 100 Abs. 2 entfällt. 
 
 
 
 
 
 
 

31. § 100 Abs. 4 lautet: 

 (4) Im Fall des Anspruchs auf Bezug einer 
Berufsunfähigkeitspension ohne zeitliche Befristung nach den Vorschriften der 
gesetzlichen Pensionsversicherung ist § 239 des Kärntner Dienstrechtsgesetzes 
1994 sinngemäß anzuwenden. Im Fall des Abs. 3 ist § 249 des Kärntner 
Dienstrechtsgesetzes 1994 sinngemäß anzuwenden. 
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(6) Auf jene Vertragslehrer, die eine Provision in Anspruch nehmen, finden 
die §§ 85 und 99 keine Anwendung. 
 
 
 
 
 
 

Anlage 10 

(zu § 34) 

1.Verwendung: 

Entlohnungsgruppen ks1, ks2, ks3, ks4 

 1. Entlohnungsgruppe ks1, Turnusärzte, die die Basisausbildung nach § 6a 
Ärztegesetz 1998 absolvieren; 

……….. 

 4. Entlohnungsgruppe ks4, Fachärzte: Ärzte, die eine fachärztliche 
Ausbildung absolviert haben, als Facharzt durch Facharztdekret anerkannt 
sind und fachärztlich verwendet werden. Fachärzte für Zahn-,Mund- und 
Kieferheilkunde werden nicht in diese Entlohnungsgruppe eingereiht. In 
der Entlohnungsgruppe ks4 sind folgende Funktionsgruppen vorgesehen:  

 a) Oberärzte: Jeder Facharzt wird mit Erreichen der Entlohnungsstufe 12 
zum Oberarzt ernannt.  

 b) Funktionsoberärzte: das sind Fachärzte, die für einen medizinischen 
und/oder organisatorischen Spezialbereich fachlich 
bereichsverantwortlich sind. Sie werden auf Antrag des Abteilungsleiters 
nach Zustimmung des Vorstandes der Landeskrankenanstalten-
Betriebsgesellschaft von der Ärztlichen Leitung befristet auf vier Jahre 
ernannt. Eine wiederholte befristete Ernennung oder ein begründeter 
Widerruf der Ernennung sind möglich. In das Verhältnis zwischen 
Funktionsoberärzte und Oberärzte sowie Fachärzte pro Abteilung mit 1:4 
sind der Primararzt sowie der zu ernennende Funktionsoberarzt  nicht 
einzurechnen. 

 c) Erste Oberärzte: das sind Oberärzte, die als Stellvertretung der 
Abteilungsleitung definierte und mit der Abteilungsleitung abgestimmte 
Führungsaufgaben übernehmen. Sie werden vom Abteilungsleiter in 
Abstimmung mit der Ärztlichen Leitung befristet auf vier Jahre ernannt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

33. In der Anlage 10 werden in der Z 4 lit. c folgende Bestimmungen angefügt: 

Endet die Funktion des Abeilungsleiters vor Ablauf von vier Jahren, so endet 
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Eine wiederholte befristete Ernennung oder ein begründeter Widerruf der 
Ernennung sind möglich.  

 d) Geschäftsführende Oberärzte: das sind Oberärzte, die zumindest fünf 
Jahre in dieser Funktion tätig sind und als Stellvertretung der 
Abteilungsleitung definierte und mit der Abteilungsleitung abgestimmte 
Führungsaufgaben an Stelle des ersten Oberarztes übernehmen. Ein 
geschäftsführender Oberarzt kann ab einer Anzahl von 15 Ärzten an der 
Abteilung bestellt werden. Er muss über eine abgeschlossene 
Führungsausbildung verfügen und die Anforderungskriterien laut 
Funktionsbeschreibung erfüllen. Er wird vom Abteilungsleiter in 
Abstimmung mit der Ärztlichen Leitung befristet auf vier Jahre ernannt. 
Eine wiederholte befristete Ernennung oder ein begründeter Widerruf der 
Ernennung sind möglich. Sind aufgrund der Abteilungsgröße die 
Kriterien für die Bestellung eines geschäftsführenden Oberarztes nicht 
gegeben, so ist ein Oberarzt zum ersten Oberarzt zu ernennen, der die 
Abteilungsleitung in Abwesenheit vertritt. Die gleichzeitige Bestellung 
eines geschäftsführenden Oberarztes und eines ersten Oberarztes ist 
ausgeschlossen.  

 
 
……. 

die Betrauung mit der Funktion als Erster Oberarzt sechs Monate nach der 
Neubestellung des Abteilungsleiters. 
 
 
 
 
 
 
 
 

34. In der Anlage 10 werden in der Z 4 lit. d folgende Bestimmungen angefügt: 

Endet die Funktion des Abteilungsleiters vor Ablauf von vier Jahren, so endet 
die Betrauung mit der Funktion als geschäftsführender Oberarzt sechs Monate 
nach der Neubestellung des Abteilungsleiters. 
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35. Anlage 15 lautet: 

Geltende Fassung 
Anlage 15 
(zu § 74d) 

 Anrechnung der Zeiten für 

Zeiten 
Vorrückung 

§ 42 

Überstellungs- 
zeitraum 

§ 40 Abs. 1b 

Jubiläumszuwendung 
§ 47 Abs. 1 

iVm § 65 K-DRG 

Entgeltfort- 
zahlung nach  
§ 58 Abs. 1 

Urlaub 
§ 63 Abs. 

2 u. 7 

Kündigungs- 
frist 
§ 78 

Unkündbar- 
stellung 

§ 79 Abs. 1 

Abfertigung 
§ 83 Abs. 5 

Zusatzpension 
§ 85 Abs. 4 

Provision 
§ 100 Abs. 1 

Anrechnung Auszahlung 

Außerdienst- 
stellung 

nach § 60 
nein, § 61

2)
 nein, § 61

2)
 nein, § 61

2)
 

nein, § 165 
Abs. 6

15)
  

K-DRG 
1994 

nein, § 61
2)

 
nein, 
§ 61

2)
 

nein, § 61
2)

 nein, § 61
2)

 nein, § 61
2)

 nein, § 61
2)

 nein, § 61
2)

 

Karenzurlaub nach 
§ 73 Abs. 1 

nein, § 73  
Abs. 3

8)
 

nein, § 40 Abs. 
1b

1)
 

nein, § 73 Abs. 
3

8)
 iVm § 47 
Abs. 1

1a)
 

nein, § 165 
Abs. 6

15)
  

K-DRG 
1994 

nein, § 73  
Abs. 3

8)
 

nein, § 73 
Abs. 3

8)
 

nein, § 73  
Abs. 3

8)
 

nein, § 73 
Abs. 3

8)
 

nein, § 73  
Abs. 3

8)
 

nein, § 73  
Abs. 3

8)
 

nein, § 73  
Abs. 3

8)
 

Karenzurlaub nach 
§ 73 Abs. 2 

nein, § 73  
Abs. 3

8)
 

nein, § 40 Abs. 
1b

1)
 

nein, § 73 Abs. 
3

8)
 iVm § 47 
Abs. 1

1a)
 

nein, § 165 
Abs. 6

15)
  

K-DRG 
1994 

nein, § 73  
Abs. 3

8)
 

nein, § 73 
Abs. 3

8)
 

nein, § 73  
Abs. 3

8)
 

nein, § 73 
Abs. 3

8)
 

nein, § 73  
Abs. 3

8)
 

nein, § 73  
Abs. 3

8)
 

nein, § 73  
Abs. 3

8)
 

Karenzurlaub von 
Gesetzes wegen 

(UVS, Organ 
zwischenstaatl. 

Einrichtung, LSR)  
§ 73 Abs. 2a 

ja, § 73  
Abs. 4

9)
 

nein, § 40 Abs. 
1b

1)
 

ja, § 73 Abs. 4
9)

 

nein, § 165 
Abs. 6

15)
  

K-DRG 
1994 

ja, § 73 Abs. 4
9)

 
ja, § 73 
Abs. 4

9)
 

ja, § 73  
Abs. 4

9)
 

ja, § 73 Abs. 
4

9)
 

ja, § 73  
Abs. 4

9)
 

ja, § 73 Abs. 4
9)

 
ja, § 73  
Abs. 4

9)
 

Karenzurlaub nach 
§ 73 Abs. 4 Z 2 

(Entwicklungshilfe, 
Dverh. 

zwischenstaatl. 
Einrichtung, 
Ausbildung) 

auf Antrag 
max. 3 

Jahre, § 73 
Abs. 4

9)
 

nein, § 40 Abs. 
1b

1)
 

auf Antrag 
max. 3 Jahre, § 

73 Abs. 4
9)

 

nein, § 165 
Abs. 6

15)
  

K-DRG 
1994 

auf Antrag 
max. 3 Jahre,  
§ 73 Abs. 4

9)
 

auf 
Antrag 
max. 3 
Jahre, 

§ 73 Abs. 
4

9)
 

auf Antrag 
max. 3 Jahre, 
§ 73 Abs. 4

9)
 

auf Antrag 
max. 3 Jahre, 
§ 73 Abs. 4

9)
 

auf Antrag 
max. 3 Jahre, 
§ 73 Abs. 4

9)
 

auf Antrag 
max. 3 Jahre, 
§ 73 Abs. 4

9)
 

auf Antrag 
max. 3 Jahre, 
§ 73 Abs. 5

11)
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Anschlusskarenz 
urlaub zur 

Kindesbetreuung, 
§ 73 Abs. 2c Z 1 

ja, zur 
Hälfte,  

§ 73 Abs. 
5

11)
 

nein, § 40 Abs. 
1b

1)
 

ja, zur Hälfte, § 
73  

Abs. 5
11)

 

nein, § 165 
Abs. 6

15)
  

K-DRG 
1994 

ja, zur Hälfte, 
§ 73 Abs. 5

11)
 

ja, zur 
Hälfte, 

§ 73 Abs. 
5

11)
 

ja, zur Hälfte, 
§ 73 Abs. 5

11)
 

ja, zur Hälfte, 
§ 73  

Abs. 5
11)

 

ja, zur 
Hälfte, § 73 

Abs. 5
11)

 

ja, zur Hälfte, 
§ 73 Abs. 5

11)
 

ja, zur Hälfte, 
§ 73 Abs. 5

11)
 

Karenzurlaub z. 
Pflege eines beh. 
Kindes nach § 74 

ja, zur 
Hälfte, 

§ 74 Abs. 
5

13)
 

nein, § 40 Abs. 
1b

1)
 

ja, zur Hälfte, 
§ 74 Abs. 5

13)
 

nein, § 165 
Abs. 6

15)
  

K-DRG 
1994 

ja, zur Hälfte, 
§ 74 Abs. 5

13)
 

ja, zur 
Hälfte, 

§ 74 Abs. 
5

13)
 

ja, zur Hälfte, 
§ 74 Abs. 5

13)
 

ja, zur Hälfte, 
§ 74 Abs. 5

13)
 

ja, zur Hälfte 
§ 74 Abs. 

5
13)

 

ja, zur Hälfte, 
§ 74 Abs. 5

13)
 

ja, zur Hälfte, 
§ 74 Abs. 5

13)
 

Karenz nach 
mutterschutzrechtl. 

Best. 

ja, § 73  
Abs. 6

12)
 

ja, § 40 Abs. 
1b

1)
 

ja, § 73 Abs. 
6

12)
 

nein, § 165 
Abs. 6

15)  

K-DRG 
1994 

ja, § 73 Abs. 
6

12)
 

ja, § 73 
Abs. 6

12)
 

ja, § 73 Abs. 
6

12)
 

ja, § 73 Abs. 
6

12)
 

ja, § 73  
Abs. 6

12)
 

ja, § 73 Abs. 
6

12)
 

ja, § 73  
Abs. 6

12)
 

Familienhospiz 
karenz 

nach § 74a 

ja, § 74a  
Abs. 7

14)
 

ja, 
§ 40 Abs. 1b

1)
 

ja, 
§ 74a Abs. 7

14)
 

nein, § 165 
Abs. 6

15)  

K-DRG 
1994 

ja, 
§ 74a Abs. 7

14)
 

ja, 
§ 74a 

Abs. 7
14)

 

ja, 
§ 74a Abs. 

7
14)

 

ja, 
§ 74a Abs. 7

14)
 

ja, 
§ 74a  

Abs. 7
14)

 

ja, 
§ 74a Abs. 7

14)
 

ja, 
§ 74a Abs. 

7
14)
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Vorgeschlagene Fassung 

Anlage 15 
(zu § 74d) 

 Anrechnung der Zeiten für 

Zeiten Vorrückung 
§ 42 

Überstellungs- 
zeitraum 

§ 40 Abs. 1b 

Jubiläumszuwendung 
§ 47 Abs. 1 

iVm § 65 K-DRG 

Entgeltfort- 
zahlung 

nach § 58 
Abs. 1 

Urlaub 
§ 63 

Abs. 2 
u. 7 

Kündigung-
frist 
§ 78 

Unkündbarstell-
ung 

§ 79 Abs. 1 

Abfertigung 
§ 83 Abs. 5 

Zusatzpension 
§ 85 Abs. 4 

Provision 
§ 100 Abs. 1 

   Anrech- 
nung 

Aus- 
zahlung 

       

Außerdienststellung 
nach § 60 

nein, § 61 nein, § 61 nein,  § 61 nein, § 
165 Abs. 
6 K-DRG 

1994 

nein, § 61 nein, 
§ 61 

nein, § 61 nein, § 61 nein, § 61 nein, § 61 nein, § 61 

Karenzurlaub nach § 73 
Abs. 1 

nein, § 73 
Abs. 3 

nein, § 40 Abs. 
1b 

nein, § 73 
Abs. 3 

iVm § 47 
Abs. 1 

nein, § 
165 Abs. 
6 K-DRG 

1994 

nein, § 73 
Abs. 3 

nein, 
§ 73 

Abs. 3 

nein, § 73 
Abs. 3 

nein, § 73 
 Abs. 3 

nein, § 73 
Abs. 3 

nein, § 73  
Abs. 3 

nein, § 73 
Abs. 3 

Karenzurlaub nach § 73 
Abs. 2 

nein, § 73 
Abs. 3 

nein, § 40 Abs. 
1b 

nein, § 73 
Abs. 3 

iVm § 47 
Abs. 1 

nein, § 
165 Abs. 
6 K-DRG 

1994 

nein, § 73 
Abs. 3 

nein, 
§ 73 

Abs. 3 

nein, § 73 
Abs. 3 

nein, § 73  
Abs. 3 

nein, § 73 
Abs. 3 

nein, § 73 
 Abs. 3 

nein, § 73 
Abs. 3 

Karenzurlaub von 
Gesetzes wegen (UVS, 
Organ zwischenstaatl. 

Einrichtung, LSR), § 73 
Abs. 2a 

ja, § 73  
Abs. 4 

nein, § 40  
Abs. 1b 

ja, § 73 
Abs. 4 

nein, § 
165 Abs. 
6 K-DRG 

1994 

ja, § 73 
Abs. 4 

ja, § 
73 

Abs. 4 

ja, § 73  
Abs. 4 

ja, § 73  
Abs. 4 

ja, § 73 
 Abs. 4 

ja, § 73 Abs. 4 ja, § 73  
Abs. 4 

Karenzurlaub nach § 73 
Abs. 4 Z 2 

(Entwicklungshilfe, 

auf Antrag 
max. 3 Jahre, 
§ 73 Abs. 4 

nein, § 40 Abs. 
1b 

auf 
Antrag 
max. 3 

nein, § 
165 Abs. 
6 K-DRG 

auf Antrag 
max. 3 

Jahre, § 73 

auf 
Antrag 
max. 3 

auf Antrag 
max. 3 
Jahre, 

auf Antrag max. 
3 Jahre, 

§ 73 Abs. 4 

auf Antrag 
max. 3 

Jahre, § 73 

auf Antrag 
max. 3 Jahre, 
§ 73 Abs. 4 

auf Antrag 
max. 3 Jahre, 
§ 73 Abs. 4 
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Dverh. zwischenstaatl. 
Einrichtung, 
Ausbildung) 

Jahre, § 
73 Abs. 4 

1994 Abs. 4 Jahre, 
§ 73 

Abs. 4 

§ 73 Abs. 4 Abs. 4 

Anschlusskarenzurlaub 
zur Kindesbetreuung, 

§ 73 Abs. 2c Z 1 

ja, zur Hälfte, 
§ 73 Abs. 5 

nein, § 40 Abs. 
1b 

ja, zur 
Hälfte, § 
73 Abs. 5 

nein, § 
165 Abs. 
6 K-DRG 

1994 

ja, zur 
Hälfte, 

§ 73 Abs. 5 

ja, zur 
Hälfte, 
§ 73 

Abs. 5 

ja, zur 
Hälfte, § 73 

Abs. 5 

ja, zur Hälfte, § 
73 Abs. 5 

ja, zur 
Hälfte, § 73 

Abs. 5 

ja, zur Hälfte, 
§ 73 Abs. 5 

ja, zur Hälfte, 
§ 73 Abs. 5 

Anrechnung der Zeiten für 

Zeiten Vorrückung 
§ 42 

Überstellungs- 
zeitraum 

§ 40 Abs. 1b 

Jubiläumszuwendung 
§ 47 Abs. 1 

iVm § 65 K-DRG 

Entgeltfort- 
zahlung 

nach § 58 
Abs. 1 

Urlaub 
§ 63 

Abs. 2 
u. 7 

Kündigung-
frist 
§ 78 

Unkündbarstell-
ung 

§ 79 Abs. 1 

Abfertigung 
§ 83 Abs. 5 

Zusatzpension 
§ 85 Abs. 4 

Provision 
§ 100 Abs. 1 

   Anrech-
nung 

Aus-
zahlung 

       

Karenzurlaub zur Pflege 
nach § 74 

ja, zur Hälfte, 
§ 74 Abs. 7 

nein, § 40 Abs. 
1b 

ja, zur 
Hälfte 

§ 74 Abs. 
7 

nein, § 
165 Abs. 
6 K-DRG 

1994 

ja, zur 
Hälfte 

§ 74 Abs. 7 

ja, zur 
Hälfte, 
§ 74 

Abs. 7 

ja, zur 
Hälfte, 

§ 74 Abs. 7 

ja, zur Hälfte, 
§ 74 Abs. 7 

ja, zur Hälfte 
§ 74 Abs. 7 

ja, zur Hälfte, 
§ 74 Abs. 7 

ja, zur Hälfte, 
§ 74 Abs. 7 

Karenz nach 
elternschutzrechtl. Best. 

ja, § 73  
Abs. 6 

ja, § 40 Abs. 1b ja, § 73 
Abs. 6 

nein, § 
165 Abs. 
6 K-DRG 

1994 

ja, § 73 
Abs. 6 

ja, § 
73 

Abs. 6 

ja, § 73  
Abs. 6 

ja, § 73 Abs. 6 ja, § 73  
Abs. 6 

ja, § 73 Abs. 6 ja, § 73  
Abs. 6 

Frühkarenz nach § 74b ja, § 73 Abs. 
6, § 74 b 
Abs. 6 

ja, § 40 Abs. 
1b, § 74 b Abs. 

6 

ja, § 73 
Abs. 6, § 
74 b Abs. 

6 

nein, § 
165 Abs. 
6 K-DRG 
1994, § 74 
b Abs. 6 

ja, § 73 
Abs. 6, § 74 

b Abs. 6 

ja, § 
73 

Abs. 6, 
§ 74 b 
Abs. 6 

ja, § 73  
Abs. 6, § 74 

b Abs. 6 

ja, § 73 Abs. 6, 
§ 74 b Abs. 6 

ja, § 73  
Abs. 6,§ 74 

b Abs. 6 

ja, § 73 Abs. 6, 
§ 74 b Abs. 6 

ja, § 73  
Abs. 6, § 74 b 

Abs. 6 

Familienhospizkarenz 
nach § 74a 

ja, § 74a 
Abs. 7 

ja, 
§ 40 Abs. 1b 

ja 
§ 74a 
Abs. 7 

nein, § 
165 Abs. 
6 K-DRG 

1994 

ja, 
§ 74a Abs. 

7 

ja, 
§ 74a 
Abs. 7 

ja, 
§ 74a Abs. 7 

ja, 
§ 74a Abs. 7 

ja, 
§ 74a Abs. 7 

ja, 
§ 74a Abs. 7 

ja, 
§ 74a Abs. 7 

Bildungskarenz nach  
§ 74c 

nein, § 74 c 
Abs. 2 

nein, §74 c Abs. 
2 

nein, §74 
c Abs. 2 

nein, §74 
c Abs. 2 

nein, §74 c 
Abs. 2 

nein, 
§74 c 
Abs. 2 

nein, §74 c 
Abs. 2 

nein, §74 c Abs. 
2 

nein, §74 c 
Abs. 2 

nein, §74 c 
Abs. 2 

nein, §74 c 
Abs. 2 
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Kärntner Gemeindebedienstetengesetz – K-GBG 

StF: LGBl Nr 56/1992 (WV) 

Änderung 

LGBl Nr 83/1992 (DFB) 

LGBl Nr 9/1993 (DFB) 

LGBl Nr 39/1993 

LGBl Nr 23/1994 (DFB) 

LGBl Nr 45/1994 

LGBl Nr 12/1995 

LGBl Nr 79/1995 

LGBl Nr 131/1997 

LGBl Nr 71/1998 

LGBl Nr 66/2000 

LGBl Nr 54/2002 

LGBl Nr 57/2002 

LGBl Nr 45/2004 

LGBl Nr 73/2005 

LGBl Nr 67/2008 

LGBl Nr 65/2009 

LGBl Nr 87/2010 

LGBl Nr 43/2011 

LGBl Nr 82/2011 

LGBl Nr 96/2011 

LGBl Nr 11/2013 

LGBl Nr 85/2013 

LGBl Nr 9/2015 

Artikel III 

Das Kärntner Gemeindebedienstetengesetz – K-GBG, LGBl. Nr. 56/1992, 
zuletzt geändert durch das Gesetz LGBl. Nr. 9/2015, wird wie folgt geändert: 
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§ 6a  

Dienstliche Ausbildung  

(1) Die dienstliche Ausbildung soll dem Bediensteten die für die Erfüllung 
seiner dienstlichen Aufgaben erforderlichen Kenntnisse, Fähigkeiten, Erfahrungen 
und Fer-tigkeiten vermitteln, sie erweitern und vertiefen. Überdies soll die 
dienstliche Ausbil-dung zur Erfüllung von Ernennungs- und 
Definitivstellungserfordernissen führen.  

(2) Der Bedienstete hat, wenn es die dienstlichen Interessen erfordern, an 
Aus-bildungsveranstaltungen iSd Abs. 1 teilzunehmen.  

(3) Die Arten der dienstlichen Ausbildung sind  

 a) die Grundausbildung und 12  

 b) die berufsbegleitende Fortbildung.  

(4) Bediensteten ist der Zugang zu angemessenen Aus- und 
Fortbildungsmög-lichkeiten, die die Verbesserung ihrer Kenntnisse, Fähigkeiten 
und Fertigkeiten, ihr berufliches Fortkommen und ihre berufliche Mobilität 
fördern, zu ermöglichen, soweit keine dienstlichen Interessen entgegen stehen.  

(5) Der Bedienstete hat jedenfalls einen Anspruch auf Aus- und Fortbildung 
iSd. Abs. 4 (Bildungszeit) im Ausmaß von mindestens:   

 a) einem Arbeitstag pro Jahr, wenn sein Bezug das Gehalt der Gehaltsklasse 
7 des Kärntner Gemeindemitarbeiterinnengesetzes nicht erreicht,  

 b) zwei Arbeitstagen pro Jahr, wenn sein Bezug dem Gehalt der 
Gehaltsklasse 7 des Kärntner Gemeindemitarbeiterinnengesetzes 
entspricht oder dieses über-steigt.   Die Teilnahme an Aus- und 
Fortbildungsveranstaltungen iSd Abs. 2 wird auf die Bildungszeit 
angerechnet. Die Auswahl der Aus- und Fortbildungsveranstaltungen be-
darf der Zustimmung des Dienstgebers.  

(6) Die Bildungszeit (Abs. 5) muss im Zusammenhang mit der dienstlichen 
Ver-wendung stehen und umfasst sowohl die fachlichen als auch die sozialen 
Kompetenzen und die Persönlichkeitsentwicklung des Bediensteten. Die 
Bildungszeit iSd Abs. 2 und 5 gilt als Dienstzeit. (LGBl. Nr. 96/2011, Art. II Z 1)  

(7) Die Aufgaben eines Standesbeamten dürfen nur Personen wahrnehmen, 
die die Fachprüfung für Standesbeamte (§ 3 Personenstandsgesetz 2013 – PStG 
2013, BGBl. I Nr. 16/2013) erfolgreich abgelegt haben. Die Landesregierung hat 
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durch Verordnung nähere Vorschriften über das Prüfverfahren, die 
Prüfungsgegenstände und die Prüfungskommission sowie die Voraussetzungen für 
die Zulassung zu dieser Prüfung unter Bedachtnahme auf die Rechtsvorschriften 
im Bereich der Personenstandsangele-genheiten und des Matrikenwesens sowie 
die Anforderungen für die Ausübung der Standesbeamtentätigkeit und das 
Ausbildungsziel zu erlassen. Insbesondere ist zu be-stimmen, welche Teile der 
Prüfung mündlich und/oder schriftlich abzulegen sind, und welche Möglichkeiten 
zur Wiederholung der Prüfung im Fall des nicht erfolgreichen Nachweises der 
erforderlichen Fähigkeiten und Kenntnisse bestehen. § 16 Abs. 4, 5 und 6 des 
Kärntner Gemeindemitarbeiterinnengesetzes, LGBl. Nr. 96/2011, gelten für die 
Mitglieder der Prüfungskommission sinngemäß. Die Prüfungskommission ist bei 
der für das Personenstandswesen zuständigen Abteilung des Amtes der 
Landesregierung einzurichten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Dem § 6a Abs. 7 werden folgende Bestimmungen angefügt: 

Die Mitglieder der Prüfungskommission sind von der Landesregierung zu 
bestellen. 

 

§ 16a  

Verfahren vor den Leistungsfeststellungskommission  

(1) An einer Sitzung der Leistungsfeststellungskommission haben der Vorsit-
zende, die Mitglieder nach § 16 Abs. 2 lit. b und c und diejenigen beiden 
Mitglieder nach Abs. 2 lit. d teilzunehmen, die derselben Verwendungsgruppe 
bzw. Entlohnungs-gruppe angehören, wie der öffentlich-rechtliche 
Gemeindebedienstete, dessen Leistung festzustellen ist. War eine Bestellung von 
Mitgliedern nach § 16 Abs. 2 lit. d nicht möglich, so haben an der Sitzung der 
Leistungsfeststellungskommission zwei sonstige Mitglieder nach § 16 Abs. 2 lit. d 
teilzunehmen, die einer höheren Verwendungsgruppe bzw. Entlohnungsgruppe 
angehören als der öffentlich-rechtliche Gemeindebedienstete, dessen Leistung 
festzustellen ist.  

(2) Die Leistungsfeststellungskommission sind beschlussfähig, wenn der 
Vor-sitzende und drei weitere Mitglieder anwesend sind; die Kommission fasst 
ihre Be-schlüsse mit einfacher Stimmenmehrheit. Eine Stimmenthaltung ist 
unzulässig. Der Vorsitzende stimmt zuletzt und gibt bei Stimmengleichheit mit 
seiner Stimme den Ausschlag.  

(3) Die Mitglieder der Leistungsfeststellungskommission haben sich der Aus-
übung ihres Amtes zu enthalten, wenn sie als Vorgesetzte bei der 
Berichterstattung über die Leistung eines Beamten mitgewirkt haben.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Nach § 16a Abs. 1 wird folgender Abs. 1a eingefügt: 

(1a) Der Vorsitzende hat für die gesamte Funktionsperiode die Reihenfolge 
zu bestimmen, in der die Ersatzmitglieder im Fall der Verhinderung eines 
Mitgliedes in die Leistungsfeststellungskommission eintreten. Der Vorsitzende 
hat die Zusammensetzung der Leistungsfeststellungskommission und die 
Reihenfolge des Eintrittes der Ersatzmitglieder im Internet unter der Homepage 
des Landes (www.ktn.gv.at) kundzumachen. 
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(4) Die Mitglieder der Leistungsfeststellungskommission haben Anspruch 
auf Reisegebühren nach den für sie in ihrer Eigenschaft als Bedienstete des 
Landes oder einer Gemeinde oder als Bürgermeister geltenden 
Reisegebührenvorschriften. Der An-spruch auf Reisegebühren besteht gegenüber 
dem Land.  

(5) Die Mitglieder der Leistungsfeststellungskommission sind in Ausübung 
dieses Amtes an keine Weisungen gebunden. Die 
Leistungsfeststellungskommission muss die Landesregierung auf Verlangen über 
alle Gegenstände ihrer Geschäftsfüh-rung informieren.  
 

3. Nach § 23b wird folgender § 23c eingefügt: 

§ 23c 
Pflegeteilzeit 

§ 55 a K-DRG 1994 gilt sinngemäß mit der Maßgabe, dass in Gemeinden 
und Gemeindeverbänden mit weniger als zehn Dienstnehmern eine 
Teilzeitbeschäftigung nur im Ausmaß einer Herabsetzung auf die Hälfte der für 
eine Vollbeschäftigung vorgesehenen Wochendienstzeit oder im Ausmaß einer 
Herabsetzung unter die Hälfte der für eine Vollbeschäftigung vorgesehenen 
Wochendienstzeit zulässig. 

 
4. Nach § 43 wird folgender § 43a eingefügt: 

§ 43a 

Tätigkeit des Hauptverbandes der österreichischen 
Sozialversicherungsträger als Verbindungsstelle und als Betreiber der 

Zugangsstelle 

(1) Der Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger ist 
gemäß § 4 Abs. 3 des Sozialversicherungs-Ergänzungsgesetzes (SV-EG), BGBl. 
Nr. 154/1994,  Verbindungsstelle für die Gemeinden in ruhebezugs- und 
versorgungsgenussrechtlichen Angelegenheiten der Gemeindebeamten sowie 
ihrer Hinterbliebenen, die von Art. 3 Abs. 1 lit. c bis e der Verordnung (EG) Nr. 
883/2004 erfasst werden. 

(2) Der Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger 
betreibt gemäß § 5 Abs. 3 SV-EG die Zugangsstelle für die Gemeinden in den in 
Abs. 1 angeführten Angelegenheiten, die von Art. 3 Abs. 1 lit. c bis e der 
Verordnung (EG) Nr. 883/2004 erfasst werden. 
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(3) Der Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger besorgt 
die Aufgaben nach Abs. 1 und 2 im übertragenen Wirkungsbereich und ist dabei 
an die Weisungen der Landesregierung gebunden. Die Tätigkeit des 
Hauptverbandes der österreichischen Sozialversicherungsträger als 
Verbindungsstelle und als Betreiber der Zugangsstelle umfasst alle Aufgaben und 
alle Rechte und Pflichten, die in den §§ 4, 5 und 6 SV-EG genannt sind. 

 
6. Nach § 76  wird folgender § 76a eingefügt: 

§ 76a 

Senatsentscheidungen 

Das Landesverwaltungsgericht hat über Beschwerden gegen Bescheide der 
Disziplinarkommission durch Senate zu entscheiden, wenn 

 1. darin Disziplinarstrafen nach § 55 Abs. 1 Z 4 oder § 67 Z 3 verhängt 
wurden, oder 

 2. der Disziplinaranwalt gegen einen Bescheid Beschwerde erhoben hat. 
 

Gesetz vom 9. Juli 1992 über das Dienstrecht der Vertragsbedienste- 

ten der Gemeinden (Kärntner Gemeindevertragsbedienstetengesetz - 

K-GVBG) 

StF: LGBl Nr 95/1992 

Änderung 

LGBl Nr 9/1993 (DFB) 

LGBl Nr 45/1994 

LGBl Nr 76/1995 

LGBl Nr 34/1996 

LGBl Nr 131/1997 

LGBl Nr 71/1998 

LGBl Nr 66/2000 

LGBl Nr 54/2002 

Artikel IV 

Das Kärntner Gemeindevertragsbedienstetengesetz – K-GVBG, LGBl. Nr. 
95/1992, zuletzt geändert durch das Gesetz LGBl. Nr. 30/2015, wird wie folgt 
geändert: 
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LGBl Nr 45/2004 

LGBl Nr 73/2005 

LGBl Nr 67/2008 

LGBl Nr 87/2010 

LGBl Nr 43/2011 

LGBl Nr 82/2011 

LGBl Nr 96/2011 

LGBl Nr 11/2013 

LGBl Nr 85/2013 

LGBl Nr 9/2015 

LGBl Nr 30/2015 
 

§ 4  

Aufnahme  

(1) Der Gemeinderat darf als Vertragsbedienstete nur Personen aufnehmen, 
bei denen folgende Voraussetzungen zutreffen:  

 1.  

 a. bei Verwendungen in der öffentlichen Verwaltung die österreichische 
Staatsbürgerschaft,  

 b. bei sonstigen Verwendungen die österreichische Staatsbürgerschaft 
oder unbeschränkter Zugang zum österreichischen Arbeitsmarkt;  

 2. die volle Handlungsfähigkeit, ausgenommen ihre Beschränkung wegen 
Minder-jährigkeit;  

 3. die persönliche und fachliche Eignung für den Dienst, für den sie 
aufgenommen werden, sowie die Erfüllung der in besonderen 
Vorschriften festgesetzten Be-dingungen und  

 4. ein Lebensalter von mindestens 18 Jahren;  

 5. eine der Verwendung entsprechende Beherrschung der deutschen Sprache 
in Wort und Schrift.  

(2) Als besondere Aufnahmevoraussetzungen für Vertragsbedienstete des 
Ent-lohnungsschemas I und II gelten die besonderen Ernennungserfordernisse der 
Anlage 1 des K-DRG 1994, jeweils mit Ausnahme des erfolgreichen Abschlusses 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Dem § 4 Abs. 2 werden folgende Bestimmungen angefügt: 

§ 4a Kärntner Dienstrechtsgesetz 1994 – K-DRG 1994, LGBl. Nr. 71, gilt 
sinngemäß. 
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der Grundaus-bildung, und mit den in § 6 Abs. 2 und 3 des Kärntner 
Gemeindebedienstetengesetzes angeführten Abweichungen  

(3) Wenn geeignete Bewerber, die die betreffenden Erfordernisse erfüllen 
nicht zur Verfügung stehen, darf der Gemeinderat von den Voraussetzungen des 
Abs. 1 Z 1 bis 3 und 5 in begründeten Ausnahmefällen absehen, sofern die 
Nachsicht nicht in be-sonderen Vorschriften ausgeschlossen ist. In begründeten 
Ausnahmefällen kann der Gemeinderat auch von der Voraussetzung des Abs. 1 Z 
4 absehen.  

…….. 
 

 

2. Nach § 23 wird folgender § 23a eingefügt: 

§ 23a 
Pflegeteilzeit  

§ 26a K-LVBG 1994 gilt sinngemäß mit der Maßgabe, dass in Gemeinden 
und Gemeindeverbänden mit weniger als zehn Dienstnehmern eine 
Teilzeitbeschäftigung nur im Ausmaß einer Herabsetzung auf die Hälfte der für 
eine Vollbeschäftigung vorgesehenen Wochendienstzeit oder im Ausmaß einer 
Herabsetzung unter die Hälfte der für eine Vollbeschäftigung vorgesehenen 
Wochendienstzeit zulässig 
 

 

 

§ 26  

Bezüge  

(1) Dem Vertragsbediensteten gebühren das Monatsentgelt und allfällige 
Zula-gen. Soweit in diesem Gesetz Ansprüche nach dem Monatsentgelt zu 
bemessen sind, sind Dienstzulagen, die Verwaltungsdienstzulage, die 
Personalzulage, die Pflege-dienstzulage, die Kindergartenleiterzulage und die 
Ergänzungszulage dem Monatsent-gelt zuzuzählen.  

(2) Außer dem Monatsentgelt gebührt dem Vertragsbediensteten für jedes 
Ka-lendervierteljahr eine Sonderzahlung in der Höhe von 50 v.H. des 
Monatsentgeltes und der Kinderzulage, die ihm für den Monat der Auszahlung 
zustehen. Steht ein Vertrags-bediensteter während des Kalendervierteljahres, für 
das die Sonderzahlung gebührt, nicht ununterbrochen im Genuß des vollen 

 

 
 
 
 

3. § 26 Abs. 1 lautet: 

(1) Dem Vertragsbediensteten gebühren das Monatsentgelt und allfällige 
Zulagen. Soweit in diesem Gesetz Ansprüche nach dem Monatsentgelt zu 
bemessen sind, sind Dienstzulagen, die Verwaltungsdienstzulage, die 
Personalzulage, die Verwendungszulage, die Pflegedienstzulage, die 
Kindergartenleiterzulage und die Ergänzungszulage dem Monatsentgelt 
zuzuzählen. 
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Monatsentgeltes und der vollen Haushaltszulage, so gebührt ihm als 
Sonderzahlung nur der entsprechende Teil. Als Monat der Auszahlung gilt beim 
Ausscheiden aus dem Dienstverhältnis jedenfalls der Monat des Ausscheidens.  

(3) Soweit in diesem Gesetz Geldbeträge festgesetzt sind, ist die 
Landesregie-rung ermächtigt, diese mit Verordnung wie folgt zu erhöhen:  

 a) Kommt es zu einer Vereinbarung über die Höhe des Gehaltes oder 
sonstiger Zuwendungen, die den in diesem Gesetz festgelegten Beträgen 
dem Grunde nach vergleichbar sind, zwischen den Gewerkschaften des 
öffentlichen Diens-tes und den Dienstgebervertretungen auf 
Bundesebene, dann ist diese Verein-barung der Erhöhung zu Grunde zu 
legen, soferne keine Vereinbarung nach lit. b geschlossen wurde;  

 b) wird eine Vereinbarung im Sinne der lit. a der Gewerkschaft der 
Gemeinde-bediensteten, Landesgruppe Kärnten, und dem Kärntner 
Gemeindebund abge-schlossen, so ist diese Vereinbarung der Erhöhung 
zu Grunde zu legen.  Verordnungen zur Anpassung von Beträgen 
dürfen auch rückwirkend in Kraft gesetzt werden. (LGBl. Nr. 9/2015, Art. 
IV Z 5)  

(4) Soweit in diesem Gesetz nicht anderes bestimmt ist, sind die 
Bestimmungen des Kärntner Landesvertragsbedienstetengesetz 1994, LGBl. Nr. 
73, sinngemäß mit der Maßgabe, daß sich die Zuständigkeiten nach § 2 dieses 
Gesetzes richten, anzuwenden  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Dem § 26 Abs. 4 werden folgende Bestimmungen angefügt: 

§ 26b K-LVBG findet keine Anwendung. 

 
  

 

§ 55  

Erholungsurlaub  

(1) Der Vertragsbedienstete hat in jedem Kalenderjahr Anspruch auf 
Erholungs-urlaub.  

(2) Das Urlaubsausmaß beträgt in jedem Kalenderjahr:  

 1. 224 Stunden bei einem Dienstalter von weniger als 28 Jahren 

 ; 2. 264 Stunden bei einem Dienstalter von 28 Jahren. (LGBl. Nr. 82/2011, 
Art. V, Z 7)  

(3) In dem Kalenderjahr, in dem das Dienstverhältnis als 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. § 55 Abs. 3 und 4 werden durch folgenden Abs. 3 ersetzt: 
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Vertragsbediensteter begründet wird oder vor Jahresablauf endet, beträgt das 
Urlaubsausmaß für jeden be-gonnenen Monat des Dienstverhältnisses ein Zwölftel 
des jährlichen Ausmaßes.  

(4) Fallen in einem Kalenderjahr Zeiten eines Karenzurlaubes, einer Karenz, 
ei-ner Außerdienststellung, einer Dienstfreistellung nach § 65a Abs. 1 Z 3 oder 
einer un-gerechtfertigten Abwesenheit vom Dienst, so gebührt ein 
Erholungsurlaub, soweit er noch nicht verbraucht worden ist, in dem Ausmaß, das 
dem um die Dauer dieser Zeiten verkürzten Kalenderjahr entspricht.  

(5) Ergeben sich bei der Ermittlung des Urlaubsausmaßes Teile von Stunden, 
so sind sie auf ganze Stunden aufzurunden. (LGBl. Nr. 82/2011, Art. V, Z 8)  

……. 

(3) Stehen Vertragsbedienstete während eines Kalenderjahres nicht 
ununterbrochen in einem Dienstverhältnis zur Gemeinde, steht der 
Erholungsurlaub nur in dem Ausmaß zu, das dem Verhältnis der Jahresarbeitszeit 
des betreffenden Vertragsbediensteten zur Jahresarbeitszeit eines ganzjährig 
beschäftigten Vertragsbediensteten entspricht. Die sich bei dieser Berechnung 
ergebenden Bruchteile von Urlaubsstunden sind auf volle Urlaubsstunden 
aufzurunden. Dies gilt sinngemäß für Zeiten eines Karenzurlaubes, einer Karenz, 
einer Außerdienststellung, einer Dienstfreistellung nach § 52, einer 
ungerechtfertigten Abwesenheit vom Dienst, einer Enthebung vom Dienst, einer 
Familienhospizkarenz und bei Ableistung des Präsenz-, Ausbildungs- oder des 
Zivildienstes. 

 

§ 59  

Verbrauch des Erholungsurlaubes  

(1) Über den Verbrauch des Erholungsurlaubes ist rechtzeitig vor jedem Ur-
laubsantritt unter Berücksichtigung der dienstlichen Interessen eine Vereinbarung 
zu treffen, wobei auf die persönlichen Verhältnisse des Vertragsbediensteten 
angemessen Rücksicht zu nehmen ist. Der Vertragsbedienstete hat Anspruch, 
soweit nicht zwin-gende dienstliche Gründe entgegenstehen, jährlich die Hälfte 
des Erholungsurlaubes ungeteilt zu verbrauchen.  

(1a) In den ersten zwölf Monaten des Dienstverhältnisses und in dem 
Kalender-jahr, in dem das Dienstverhältnis endet, darf der Verbrauch des 
Erholungsurlaubes die-ses Kalenderjahres ein Zwölftel des jährlichen Ausmaßes 
für jeden begonnenen Monat des Dienstverhältnisses nicht übersteigen. Wurde in 
dem Kalenderjahr, in dem das Dienstverhältnis endet, bereits ein über das aliquote 
Ausmaß des Urlaubsentgeltes hin-ausgehendes Urlaubsentgelt bezogen, so ist 
dieses nicht rückzuerstatten.  

(2) Die Vereinbarung über den Verbrauch des Erholungsurlaubes schließt 
eine aus besonderen dienstlichen Rücksichten gebotene abändernde Anordnung 
nicht aus. Der Antritt oder die Fortsetzung des Erholungsurlaubes ist, sobald es 
der Dienst zuläßt, zu ermöglichen.  

(3) Für die durch eine unvorhergesehene Rückberufung vom Erholungsurlaub 
verursachten Reisen sind die Reisekosten nach den Bestimmungen des IV. Teiles 
des Kärntner Dienstrechtsgesetzes zu vergüten.  

(4) Der Anspruch auf Erholungsurlaub verfällt, wenn der Vertragsbedienstete 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 .§ 59 Abs. 2 lautet: 

(2) Stehen Vertragsbedienstete während eines Kalenderjahres nicht 
ununterbrochen in einem Dienstverhältnis zur Gemeinde, darf der Verbrauch des 
Erholungsurlaubes das in § 55 Abs. 3 festgesetzte Ausmaß nicht übersteigen. Dies 
gilt sinngemäß für Zeiten iSd § 55 Abs. 3 letzter Satz. Wurde in dem 
Kalenderjahr, in dem das Dienstverhältnis endet, bereits ein über das aliquote 
Ausmaß des Urlaubsentgeltes hinausgehendes Urlaubsentgelt bezogen, so ist 
dieses nicht rückzuerstatten. 
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den Erholungsurlaub nicht bis zum 31. Dezember des dem Urlaubsjahr folgenden 
Ka-lenderjahres verbraucht hat. Ist der Verbrauch bis zu diesem Zeitpunkt aus 
dienstlichen Gründen, einem der Gründe des § 24 Abs. 2 oder aufgrund eines 
Beschäftigungsverbo-tes nach elternschutzrechtlichen Bestimmungen nicht 
möglich, so tritt der Verfall erst mit Ablauf des folgenden Kalenderjahres ein. Der 
Gemeinderat kann für Gruppen von Vertragsbediensteten, bei denen aus 
dienstlichen Gründen der gänzliche Verbrauch des Erholungsurlaubes in einem 
Kalenderjahr zumeist nicht möglich ist, durch Verordnungfestlegen, dass der 
Verfall des Erholungsurlaubes ohne Prüfung der dienstlichen Grün-de erst nach 
zwei Jahren eintritt. Hat der Vertragsbedienstete eine Karenz nach eltern-
schutzrechtlichen Bestimmungen in Anspruch genommen, so wird der 
Verfallstermin um den Zeitraum der Karenz hinausgeschoben.  

……. 
 
 
 
 

§ 65  

Karenzurlaub, Karenzurlaub zur Pflege eines behinderten Kindes  

 
 
 
 

7. Die Überschrift des § 65 lautet: 

§ 65 

Karenzurlaub, Karenzurlaub zur Pflege eines behinderten Kindes oder eines 
pflegebedürftigen Angehörigen 

 

§ 73a  

Abfertigung, Anwendung des BMSVG  

(1) Auf Dienstverhältnisse, deren vertraglich vereinbarter Beginn nach dem 
30. Juni 2006 liegt, ist der erste Teil des Betrieblichen Mitarbeiter- und 
Selbständigenvor-sorgegesetzes – BMSVG, BGBl. I Nr. 100/2002, idF BGBl. I 
Nr. 102/2007, sinngemäß nach folgenden Maßgaben anzuwenden:  

 1. Entgelt iSd § 6 Abs. 1 bis 4 BMSVG sind das Monatsentgelt gemäß § 26 
Abs. 1 und die Sonderzahlungen gemäß § 26 Abs. 2 oder die gewährte 
monatliche Lehrlingsentschädigung.  

 2. Die Auswahl der Mitarbeitervorsorgekasse hat durch den Gemeinderat 
nach Anhörung der Gewerkschaft der Gemeindebediensteten, 
Landesgruppe Kärnten, und des Kärntner Gemeindebundes zu erfolgen.  

 3. § 1, § 2, § 5, § 6 Abs. 2, 3 und 5, § 7 Abs. 5 bis 6a, § 8, § 9 Abs. 1 bis 4, § 
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10, § 11 Abs. 4 und § 12 Abs. 4 BMSVG sind nicht anzuwenden. (LGBl 
Nr. 67/2008, Art. VI, Z 13, 14, 15)  

 4. Einer Teilzeitbeschäftigung nach dem Mutterschutzgesetz 1979 (MSchG) 
oder dem Väter-Karenzgesetz (VKG) in § 14 Abs. 2 Z 1 BMSVG ist eine 
Teilzeitbe-schäftigung nach dem Kärntner Mutterschutz- und Eltern-
Karenzgesetz 2002 – K-MEKG 2002, LGBl. Nr. 63, gleichgestellt.  

(2) Der Vertragsbedienstete hat für bezügefreie Zeiten des Kinderbetreuungs-
geldbezuges Anspruch auf Beitragsleistung in der Höhe von 1,53% des 
Kinderbetreu-ungsgeldes nach § 3 Abs. 1 Kinderbetreuungsgeldgesetz, BGBl. I 
Nr. 103/2001. (LGBl. Nr. 87/2010, Art. VI Z 6) 52  

(3) Für die Dauer einer Familienhospizfreistellung haben Bedienstete 
Anspruch auf eine Beitragsleistung in Höhe von 1,53 Prozent der fiktiven 
Bemessungsgrundlage in Höhe des Kinderbetreuungsgeldes gemäß § 3 Abs. 1 
Kinderbetreuungsgeldgesetz, BGBl. I Nr. 103/2001, idF BGBl. I Nr. 76/2007. 
(LGBl Nr. 67/2008, Art. VI, Z 17)  

(4) Die Anwendbarkeit des § 73 a schließt die Anwendung der §§ 74 und 75. 
aus (LGBl. Nr. 73/2005, Art V, Z 37).  

§ 74  

Abfertigung bei Dienstverhältnissen vor dem 1. Juli 2006  

(1) Die nachstehenden Absätze gelten nur für Dienstverhältnisse, deren 
Beginn vor dem 1. Juli 2006 liegt. Die Anwendbarkeit der nachstehenden Absätze 
schließt die Anwendung des § 73a aus.  

(1a) Dem Vertragsbediensteten gebührt beim Ende des Dienstverhältnisses 
nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen eine Abfertigung.  

(2) Der Anspruch auf Abfertigung besteht nicht:  

 1. wenn das Dienstverhältnis auf bestimmte Zeit eingegangen wurde und 
durch Zeitablauf geendet hat;  

 2. wenn das Dienstverhältnis vom Dienstgeber nach § 68 Abs. 2 lit. a, c oder 
f ge-kündigt wurde;  

 3. wenn das Dienstverhältnis vom Dienstnehmer gekündigt wurde;  

 4. wenn den Dienstnehmer ein Verschulden an der Entlassung (§ 72 Abs. 2) 
trifft;  

 5. wenn der Dienstnehmer gemäß § 72 Abs. 3 oder 4 entlassen wurde;  

 6. wenn der Dienstnehmer ohne wichtigen Grund vorzeitig austritt;  

 
 
 
 
 
 
 
 

8. § 73a Abs. 3 lautet: 

(3) Für die Dauer einer Familienhospizfreistellung (gänzliche 
Dienstfreistellung), einer Pflegekarenz und einer Frühkarenz haben Bedienstete 
Anspruch auf eine Beitragsleistung in Höhe von 1,53% der fiktiven 
Bemessungsgrundlage in der Höhe des Kinderbetreuungsgeldes gemäß § 3 Abs. 1 
des Kinderbetreuungsgeldgesetzes, BGBl. I Nr. 103/2001, idF BGBl. I Nr. 
35/2014. 
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 7. wenn das Dienstverhältnis einverständlich aufgelöst wird und keine 
Vereinba-rung über die Abfertigung zustande kommt;  

 8. wenn das Dienstverhältnis gemäß § 67 Abs. 1 lit. c oder d endet.  

 53  

 (3) § 83 Abs. 3, 4, 4a, 4b, 4c, 6 und 7 des Kärntner 
Landesvertragsbediensteten-gesetzes 1994, LGBl. Nr. 73, gilt für die Fälle, in 
denen abweichend von Abs. 2 den-noch eine Abfertigung gebührt.  

 (4) Die Abfertigung beträgt nach einer Dauer des Dienstverhältnisses von  

 3 Jahren das Zweifache,  

 5 Jahren das Dreifache,  

 10 Jahren das Vierfache,  

 15 Jahren das Sechsfache,  

 20 Jahren das Neunfache,  

 25 Jahren das Zwölffache,  

des dem Vertragsbediensteten für den letzten Monat des Dienstverhältnisses 
gebühren-den Monatsentgeltes und der Kinderzulage.  

……. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Dem § 74 Abs. 3 werden folgende Bestimmungen angefügt: 

§ 83 Abs. 10 und 11 K-LVBG 1994 gilt sinngemäß. 

Kärntner Gemeindemitarbeiterinnengesetz – K-GMG 

StF: LGBl Nr 96/2011 

Änderung 

LGBl Nr 11/2013 

LGBl Nr 85/2013 

LGBl Nr 9/2015 

Artikel V 

Das Kärntner Gemeindemitarbeiterinnengesetz – K-GMG, LGBl. Nr. 
96/2011, zuletzt geändert durch das Gesetz LGBl. Nr. 9/2015, wird wie folgt 
geändert: 

 

§ 5 

Stellenplan und Beschäftigungsrahmenplan 

(1) Der Gemeinderat hat alljährlich vor der Feststellung der übrigen Teile des 
Voranschlages den Stellenplan zu beschließen, aus dem die 
Beschäftigungsobergrenzen aller Gemeindemitarbeiterinnen für das folgende Jahr 
zu entnehmen sind. Nicht aufzunehmen in den Stellenplan sind 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



REG:SITZ 

Seite 82 von 111 

 a) Gemeindemitarbeiterinnen, deren Dienstverhältnis die Dauer von 6 
Wochen im Kalenderjahr  nicht überschreitet, 

 b) Gemeindemitarbeiterinnen, die fallweise verwendet werden, 

 c) Gemeindemitarbeiterinnen, die im Rahmen von Gemeinnützigen 
 Beschäftigungsprojekten aufgenommen werden und  

 d) Ferialarbeiterinnen.“ 

(2) Bei der Feststellung dieses Stellenplanes hat der Gemeinderat 

 a) die Anzahl der Planstellen unter Bedachtnahme auf die Grundsätze der 
Sparsamkeit,  Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit auf den 
zur Bewältigung der Aufgaben der Gemeinde notwendigen
 Umfang zu beschränken, 

 b) die Bewertung der im Stellenplan vorgesehenen Planstellen nach 
Gehaltsklasse und Stellenwert  unter Bedachtnahme auf die 
Modellstellen- und Vordienstzeitenverordnung vorzunehmen, 

 c) die Festlegungen des Beschäftigungsrahmenplans (Abs. 3) einzuhalten, 
und 

 d) Planstellen, die mit Bediensteten besetzt werden sollen, deren 
Dienstverhältnis acht Monate nicht übersteigt, als solche zu 
kennzeichnen. 

(3) Die Landesregierung hat nach Anhörung des Gemeindebundes und der 
Gewerkschaft der Gemeindebediensteten, Landesgruppe Kärnten, mit Verordnung 
Beschäftigungsrahmenpläne für die Gemeinden, gegliedert nach Gemeindegrößen, 
Einwohnerzahlen, unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen und sozialen 
Strukturen sowie demografischer und geographischer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. § 5 Abs. 3 lautet: 

(3) Die Landesregierung kann nach Anhörung des Kärntner 
Gemeindebundes und der Gewerkschaft der Gemeindebediensteten, 
Landesgruppe Kärnten, mit Verordnung Beschäftigungsrahmenpläne für die 
Gemeinden festlegen, wenn 

 1. dies zur Gewährleistung der Grundsätze der Sparsamkeit, 
Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit der Gemeindeverwaltung 
erforderlich ist und 

 2. aufgrund der von den Gemeinden wahrgenommenen Aufgaben und der 
für diese Aufgaben geschaffenen Organisationen und Strukturen in den 
Gemeinden Bezugsgrößen für Beschäftigungsobergrenzen sachlich 
begründbar sind. 

In den Beschäftigungsrahmenplänen sind für einzelne Gruppen von Gemeinden, 
gegliedert nach Einwohnerzahlen, Gemeindefläche und unter Bedachtnahme auf 
verwaltungsorganisatorische und wirtschaftliche Strukturen, zentralörtliche 
Funktionen und Zweitwohnsitze, Beschäftigungsobergrenzen für 
Gemeindemitarbeiterinnen festzulegen. Bedienstete iSd Abs. 2 lit d sind nicht auf 
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die Beschäftigungsobergrenzen anzurechnen. Die Regelungen dieses Absatzes 
gelten nicht für Gemeindeverbände. 

 

§ 7 

Anerkennung ausländischer Ausbildungsnachweise 

(1) Für von § 6 Abs. 3 Z 1 lit. b erfasste Personen gelten hinsichtlich der 
besonderen Aufnahmeerfordernisse ergänzend die Abs. 2 bis 7, sofern die 
Anerkennung nicht nach speziellen bundes- oder landesrechtlichen Vorschriften 
zu erfolgen hat. (LGBl. Nr. 9/2015, Art. V Z 3) 

(2) Personen mit einem Ausbildungsnachweis, der zum unmittelbaren 
Zugang zu einem Beruf im öffentlichen Dienst des Herkunftsstaates berechtigt, 
erfüllen die besonderen Aufnahmeerfordernisse für eine Verwendung, die dem im 
Herkunftsstaat ausgeübten Beruf im Wesentlichen entspricht, wenn 

 1. diese Entsprechung gemäß Abs. 4 festgestellt worden ist und 

 2. a) eine Anerkennung gemäß Abs. 4 ohne Festlegung von 
Ausgleichsmaßnahmen ausgesprochen worden ist oder 

 b) die in der Anerkennung gemäß Abs. 4 festgelegten 
Ausgleichsmaßnahmen erbrachtworden sind. 

(3) Ausbildungsnachweise nach Abs. 2 sind: 

 1. Diplome, Prüfungszeugnisse oder sonstige Befähigungsnachweise gemäß 
Art. 3 Abs. 1 

 lit. c in Verbindung mit Art. 11 der Richtlinie 2005/36/EG; 

 2 sonstige Ausbildungsnachweise, die nach Art. 3 Abs. 3 der Richtlinie 
2005/36/EG den in der Z 1 angeführten Nachweisen gleichgestellt sind; 

 3. Diplome, Prüfungszeugnisse oder sonstige Befähigungsnachweise nach 
Art. 9 des in Abs. 

 1 genannten Abkommens oder nach sonstigen unmittelbar anwendbaren 
völkerrechtlichen Abkommen. 

(4) Die Bürgermeisterin hat auf Antrag einer Bewerberin nach Abs. 1 im 
Einzelfall mit Bescheid zu entscheiden 

 1. ob ein im Abs. 2 genannter Beruf im öffentlichen Dienst des 
Herkunftsstaates der angestrebten Verwendung im Wesentlichen 
entspricht und 

 2. ob, in welcher Weise und im welchem Umfang es die Bedachtnahme auf 

2. § 7 lautet: 

§ 7  

Anerkennung ausländischer Ausbildungsnachweise 

Für von § 6 Abs. 3 Z 1 lit. b erfasste Personen gilt hinsichtlich der 
besonderen Aufnahmeerfordernisse das Kärntner Berufsqualifikationen-
Anerkennungsgesetz – K-BQAG, LGBl. Nr. 10/2009, sofern die Anerkennung 
von Berufsqualifikationen nicht nach speziellen bundesrechtlichen Vorschriften 
zu erfolgen hat.  
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die Erfordernisse  der Verwendung verlangt, für die Anerkennung 
des Ausbildungsnachweises nach Abs. 

 3 Ausgleichsmaßnahmen gemäß Art. 3 Abs. 1 lit. g und h iVm Art. 14 der 
Richtlinie 2005/36/EG festzulegen. 

(5) Bei der Entscheidung nach Abs. 4 Z 2 ist auf den Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit zu achten. Insbesondere ist zunächst zu prüfen, ob die von 
der Antragstellerin im Rahmen ihrer Berufspraxis in einem Mitgliedstaat oder 
einem Drittstaat erworbenen Kenntnisse die wesentlichen Unterschiede, aufgrund 
deren die Festlegung von Ausgleichsmaßnahmen notwendig wäre, ganz oder 
teilweise ausgleichen. Wird eine Ausgleichsmaßnahme verlangt, hat die 
Antragstellerin, ausgenommen in den Fällen des Art. 14 Abs. 3 der Richtlinie 
2005/36/EG, die Wahl zwischen dem Anpassungslehrgang und der 
Eignungsprüfung. Bei Antragstellerinnen, deren Berufsqualifikationen die 
Kriterien der auf Grundlage gemeinsamer Plattformen gemäß Art. 15 der 
Richtlinie 2005/36/EG standardisierten Augleichsmaßnahmen erfüllen, entfallen 
Ausgleichsmaßnahmen nach Art. 14 der Richtlinie 2005/36/EG. 

(6) Der Antragstellerin ist binnen eines Monats der Empfang der Unterlagen 
zu bestätigen und gegebenenfalls mitzuteilen, welche Unterlagen fehlen. 
Bescheide sind abweichend von § 73 Abs. 1 AVG spätestens vier Monate nach 
Vorliegen der vollständigen Unterlagen der Bewerberin zu erlassen.  

(7) Der Reifeprüfung an einer höheren Schule gleichgestellt ist ein 
vergleichbarer Abschluss einer höheren Schule in einem in Abs. 1 genannten 
Staat. Soweit Praxiszeiten im Inland als Ernennungserfordernisse vorgesehen sind, 
sind diesen vergleichbare Praxiszeiten in einem in Abs. 1 genannten Staat durch 
Bescheid der Bürgermeisterin als gleichwertig anzuerkennen. 
 

§ 13 

Dienstliche Aus- und Fortbildung 

 

(1) Die dienstliche Aus- und Fortbildung soll der Gemeindemitarbeiterin die 
für die Erfüllung ihrer dienstlichen Aufgaben erforderlichen Kenntnisse, 
Fähigkeiten und Fertigkeiten vermitteln, sie erweitern und vertiefen.  

(2) Die Gemeindemitarbeiterin hat, wenn es die dienstlichen Interessen 
erfordern, an Aus-  und Fortbildungsveranstaltungen iSd Abs. 1 teilzunehmen, und 
diese erforderlichenfalls mit einer Prüfung abzuschließen. 
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(3) Gemeindemitarbeiterinnen ist der Zugang zu angemessenen Aus- und 
Fortbildungsmöglichkeiten, die die Verbesserung ihrer Kenntnisse, Fähigkeiten 
und Fertigkeiten, ihr berufliches Fortkommen und ihre berufliche Mobilität 
fördern, zu ermöglichen, soweit keine dienstlichen Interessen entgegen stehen. 

(4) Die Gemeindemitarbeiterin hat jedenfalls einen Anspruch auf Aus- und 
Fortbildung iSd. Abs. 3 im Ausmaß von mindestens: 

 a) Gehaltsklasse 1 bis 6: einen Arbeitstag pro Jahr 

 b) ab Gehaltklasse 7: zwei Arbeitstagen pro Jahr 

(Bildungszeit). Die Teilnahme an Aus- und Fortbildungsveranstaltungen iSd Abs. 
2 wird auf die Bildungszeit angerechnet. Die Auswahl der Aus- und 
Fortbildungsveranstaltungen bedarf der Zustimmung der Dienstgeberin. 

(5) Die Bildungszeit (Abs. 4) muss im Zusammenhang mit der dienstlichen 
Verwendung stehen und umfasst sowohl die fachlichen als auch die sozialen 
Kompetenzen und die Persönlichkeitsentwicklung der Gemeindemitarbeiterin. Die 
Bildungszeit iSd Abs. 2 und 4 gilt als Dienstzeit. 

 (6) Die Aufgaben eines Standesbeamten dürfen nur Personen wahrnehmen, 
die die Fachprüfung für Standesbeamte (§ 3 Personenstandsgesetz 2013 – PStG 
2013, BGBl. I Nr. 16/2013) erfolgreich abgelegt haben. Die Landesregierung hat 
durch Verordnung nähere Vorschriften über das Prüfverfahren, die 
Prüfungsgegenstände und die Prüfungskommission sowie die Voraussetzungen für 
die Zulassung zu dieser Prüfung unter Bedachtnahme auf die Rechtsvorschriften 
im Bereich der Personenstandsangelegenheiten und des Matrikenwesens sowie die 
Anforderungen für die Ausübung der Standesbeamtentätigkeit und das 
Ausbildungsziel zu erlassen. Insbesondere ist zu bestimmen, welche Teile der 
Prüfung mündlich und/oder schriftlich abzulegen sind, und welche Möglichkeiten 
zur Wiederholung der Prüfung im Fall des nicht erfolgreichen Nachweises der 
erforderlichen Fähigkeiten und Kenntnisse bestehen. § 16 Abs. 4, 5 und 6 gelten 
für die Mitglieder der Prüfungskommission sinngemäß. Die Prüfungskommission 
ist bei der für das Personenstandswesen zuständigen Abteilung des Amtes der 
Landesregierung einzurichten. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Dem § 13 Abs. 6 werden folgende Bestimmungen angefügt: 
Die Mitglieder der Prüfungskommission sind von der Landesregierung zu 
bestellen. 
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§ 19 

Betriebsübergang 

(1) Geht ein Unternehmen, ein Betrieb, ein Unternehmens- oder Betriebsteil 
der Gemeinde auf einen Erwerber über (Betriebsübergang iSd Art. 1 der Richtlinie 
2001/23/EG), bleiben die Gemeindemitarbeiterinnen, die zum Zeitpunkt des 
Betriebsübergangs dem Betrieb zur Dienstleistung zugeteilt sind, Mitarbeiterinnen 
der Gemeinde. Die betroffenen Gemeindemitarbeiterinnen können dem Erwerber 
bei Vorliegen der Voraussetzungen der §§ 53 ff. zur Dienstleistung zugewiesen 
werden. Sie haben das Recht, innerhalb von zwei Jahren den Übergang ihres 
Dienstverhältnisses auf den Erwerber zu verlangen (Optionsrecht iSd § 59). 

(2) Gemeindemitarbeiterinnen sind berechtigt, bei einer wesentlichen 
Verschlechterung der Arbeitsbedingungen aufgrund eines Betriebsüberganges iSd 
Art. 1 der Richtlinie 2001/23/EG innerhalb eines Monats ab dem Zeitpunkt, ab 
dem die Verschlechterung erkannt wurde oder erkannt hätte werden müssen, ihr 
Dienstverhältnis unter Einhaltung der gesetzlichen Kündigungsfrist zu lösen. Den 
Gemeindemitarbeiterinnen stehen die zum Zeitpunkt einer solchen Beendigung 
des Dienstverhältnisses gebührenden Ansprüche wie bei einer 
Dienstgeberkündigung zu. 

(3) Geht ein Unternehmen, ein Betrieb, ein Unternehmens- oder Betriebsteil 
von einem anderen Rechtsträger (Veräußerer) auf die Gemeinde über 
(Betriebsübergang iSd Art. 1 der Richtlinie 2001/23/EG), gehen die Rechte und 
Pflichten des Veräußerers aus einem zum Zeitpunkt des Betriebsübergangs 
bestehenden Arbeits- oder Dienstverhältnis, aus dem er infolge des 
Betriebsübergangs ausscheidet, auf die Gemeinde über. Die davon betroffenen 
Arbeit- oder Dienstnehmerinnen werden mit diesem Zeitpunkt 
Gemeindemitarbeiterinnen nach diesem Gesetz. 

(4) Abs. 3 gilt nicht für die Pflichten des Veräußerers gegenüber seinen 
Arbeit- oder Dienstnehmerinnen auf Leistungen bei Alter, Invalidität oder für 
Hinterbliebene aus betrieblichen oder überbetrieblichen 
Zusatzversorgungseinrichtungen außerhalb der gesetzlichen Systeme der sozialen 
Sicherheit. 

(5) Abs. 3 gilt nicht im Fall des Konkurses des Veräußerers. Im Fall eines 
nicht auf die Auflösung des Vermögens des Veräußerers abzielenden 
Insolvenzverfahrens gehen abweichend von Abs. 3 auf die Gemeinde die Pflichten 
des Veräußerers nur insoweit über, als es sich nicht um bereits vor dem 
Betriebsübergang fällige Verbindlichkeiten aufgrund des Arbeits- oder 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. § 19 Abs. 5 und 6 werden durch folgenden Abs. 5 ersetzt: 

(5) Abs. 3 gilt nicht im Fall eines Sanierungsverfahrens ohne 
Eigenverwaltung oder eines Konkursverfahrens des Veräußerers. Im Fall eines 
Sanierungsverfahrens mit Eigenverwaltung gehen abweichend von Abs. 3 auf die 
Gemeinde die Pflichten des Veräußerers nur insoweit über, als es sich nicht um 
bereits vor dem Betriebsübergang fällige Verbindlichkeiten aufgrund des Arbeits- 
oder Dienstverhältnisses handelt. 
 
 
 

5. § 19 Abs. 7 entfällt. 
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Dienstverhältnisses handelt. 

(6) lm Fall eines nicht auf die Auflösung des Vermögens des Veräußerers 
abzielenden Insolvenzverfahrenskann die Gemeinde abweichend von Abs. 3 mit 
den Vertreterinnen der Arbeitnehmerinnen oder Dienstnehmerinnen 
einvernehmlich Änderungen der Arbeitsbedingungen, insoweit das geltende Recht 
dies zulässt, vereinbaren, die den Fortbestand des Unternehmens, Unternehmens- 
oder Betriebsteils sichern und dadurch der Erhaltung von Arbeitsplätzen dienen. 

(7) Soweit die gemäß Abs. 3, 5 oder 6 übergegangenen Rechte und Pflichten 
von jenen dieses Gesetzes zum Vorteil der betroffenen Gemeindemitarbeiterinnen 
abweichen, gelten sie als zulässige Regelungen, die frühestens nach dem Ablauf 
eines Jahres ab dem Zeitpunkt des Betriebsübergangs einvernehmlich abgeändert 
werden können. 

6. § 19 Abs. 8 lautet: 

(8) Die Kündigung des Arbeitsverhältnisses eines Arbeitnehmers durch den 
bisherigen Arbeitgeber oder durch den neuen Inhaber wegen des Übergangs eines 
Unternehmens, eines Betriebs oder eines Unternehmens- oder Betriebsteils ist 
unwirksam. Das Recht zur Kündigung des Arbeitverhältnisses aus 
wirtschaftlichen, technischen oder organisatorischen Gründen, die Änderungen 
im Bereich der Beschäftigung mit sich bringen, sowie das Recht zur Kündigung 
des Arbeitsverhältnisses aus anderen Gründen bleiben unberührt. 

 
7. Nach § 37 wird  folgender § 37a eingefügt: 

§ 37a 

Pflegeteilzeit 

(1) Bei Vorliegen der Voraussetzungen nach § 66 Abs. 1 Z 2 oder 3 kann die 
regelmäßige Wochendienstzeit der Gemeindemitarbeiterin auf ihr Ansuchen für 
mindestens einen Monat und höchstens drei Monate bis auf ein Viertel des für 
eine Vollbeschäftigung vorgesehenen Ausmaßes herabgesetzt werden 
(Pflegeteilzeit), wenn keine wichtigen dienstlichen Interessen entgegenstehen. 
§§ 53 und 54 K-DRG 1994 sind sinngemäß anzuwenden. 

(2) Eine Pflegeteilzeit ist für jeden zu betreuenden Angehörigen 
grundsätzlich nur einmal zulässig. Bei einer Erhöhung des Pflegebedarfs um 
zumindest eine Pflegegeldstufe (§ 9 Abs. 4 Bundespflegegeldgesetz – BPGG, 
BGBl. Nr. 110/1993) ist jedoch einmalig eine neuerliche Gewährung einer 
Pflegeteilzeit auf Antrag zulässig. 

(3) Die Gemeindemitarbeiterin hat sowohl den Grund für die Maßnahme und 
deren Verlängerung als auch das Angehörigenverhältnis glaubhaft zu machen.  

(4) Die Bürgermeisterin kann auf Antrag der Gemeindemitarbeiterin oder 
von Amts wegen die vorzeitige Rückkehr zur ursprünglichen regelmäßigen 
Wochendienstzeit verfügen, wenn die Gründe für die Gewährung der 
Pflegeteilzeit weggefallen sind. Die Gemeindemitarbeiterin hat der 
Bürgermeisterin diese Umstände unverzüglich bekanntzugeben. Im Fall der 
vorzeitigen Beendigung der Pflegeteilzeit auf Antrag ist auf wichtige dienstliche 
Interessen Rücksicht zu nehmen; im Fall der vorzeitigen Beendigung der 



REG:SITZ 

Seite 88 von 111 

Pflegeteilzeit von Amts wegen ist auf wichtige persönliche und familiäre 
Interessen der Gemeindemitarbeiterin Rücksicht zu nehmen. 

 

§ 42 

Untersagung der Nebenbeschäftigung 

(1) Die Dienstgeberin hat bei Vorliegen der in § 40 Abs. 2 angeführten 
Voraussetzungen die Ausübung der Nebenbeschäftigung zu untersagen. 

……. 

(7) Bei Gemeindemitarbeiterinnen, 

 a) die nach elternschutzrechtlichen Bestimmungen teilbeschäftigt sind, oder 

 b) die sich im Sonderurlaub (§ 62 ), in Familienhospizkarenz (§ 68) oder in 
Karenz befinden  hat die Dienstgeberin die Nebenbeschäftigung 
überdies zu untersagen, wenn die Ausübung der Nebenbeschäftigung dem 
Grund der nach lit. a und b getroffenen Maßnahme entgegensteht. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. § 42 Abs. 7 lit. b lautet: 

b) die einen Sonderurlaub (§ 62), eine Pflegekarenz, eine 
Familienhospizkarenz, eine Bildungskarenz oder eine Karenz nach 
elternschutzrechtlichen Bestimmungen in Anspruch nehmen 

 
 

§ 61 

Erholungsurlaub 

(1) Der Gemeindemitarbeiterin gebührt in jedem Kalenderjahr vorbehaltlich 
der nachfolgenden Absätze ein Erholungsurlaub in folgendem Ausmaß: 

 a) bis zum vollendeten 35. Lebensjahr 200 Stunden, 

 b) vom vollendeten 35. Lebensjahr an 208 Stunden, 

 c) vom vollendeten 40. Lebensjahr an 224 Stunden, 

 d) vom vollendeten 42. Lebensjahr an 240 Stunden, 

 e) vom vollendeten 45. Lebensjahr an 264 Stunden. 

…. 

(6) Stehen Gemeindemitarbeiterinnen während eines Kalenderjahres nicht 
ununterbrochen in einem Dienstverhältnis zur Gemeinde, so beträgt das 
Urlaubsausmaß für jeden begonnenen Monat des Dienstverhältnisses ein Zwölftel 
des jährlichen Ausmaßes. Dies gilt sinngemäß für die Zeiten eines 
Karenzurlaubes, einer Karenz, einer Außerdienststellung einer 
Dienstfreistellungnach § 70, einer ungerechtfertigten Abwesenheit vom Dienst, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. § 61 Abs. 6 lautet: 

(6) Stehen Gemeindemitarbeiterinnen während eines Kalenderjahres nicht 
ununterbrochen in einem Dienstverhältnis zur Gemeinde, steht der 
Erholungsurlaub nur in dem Ausmaß zu, das dem Verhältnis der Jahresarbeitszeit 
der betreffenden Gemeindemitarbeiterin zur Jahresarbeitszeit einer ganzjährig 
beschäftigten Gemeindemitarbeiterin entspricht. Die sich bei dieser Berechnung 
ergebenden Bruchteile von Urlaubsstunden sind auf volle Urlaubsstunden 
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einer Enthebung vom Dienst, einer Familienhospizkarenz und bei Ableistung des 
Präsenz-, Ausbildungs- oder des Zivildienstes. 

aufzurunden. Dies gilt sinngemäß für Zeiten eines Karenzurlaubes, einer Karenz, 
einer Außerdienststellung, einer Dienstfreistellung nach § 70, einer 
ungerechtfertigten Abwesenheit vom Dienst, einer Enthebung vom Dienst, einer 
Familienhospizkarenz und bei Ableistung des Präsenz-, Ausbildungs- oder des 
Zivildienstes. 

 

§ 66 

Karenzurlaub zur Pflege eines behinderten Kindes 

(1) Der Gemeindemitarbeiterin ist auf ihr Ansuchen ein Urlaub unter Entfall 
der Bezüge zu gewähren (Karenzurlaub), wenn sie sich der Pflege eines im 
gemeinsamen Haushalt lebenden behinderten Kindes widmet, für das erhöhte 
Familienbeihilfe im Sinne des § 8 Abs. 4 des Familienlastenausgleichsgesetzes 
1967, BGBl.Nr. 376, gewährt wird und ihre Arbeitskraft aus diesem Grund 
gänzlich beansprucht wird (Abs. 2), längstens jedoch bis zur Vollendung des 30. 
Lebensjahres des Kindes. Der gemeinsame Haushalt besteht weiter, wenn sich das 
behinderte Kind nur zeitweilig wegen Heilbehandlung außerhalb der 
Hausgemeinschaft aufhält. 

(2) Eine gänzliche Beanspruchung der Arbeitskraft im Sinne des Abs. 1 liegt 
vor, solange dasbehinderte Kind 

 1. das Alter für den Beginn der allgemeinen Schulpflicht (§ 2 des 
Schulpflichtgesetzes 1985,  BGBl.Nr. 76) noch nicht 
erreicht hat und ständiger persönlicher Hilfe und Pflege bedarf; 

 2. während der Dauer der allgemeinen Schulpflicht wegen Schulunfähigkeit 
(§ 15 des Schulpflichtgesetzes 1985) entweder von der allgemeinen 
Schulpflicht befreit ist oder ständiger persönlicher Hilfe und Pflege 
bedarf; 

 3. nach Vollendung der allgemeinen Schulpflicht und vor Vollendung des 
30. Lebensjahres  dauernd bettlägrig ist oder ständiger persönlicher Hilfe 
und Pflege bedarf. 

(3) Die Gemeindemitarbeiterin hat den Antrag auf Gewährung des 
Karenzurlaubes spätestens zwei Monate vor dem gewollten Wirksamkeitsbeginn 
zu stellen. 

(4) Die Gemeindemitarbeiterin hat den Wegfall einer der Voraussetzungen 
für die Karenzierung (Abs. 1 und 2) innerhalb von zwei Wochen zu melden. 
Zugleich mit dieser Meldung hat die Gemeindmitarbeiterin den innerhalb einer 
Frist von vier bis acht Wochen nach dem Wegfall der Voraussetzungen liegenden 

10. § 66 lautet: 

§ 66 

Karenzurlaub zur Pflege eines behinderten Kindes oder eines 
pflegebedürftigen Angehörigen 

(1) Der Gemeindemitarbeiterin ist auf ihr Ansuchen ein Urlaub unter Entfall 
der Bezüge zu gewähren (Karenzurlaub), wenn sie sich der Pflege 

 1. eines im gemeinsamen Haushalt lebenden behinderten Kindes widmet, 
für das erhöhte Familienbeihilfe im Sinne des § 8 Abs. 4 des 
Familienlastenausgleichsgesetzes 1967, BGBl. Nr. 376, gewährt wird, 
und ihre Arbeitskraft aus diesem Grund gänzlich beansprucht wird 
(Abs. 2), längstens jedoch bis zur Vollendung des 40. Lebensjahres des 
Kindes, oder 

 2. einer in § 68 genannten Person mit Anspruch auf Pflegegeld zumindest 
der Stufe 3 nach § 5 Bundespflegegeldgesetz – BPGG, BGBl. 
Nr. 110/1993, unter gänzlicher Beanspruchung seiner Arbeitskraft in 
häuslicher Umgebung widmet oder 

 3. einer demenziell erkrankten oder minderjährigen, in § 68 genannten 
Person mit Anspruch auf Pflegegeld ab der Stufe 1 nach § 5 BPGG 
widmet. 

Der gemeinsame Haushalt nach Z 1 besteht weiter, wenn sich das behinderte 
Kind nur zeitweilig wegen Heilbehandlung außerhalb der Hausgemeinschaft 
aufhält. 

(2) § 63 Abs. 3 gilt nicht für Karenzurlaube gemäß Abs. 1 Z 1. Ein 
Karenzurlaub gemäß Abs. 1 Z 2 und 3 hat mindestens einen Monat und höchstens 
drei Monate zu dauern und ist für jeden zu betreuenden Angehörigen 
grundsätzlich nur einmal zulässig. Bei einer Erhöhung des Pflegebedarfs um 
zumindest eine Pflegegeldstufe (§ 9 Abs. 4 BPGG) ist jedoch einmalig eine 
neuerliche Gewährung einer Pflegekarenz auf Antrag zulässig. 

(3) Eine gänzliche Beanspruchung der Arbeitskraft im Sinne des Abs. 1 Z 1 
liegt vor, solange das behinderte Kind 
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Zeitpunkt bekanntzugeben, zu dem sie ihren Dienstwieder antritt. 

(5) Die Zeit des Karenzurlaubes wird mit dem Tag des Wiederantrittes des 
Dienstes zur Hälfte für die Vorrückung wirksam. § 64 Abs. 3 letzter Satz gilt 
sinngemäß. 

 1. das Alter für den Beginn der allgemeinen Schulpflicht (§ 2 des 
Schulpflichtgesetzes 1985, BGBl. Nr. 76) noch nicht erreicht hat und 
ständiger persönlicher Hilfe und Pflege bedarf, 

 2. während der Dauer der allgemeinen Schulpflicht entweder vom Besuch 
der Schule befreit ist (§ 15 des Schulpflichtgesetzes 1985) oder ständiger 
persönlicher Hilfe und Pflege bedarf, 

 3. nach Vollendung der allgemeinen Schulpflicht und vor Vollendung des 
40. Lebensjahres dauernd bettlägerig ist oder ständiger persönlicher Hilfe 
und Pflege bedarf. 

(4) Die Gemeindemitarbeiterin hat sowohl den Grund für die Maßnahme und 
deren Verlängerung als auch das Angehörigenverhältnis glaubhaft zu machen.   

(5) Beträgt die beabsichtigte Dauer des Karenzurlaubs gemäß Abs. 1 Z 1 
mehr als drei Monate, ist der Antrag auf Gewährung des Karenzurlaubs spätestens 
zwei Monate vor dem gewollten Wirksamkeitsbeginn zu stellen. 

(6) Die Bürgermeisterin kann auf Antrag der Gemeindemitarbeiterin oder 
von Amts wegen die vorzeitige Beendigung des Karenzurlaubes verfügen, wenn 
die Gründe für die Gewährung des Karenzurlaubes weggefallen sind. Die 
Gemeindemitarbeiterin hat der Bürgermeisterin diese Umstände unverzüglich 
bekanntzugeben. Im Fall der vorzeitigen Beendigung des Karenzurlaubes auf 
Antrag ist auf wichtige dienstliche Interessen Rücksicht zu nehmen; im Fall der 
vorzeitigen Beendigung des Karenzurlaubes von Amts wegen ist auf wichtige 
persönliche und familiäre Interessen der Gemeindemitarbeiterin Rücksicht zu 
nehmen. 

(7) Die Zeit des Karenzurlaubes wird mit dem Tag des Wiederantrittes des 
Dienstes zur Hälfte für die Vorrückung wirksam. § 64 Abs. 3 letzter Satz gilt 
sinngemäß 

 

§ 80 

Gehalt 

(1) Das Gehalt der Gemeindemitarbeiterin wird durch die Gehaltsklasse, 
welche sich nach § 81 Abs. 5 entsprechend der Zuordnung zu einer Modellstelle 
ergibt, und durch die Gehaltsstufe bestimmt (Einstufung). 

(2) Das Gehalt beginnt, soweit im Folgenden nicht anderes bestimmt ist, mit 
der Gehaltsstufe 1 der jeweiligen Gehaltsklasse. Bei einem Wechsel in die nächst 
höhere Gehaltsklasse (aufgrund der Übernahme höherwertiger Aufgaben oder des 

 
 
 

11. § 80 Abs. 2 lautet: 

(2) Das Gehalt beginnt, soweit im Folgenden nicht anderes bestimmt ist, mit 
der Gehaltsstufe 1 der jeweiligen Gehaltsklasse. Bei einem Wechsel in eine 
höhere Gehaltsklasse (Überstellung), ist der Vorrückungsstichtag neu zu 
berechnen (§ 82). Ist das Gehalt in der höheren Gehaltsklasse nach Ermittlung des 
neuen Vorrückungsstichtages und der neuen Gehaltsstufe in der höheren 
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Einsatzes in einem größeren Wirkungsbereich) erfolgt die Einstufung in jene 
Gehaltsstufe der neuen Gehaltsklasse, deren Gehalt zumindest 50 Euro über dem 
Gehalt der bisherigen Einstufung liegt. Werden mehrere Gehaltsklassen auf 
einmal übersprungen, so ist dieser Betrag mit der Anzahl der übersprungenen 
Gehaltsklassen zu vervielfachen. 

(3) Das Gehaltsschema umfasst 23 Gehaltsklassen. 

(4) Die Gehaltsklasse 1 reicht bis zu einem Stellenwert von 15 Punkten. Jede 
Gehaltsklasse umfasst eine Spanne von drei Punkten. Das Gehaltschema mit dem 
Gehalt je Gehaltsklasse und Gehaltsstufe ist in der Anlage 1 dieses Gesetzes 
dargestellt. ./. 

Gehaltsklasse geringer als in der bisherigen Gehaltsklasse, erfolgt die Einstufung 
jedenfalls in jene Gehaltsstufe der neuen Gehaltsklasse, deren Gehalt zumindest 
50 Euro über dem Gehalt der bisherigen Einstufung liegt. Werden mehrere 
Gehaltsklassen auf einmal übersprungen, so ist dieser Betrag mit der Anzahl der 
übersprungenen Gehaltsklassen zu vervielfachen. 

 

§ 82 

Anrechnung von Berufserfahrung 

(1) Der Gemeindemitarbeiterin sind zum Zeitpunkt ihrer Einstellung 
einschlägige öffentliche wie private Vordienstzeiten, das sind Zeiten, in denen die 
Gemeindemitarbeiterin für die vorgesehene Verwendung wichtige 
Berufserfahrung erworben hat, bis zu dem in Abs. 2 definierten Höchstausmaß 
anzurechnen. 

(2) Die Landesregierung hat die Höchstgrenze der anrechenbaren 
Vordienstzeiten je Modellstelle durch Verordnung festzulegen (Modellstellen- und 
Vordienstzeitenverordnung). 

(3) Die Anrechnung von Berufserfahrungen erfolgt durch die Ermittlung 
eines Vorrückungsstichtages. Hiefür werden die nach Abs. 1 und 2 
anzurechnenden Vordienstzeiten dem Tag der Anstellung vorangesetzt. Die 
zwischen dem Vorrückungsstichtag und dem Tag der Anstellung verbrachten 
Zeiten sind hinsichtlich des Erfahrungsanstieges nach § 83 Abs. 1 so zu 
behandeln,als ob die Gemeindemitarbeiterin diese Zeiten im Dienststand der 
Gemeinde bzw.des Gemeindeverbandes verbracht hätte. Die Bestimmungen über 
die Ermittlung des Vorrückungstermins gelten sinngemäß. 

12. § 82 lautet: 

§ 82 
Anrechnung von Berufserfahrung 

 (1) Der Gemeindemitarbeiterin sind zum Zeitpunkt ihrer Einstellung und 
ihrer Überstellung (§ 80 Abs. 2) einschlägige öffentliche wie private 
Vordienstzeiten, das sind Zeiten der Ausübung einer einschlägigen 
Berufstätigkeit, in denen die Gemeindemitarbeiterin für die vorgesehene 
Verwendung wichtige Berufserfahrung erworben hat, bis zu dem in Abs. 2 
definierten Höchstausmaß anzurechnen.  

 (2) Die Landesregierung hat die Höchstgrenze der anrechenbaren 
Vordienstzeiten je Modellstelle durch Verordnung festzulegen (Modellstellen- 
und Vordienstzeitenverordnung). 

 (3) Die Anrechnung von Berufserfahrung erfolgt durch die Ermittlung 
eines Vorrückungsstichtages. Hiefür werden die nach Abs. 1 und 2 
anzurechnenden Vordienstzeiten dem Tag der Anstellung bzw. Überstellung 
vorangesetzt. Die zwischen dem anlässlich der Anstellung bzw. Überstellung 
berechneten Vorrückungsstichtag und dem Tag der Einstellung bzw. der 
Überstellung verbrachten Zeiten sind hinsichtlich des Erfahrungsanstieges nach § 
83 Abs. 1 so zu behandeln, als ob die Gemeindemitarbeiterin diese Zeiten im 
Dienststand der Gemeinde bzw. des Gemeindeverbandes verbracht hätte. Die 
Bestimmungen über die Ermittlung des Vorrückungstermins gelten sinngemäß. 

 (4) Sofern mit einer Gemeindemitarbeiterin wiederholt befristete 
Dienstverhältnisse für die Dauer der Saison begründet werden, sind 
Vordienstzeiten iSd Abs. 1 im tatsächlichen Ausmaß ohne Berücksichtigung  der 
Höchstgrenze nach Abs. 2  anzurechnen. Dabei zählt eine Saison mit mindestens 
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13 ununterbrochenen Wochen als ein halbes Jahr, bei einer Saison mit mehr als 
26 Wochen wird auf die tatsächliche Dauer der Vordienstzeiten abgestellt. 

 

§ 87 

Leistungsbewertung 

…… 

(3) Erreicht eine Gemeindemitarbeiterin im Durchschnitt über sämtliche auf 
sie anzuwendende Bewertungskriterien einen Wert, welcher unter 100 liegt, so gilt 
der zu erwartende Arbeitserfolg im betreffenden Kalenderjahr als nicht 
aufgewiesen. Andernfalls gilt der zu erwartende Arbeitserfolg als aufgewiesen. 

(4) Eine Leistungsbewertung darf nur erfolgen, wenn die 
Gemeindemitarbeiterin im Bewertungszeitraum mindestens während 32 Wochen 
Dienst versehen hat. (LGBl. Nr. 11/2013, Art. 

…… 
 
 
 

§ 88 

Leistungsprämie 

…….. 

(4) Ist die Leistungsbewertung mit nur bis zu drei Gemeindemitarbeiterinnen 
zu führen, gebührt die Leistungsprämie in Höhe des Durchschnittswertes der in 
den Kategorien nach Abs. 2 abgeführten Mindest- und Höchstsätze. 

(5) Jenen Gemeindemitarbeiterinnen, bei denen von einer 
Leistungsbewertung abgesehen worden ist, weil sie weniger als 32 Wochen Dienst 
versehen haben (§ 87 Abs. 4), gebührt eineLeistungsprämie in Höhe von 2,5 % 
des Monatsbezuges und der Sonderzahlungen abzüglich der Kinderzulage und der 
Leistungsprämie. Die Auszahlung hat nach Abs. 1 zu erfolgen. 

(6) Für die Berechnung der Leistungsprämie von Gemeindemitarbeiterinnen, 
deren Dienstverhältnis vor der Leistungsbewertung nach § 87 Abs. 1 oder vor 
Auszahlung der Leistungsprämie nach Abs. 1 endet, und die während des 
Bewertungszeitraumes mehr als 26 Wochen Dienst versehen haben, gilt Abs. 4 
sinngemäß. 

(7) Die Landesregierung hat mit Verordnung die näheren Regelungen 

 
 
 
 
 
 
 
 

13. In § 87 Abs. 4 und § 88 Abs.5 wird der Ausdruck „32 Wochen“ durch den 
Ausdruck „acht Monate“ ersetzt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. In § 87 Abs. 4 und § 88 Abs.5 wird der Ausdruck „32 Wochen“ durch den 
Ausdruck „acht Monate“ ersetzt. 
 
 
 

14. In § 88 Abs. 6 wird der Ausdruck „26 Wochen“ durch den Ausdruck „acht 
Monate“ ersetzt.  
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betreffend die Berechnung und Ausschüttung der Leistungsprämie festzulegen. 

 

5. Abschnitt 

Ende des Dienstverhältnisses 

§ 93 

Endigungsgründe 

(1) Das Dienstverhältnis der Gemeindemitarbeiterin endet 

 a) durch Austritt; 

 b) durch Entlassung; 

 c) durch Zeitablauf; 

 d) durch Kündigung; 

 e) mit einvernehmlicher Auflösung; 

 f) durch Tod; 

 g) mit Amtsverlust aufgrund einer strafgerichtlichen Verurteilung (Abs. 2); 

 h) mit einseitiger Auflösung während der Probezeit (§ 9 Abs. 3); 

 i) mit der dritten Leistungsbewertung in Folge, wonach der Arbeitserfolg als 
nicht aufgewiesen gilt (§ 87); 

 j) mit Zuerkennung einer Pension aus der gesetzlichen 
Pensionsversicherung mit Ablauf  des Monats, in dem die 
Entscheidung über die Zuerkennung der Pension vorgelegt wird, es sei 
denn, in der Entscheidung ist ein späteres Datum festgelegt, dann mit 
diesem Datum; 

 k) durch Zeitablauf nach § 90 Abs. 9.  

 (2) Ist gegen die Gemeindemitarbeiterin ein strafgerichtliches Urteil im 
Sinne des § 27 StGB ergangen, gilt das Dienstverhältnis mit dem Zeitpunkt der 
Rechtskraft des Urteils als aufgelöst. 

 (2a) Das Dienstverhältnis gilt auch als aufgelöst  

 a) bei Gemeindemitarbeiterinnen, die auf einem Arbeitsplatz verwendet 
werden, der mit der Wahrnehmung von Aufgaben der öffentlichen 
Verwaltung (§ 6 Abs. 4) verbunden ist, für den Fall des Verlustes der 
österreichischen Staatsbürgerschaft, wenn nicht binnen drei Monaten 
nach Verlust der österreichischen Staatsbürgerschaft eine Verwendung 
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zugewiesen wird, die nicht mit der Wahrnehmung von Aufgaben der 
öffentlichen Verwaltung verbunden ist; 

 b) bei anderen Gemeindemitarbeiterinnen für den Fall des Wegfalls der 
Erfüllung der  Aufnahmeerfordernisse gemäß § 6 Abs. 3 Z 1 lit. b. 

(3) Beim Ausscheiden aus dem Dienstverhältnis ist der 
Gemeindemitarbeiterin ein schriftliches Zeugnis über die Dauer und die Art ihrer 
Dienstleistung auszustellen. 
 

 
 
 
 
 
15. § 93 Abs. 3 entfällt 

 

§ 101 

Abfertigung 

(1) Für Gemeindemitarbeiterinnen gilt der erste Teil des Betrieblichen 
Mitarbeiter- und Selbständigenvorsorgegesetzes – BMSVG, BGBl. I Nr. 
100/2000, sinngemäß nach folgenden Maßgaben: 

 1. Entgelt iSd § 6 Abs. 1 bis 4 BMSVG sind die Monatsbezüge nach § 79, 
die Sonderzahlungen na ch § 86 und die Leistungsprämie nach § 
88 oder die gewährte monatliche Lehrlingsentschädigung. 

 2. Die Auswahl der Mitarbeitervorsorgekasse hat durch den Gemeinderat 
nach Anhörung der  Gewerkschaft der Gemeindebediensteten, 
Landesgruppe Kärnten, und des Kärntner  Gemeindebundes zu erfolgen. 

 3. § 1, § 2, § 5, § 6 Abs. 2, 3 und 5, § 7 Abs. 5 bis 6a, § 8, § 9 Abs. 1 bis 4, § 
10, § 11 Abs. 4 und  § 12 Abs. 4 BMSVG sind nicht anzuwenden. 

 4. Einer Teilzeitbeschäftigung nach dem Mutterschutzgesetz 979 (MSchG) 
oder dem Väterkarenzgesetz (VKG) in § 14 Abs. 2 Z 1 BMSVG ist 
eine Teilzeitbeschäftigung nach dem Kärntner Mutterschutz- und Eltern-
Karenzgesetz 2002 (K-MEKG 2002), LGBl. Nr. 63  gleichgestellt. 

(2) Für bezügefreie Zeiten des Kinderbetreuungsgeldbezuges haben 
Gemeindemitarbeiterinnen Anspruch auf eine Beitragsleistung in der Höhe von 
1,53 % des Kinderbetreuungsgeldes nach § 3 Abs. 1 Kinderbetreuungsgeldgesetz, 
BGBl. I Nr. 103/2001. 

(3) Für die Dauer einer Familienhospizfreistellung und einer Bildungskarenz 
haben Gemeindemitarbeiterinnen Anspruch auf eine Beitragsleistung in Höhe von 
1,53 % der fiktiven Bemessungsgrundlagein Höhe des Kinderbetreuungsgeldes 
nach § 3 Abs. 1 Kinderbetreuungsgeldgesetz, BGBl. I Nr. 103/2001. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16. § 101 Abs. 3 lautet: 

(3) Für die Dauer einer Familienhospizfreistellung (gänzliche 
Dienstfreistellung) und einer Pflegekarenz haben Gemeindemitarbeiterinnen 
Anspruch auf eine Beitragsleistung in Höhe von 1,53% der fiktiven 
Bemessungsgrundlage in der Höhe des Kinderbetreuungsgeldes gemäß § 3 Abs. 1 
des Kinderbetreuungsgeldgesetzes, BGBl. I Nr. 103/2001, idF BGBl. I Nr. 
35/2014. 
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Kärntner Stadtbeamtengesetz 1993 – K-StBG 

StF: LGBl Nr 115/1993 
 

Änderung 

LGBl Nr 45/1994 

LGBl Nr 60/1994 (DFB) 

LGBl Nr 13/1995 

LGBl Nr 80/1995 

LGBl Nr 59/1996 

LGBl Nr 131/1997 

LGBl Nr 71/1998 

LGBl Nr 66/2000 

LGBl Nr 54/2002 

LGBl Nr 57/2002 

LGBl Nr 63/2003 

LGBl Nr 45/2004 

LGBl Nr 73/2005 

LGBl Nr 67/2008 

LGBl Nr 65/2009 

LGBl Nr 87/2010 

LGBl Nr 43/2011 

LGBl Nr 82/2011 

LGBl Nr 85/2013 

LGBl Nr 9/2015 

Artikel VI 

Das Kärntner Stadtbeamtengesetz 1993 – K-StBG, LGBl. Nr. 115/1993, 
zuletzt geändert durch das Gesetz LGBl. Nr. 9/2015, wird wie folgt geändert: 

 
 

§ 55 

 Nebenbeschäftigung 

(1) Nebenbeschäftigung ist jede Beschäftigung, die der Beamte außerhalb 
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seinesDienstverhältnisses und einer allfälligen Nebentätigkeit ausübt. 

(2) Der Beamte darf keine Nebenbeschäftigung ausüben, die ihn an der 
Erfüllung seiner dienstlichen Aufgaben behindert, die Vermutung seiner 
Befangenheit hervorruft oder sonstige wesentliche dienstliche Interessen 
gefährdet. 

(3) Der Beamte hat dem Bürgermeister jede erwerbsmäßige 
Nebenbeschäftigung unverzüglich zu melden. Eine Nebenbeschäftigung ist 
erwerbsmäßig, wenn sie die Schaffung von nennenswerten Einkünften in Geld- 
oder Güterform bezweckt. 

(4) Eine Tätigkeit im Vorstand, Aufsichtsrat, Verwaltungsrat oder in einem 
sonstigen Organ einer auf Gewinn gerichteten juristischen Person des privaten 
Rechts hat der Beamte jedenfalls zu melden. 

(5) Der Beamte, 

 1. dessen regelmäßige Wochendienstzeit nach den §§ 51 oder 52 K-DRG 
1994 herabgesetzt worden ist oder 

 2. der eine Teilzeitbeschäftigung nach elternschutzrechtlichen 
Bestimmungen in Anspruch  nimmt oder 

 3. der sich in einem Karenzurlaub zur Pflege eines behinderten Kindes nach 
§ 79a KDRG  1994 befindet, darf eine erwerbsmäßige 
Nebenbeschäftigung nur ausüben, wenn und  insoweit der  
Bürgermeister dies genehmigt. Die Genehmigung ist in den Fällen des 
Abs. 2 sowie dann zu versagen, wenn die Ausübung dieser 
Nebenbeschäftigung dem Grund der  nach den Z 2 und 3 
getroffenen Maßnahme widerstreitet. (LGBl. Nr. 87/2010, Art. V Z 3)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. § 55 Abs. 5 lautet: 

(5) Der Beamte, 

 1. dessen regelmäßige Wochendienstzeit herabgesetzt worden ist oder 

 2. der eine Teilzeitbeschäftigung nach elternschutzrechtlichen 
Bestimmungen in Anspruch nimmt oder 

 3. der eine Familienhospizkarenz, eine Pflegekarenz oder eine Karenz nach 
elternschutzrechtlichen Bestimmungen  in Anspruch nimmt, 

darf eine erwerbsmäßige Nebenbeschäftigung nur ausüben, wenn und 
insoweit der Bürgermeister dies genehmigt. Die Genehmigung ist in den Fällen 
des Abs. 2 sowie dann zu versagen, wenn die Ausübung dieser 
Nebenbeschäftigung dem Grund der nach den Z 1 bis 3 getroffenen Maßnahme 
widerstreitet. Nebenbeschäftigungen, die bereits vor einer Teilzeitbeschäftigung 
oder vor dem Antritt einer Karenz oder eines Karenzurlaubes ausgeübt wurden, 
bleiben von der Genehmigungspflicht nach dem ersten Satz unberührt. 

 

§ 72 Karenzurlaub 

§§ 79 und 79a K-DRG 1994, LGBl. Nr. 71, über den Karenzurlaub und den 
Karenzurlaub zur Pflege eines behinderten Kindes gelten sinngemäß. 

2. § 72 lautet: 

§ 72 

Karenzurlaub 

Die Bestimmungen der §§ 79 und 79a des Kärntner Dienstrechtsgesetzes 
1994 – K-DRG 1994 über den Karenzurlaub und den Karenzurlaub zur Pflege 
eines behinderten Kindes oder eines pflegebedürftigen Angehörigen gelten 
sinngemäß. 
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§ 79 

(1) Dem Beamten können ohne unmittelbaren Zusammenhang mit den 
dienstlichen Aufgaben, die ihm nach diesem Gesetz obliegen, noch weitere 
Tätigkeiten für die Stadt in einem anderen Wirkungskreis übertragen werden. 

(2) Eine Nebentätigkeit liegt auch vor, wenn der Beamte auf Veranlassung 
seiner Dienstbehörde eine Funktion in Organen einer juristischen Person des 
privaten Rechts ausübt, deren Anteile ganz oder teilweise im Eigentum der Stadt 
stehen. 

(3) Dem Beamten, dessen regelmäßige Wochendienstzeit herabgesetzt 
worden ist, darf keine Nebentätigkeit übertragen werden (Abs. 1), wenn die 
Ausübung der Nebentätigkeit dem Grund der Herabsetzung der Wochendienstzeit 
widerstreitet. Dies gilt sinngemäß für Veranlassungen zur Ausübung einer 
Nebentätigkeit (Abs. 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. § 79 Abs. 3 lautet: 

(3) Der Beamte, 

 1. dessen regelmäßige Wochendienstzeit herabgesetzt worden ist oder 

 2. der eine Teilzeitbeschäftigung nach elternschutzrechtlichen 
Bestimmungen in Anspruch nimmt oder 

 3. der sich in einem Karenzurlaub nach § 79a K-DRG 1994 befindet, 

 darf eine Nebentätigkeit nur ausüben, wenn die Ausübung dieser 
Nebentätigkeit dem Grund der nach den Z 1 bis 3 getroffenen Maßnahme 
nicht widerstreitet.  

 

§ 92  

Versetzung in den Ruhestand durch Erklärung oder von Amtswegen §§ 15 
und 15a Kärntner Dienstrechtsgesetz 1994 (K-DRG 1994) gelten sinngemäß. 

4.§ 92 lautet: 

§ 92 

Versetzung in den Ruhestand und Korridorpension 

Die Bestimmungen der §§ 15, 15a und 15b des Kärntner 
Dienstrechtsgesetzes 1994 – K-DRG 1994 gelten sinngemäß. 

 

 

 
 
 
 

5. Nach  § 94 wird folgender § 94a eingefügt: 

§ 94a 
Tätigkeit des Hauptvebandes der österreichischen Sozialversicherungsträger 

als Verbindungsstelle und als Betreiber der Zugangsstelle 

(1) Der Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger ist 
gemäß § 4 Abs. 3 des Sozialversicherungs-Ergänzungsgesetzes (SV-EG), BGBl. 
Nr. 154/1994,  Verbindungsstelle für die Statutarstädte in ruhebezugs- und 
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versorgungsgenussrechtlichen Angelegenheiten der Stadtbeamten sowie ihrer 
Hinterbliebenen, die von Art. 3 Abs. 1 lit. c bis e der Verordnung (EG) Nr. 
883/2004 erfasst werden. 

(2) Der Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger 
betreibt gemäß § 5 Abs. 3 SV-EG die Zugangsstelle für die Statutarstädte  in den 
in Abs. 1 angeführten Angelegenheiten, die von Art. 3 Abs. 1 lit. c bis e der 
Verordnung (EG) Nr. 883/2004 erfasst werden. 

(3) Der Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger besorgt 
die Aufgaben nach Abs. 1 und 2 im übertragenen Wirkungsbereich und ist dabei 
an die Weisungen der Landesregierung gebunden. Die Tätigkeit des 
Hauptverbandes der österreichischen Sozialversicherungsträger als 
Verbindungsstelle und als Betreiber der Zugangsstelle umfasst alle Aufgaben und 
alle Rechte und Pflichten, die in den §§ 4, 5 und 6 SV-EG genannt sind. 

 
6. Nach § 147a wird folgender § 147b eingefügt: 

§ 147b 

Senatsentscheidungen 

Das Landesverwaltungsgericht hat über Beschwerden gegen Bescheide der 
Disziplinarkommission durch einen Senat zu entscheiden, wenn 

 1. darin Disziplinarstrafen nach § 104 Abs. 1 Z 4 oder § 145 Z 3 verhängt 
wurden, oder 

 2. der Disziplinaranwalt gegen einen Bescheid Beschwerde erhoben hat. 

 

Kärntner Pensionsgesetz 2010 (K-PG 2010)  

StF: LGBl. Nr. 87/2010  

Änderung  

LGBl Nr 85/2013  

LGBl Nr 9/2015  

Artikel VII 

Das Kärntner Pensionsgesetz 2010 – K-PG 2010, LGBl. Nr. 87/2010, zuletzt 
geändert durch das Gesetz LGBl. Nr. 9/2015, wird wie folgt geändert: 

 

. 
1. Nach § 2 wird folgender § 2a eingefügt: 

§ 2a 

Tätigkeit des Hauptverbandes der österreichischen 
Sozialversicherungsträger als Verbindungsstelle und als Betreiber der 

Zugangsstelle 
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(1) Der Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger ist 
gemäß § 4 Abs. 3 des Sozialversicherungs-Ergänzungsgesetzes (SV-EG), BGBl. 
Nr. 154/1994,  Verbindungsstelle für das Land Kärnten in ruhebezugs- und 
versorgungsgenussrechtlichen Angelegenheiten der Landesbeamten sowie ihrer 
Hinterbliebenen, die von Art. 3 Abs. 1 lit. c bis e der Verordnung (EG) Nr. 
883/2004 erfasst werden. 

(2) Der Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger 
betreibt gemäß § 5 Abs. 3 SV-EG die Zugangsstelle für das Land Kärnten in den 
in Abs. 1 angeführten Angelegenheiten, die von Art. 3 Abs. 1 lit. c bis e der 
Verordnung (EG) Nr. 883/2004 erfasst werden. 

(3) Der Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger besorgt 
die Aufgaben nach Abs. 1 und 2 im übertragenen Wirkungsbereich und ist dabei 
an die Weisungen der Landesregierung gebunden. Die Tätigkeit des 
Hauptverbandes der österreichischen Sozialversicherungsträger als 
Verbindungsstelle und als Betreiber der Zugangsstelle umfasst alle Aufgaben und 
alle Rechte und Pflichten, die in den §§ 4, 5 und 6 SV-EG genannt sind. 

 

§ 6 

Ruhegenussfähige Gesamtdienstzeit 

(1) Die ruhegenussfähige Gesamtdienstzeit setzt sich zusammen aus 

 1. der ruhegenussfähigen Landesdienstzeit, 

 2. den angerechneten Ruhegenussvor- und 
Ruhegenusszwischendienstzeiten, 

 3. den angerechneten Ruhestandszeiten, 

 4. den zugerechneten Zeiträumen, 

 5. den durch besondere gesetzliche Bestimmungen oder auf Grund solcher 
Bestimmungen als ruhegenussfähig erklärten Zeiten. 

(2) Als ruhegenussfähige Landesdienstzeit gilt – nach Maßgabe der Abs. 3 
bis 6 – die Zeit, die der Beamte im bestehenden öffentlich-rechtlichen 
Dienstverhältnis zum Land vom Tag des Dienstantrittes bis zum Tag des 
Ausscheidens aus dem Dienststand zurückgelegt hat. 

(3) Die Zeiten eigenmächtigen und unentschuldigten Fernbleibens vom 
Dienst in der Dauer von mehr als drei Tagen und die Zeiten eines Karenzurlaubes 
gelten nicht als ruhegenussfähige Landesdienstzeit, soweit nicht in Abs. 4 anderes 
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bestimmt wird. 

(4) Zeiten eines Karenzurlaubes nach § 79 Abs. 1b, 1d Z 1 und 3 Z 2 K-
DRG 1994 gelten als ruhegenussfähige Landesdienstzeit, wenn für diese Zeiten 
Pensionsbeiträge geleistet wurden; im Fall des § 79 Abs. 3 Z 2 K-DRG 1994 bis 
zu dem in dieser Vorschrift festgelegten Höchstausmaß. Zeiten einer Karenz nach 
elternschutzrechtlichen Bestimmungen und eines Karenzurlaubes nach § 79a K-
DRG 1994 sowie Zeiten einer Dienstfreistellung nach § 79b Abs. 1 Z 3 K-
DRG 1994 gelten ohne Leistung eines Pensionsbeitrages als ruhegenussfähige 
Landesdienstzeit. Zeiten eines Karenzurlaubes nach § 79 Abs. 1 und 1a K-
DRG 1994 gelten als ruhegenussfähige Landesdienstzeit, wenn für diese Zeiten 
die Leistung von Pensionsbeiträgen gesetzlich vorgesehen war. 

(5) Zeiten eines Präsenz-, Zivil- oder Ausbildungsdienstes iSd § 147 Abs. 3 
Z 3 K-DRG 1994 gelten ohne Leistung eines Pensionsbeitrages als 
ruhegenussfähige Landesdienstzeit. 

(6) Zeiten einer Teilzeitbeschäftigung nach elternschutzrechtlichen 
Bestimmungen, Zeiten nach §§ 51, 52 und 79b Abs. 1 Z 2 K-DRG 1994 sowie 
Kindererziehungszeiten im Ausmaß des § 10 Abs. 6 gelten zur Gänze als 
ruhegenussfähige Landesdienstzeit. 

(7) Die ruhegenussfähige Gesamtdienstzeit ist in vollen Monaten 
auszudrücken. Bruchteile eines Monates bleiben dabei unberücksichtigt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. § 6 Abs. 6 lautet: 

(6) Zeiten einer Teilzeitbeschäftigung nach elternschutzrechtlichen 
Bestimmungen, Zeiten nach §§ 51, 52, 55a und 79b Abs. 1 Z 2 K-DRG 1994 
sowie Kindererziehungszeiten im Ausmaß des § 10 Abs. 6 gelten zur Gänze als 
ruhegenussfähige Landesdienstzeit. 

 
 

§ 10 

Ermittlung der Teil- und der Gesamtgutschrift 

(1) Die Teilgutschrift eines Kalenderjahres ermittelt sich aus der 
Vervielfachung der Summe der Beitragsgrundlagen nach § 9 Abs. 2 Z 1 bis 4 mit 
dem für das betreffende Kalenderjahr jeweils gültigen Kontoprozentsatz. 
Übersteigt die Summe der Beitragsgrundlagen nach § 9 Abs. 2 Z 1 bis 4 das 420-
fache der täglichen Höchstbeitragsgrundlage (Jahreshöchstbeitragsgrundlage nach 
§ 45 ASVG) des betreffenden Kalenderjahres, so ist die Teilgutschrift durch 
Vervielfachung der Jahreshöchstbeitragsgrundlage mit dem jeweils gültigen 
Kontoprozentsatz zu ermitteln. Beitragserstattungen nach § 70 ASVG, nach § 127 
GSVG und nach § 118b BSVG sind zu berücksichtigen. 

(2) Der Kontoprozentsatz beträgt ab dem Kalenderjahr 2005 1,78%. Die 
Kontoprozentsätze für Kalenderjahre vor dem Jahr 2005 sind in der Anlage 2 des 
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Allgemeinen Pensionsgesetzes (APG), BGBl. I Nr. 142/2004, festgelegt. 

(3) Die Gesamtgutschrift eines Kalenderjahres ergibt sich aus der Summe 
folgender Gutschriften: 

 1. der Teilgutschrift des betreffenden Kalenderjahres; 

 2. der Gesamtgutschrift des dem betreffenden Kalenderjahr 
vorangegangenen Kalenderjahres, die mit der Aufwertungszahl des dem 
betreffenden Kalenderjahr nachfolgenden Kalenderjahres zu 
vervielfachen ist; die Aufwertungszahlen vor dem Jahr 2005 sind in der 
Anlage 2 zum Allgemeinen Pensionsgesetz (APG), BGBl. I 
Nr. 142/2004, festgelegt. Für die Jahre ab 2005 hat die Landesregierung 
unter Anwendung der §§ 108 Abs. 2 und 108a ASVG Aufwertungszahlen 
durch Verordnung festzusetzen. Diese Verordnung kann auch 
rückwirkend in Kraft gesetzt werden. In dem Kalenderjahr, in das der 
Zeitpunkt der Ruhestandsversetzung fällt, hat keine Aufwertung der 
Gesamtgutschrift des vorangegangenen Kalenderjahres zu erfolgen. 

(4) Als Beitragsgrundlage iSd Abs. 1 gilt die in § 167 K-DRG 1994 
festgelegte Bemessungsgrundlage für den Pensionsbeitrag. 

(5) Als Beitragsgrundlage iSd Abs. 1 gilt auch die Zeit einer Karenz nach 
elternschutzrechtlichen Bestimmungen, eines Karenzurlaubes nach 
elternschutzrechtlichen Bestimmungen und eines Karenzurlaubes nach § 79a K-
DRG 1994. Für die Ermittlung der fiktiven Beitragsgrundlage ist der letzte volle 
Monatsbezug unter Beachtung des § 143 K-DRG 1994 heranzuziehen. Übt der 
Beamte eine Teilzeitbeschäftigung nach elternschutzrechtlichen Bestimmungen 
oder nach § 52 Abs. 1 K-DRG 1994 aus, so gilt eine fiktive Beitragsgrundlage im 
Ausmaß einer entsprechenden Vollzeitbeschäftigung, jedoch mindestens 
monatlich 1.528,87 € im Jahr 2010. Für die Erhöhung des Betrages gilt Abs. 6 
letzter Satz sinngemäß. 

(6) Als Beitragsgrundlage iSd Abs. 1 gilt für Kindererziehungszeiten (§ 1 
Abs. 10), jedoch mindestens monatlich 1.528,87 € im Jahr 2010 soferne diese 
nicht nach Abs. 5 zu berücksichtigen sind, eine fiktive Beitragsgrundlage von 
1.528,87 € pro Monat für das Jahr 2010, wobei pro Kind maximal 48 Monate, im 
Fall einer Mehrlingsgeburt 60 Monate, anzurechnen sind. Überschneiden sich 
Kindererziehungszeiten, so ist für den jeweiligen Monat nur eine fiktive 
Beitragsgrundlage von 1.528,87 € im Jahr 2010 heranzuziehen. Dieser Betrag ist 
jeweils durch Multiplikation mit der Aufwertungszahl (Abs. 3 Z 2) des 
nächstfolgenden Jahres zu erhöhen und auf volle Euro zu runden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. § 10 Abs. 5 lautet: 

(5) Als Beitragsgrundlage iSd Abs. 1 gilt auch die Zeit einer Karenz nach 
elternschutzrechtlichen Bestimmungen, eines Karenzurlaubes nach 
elternschutzrechtlichen Bestimmungen und eines Karenzurlaubes nach § 79a K-
DRG 1994. Für die Ermittlung der fiktiven Beitragsgrundlage ist der letzte volle 
Monatsbezug unter Beachtung des § 143 K-DRG 1994 heranzuziehen. Übt der 
Beamte eine Teilzeitbeschäftigung nach elternschutzrechtlichen Bestimmungen 
oder nach § 52 Abs.1, § 55a oder § 79b Abs. 1 Z 2 K-DRG 1994 aus, so gilt eine 
fiktive Beitragsgrundlage im Ausmaß einer entsprechenden 
Vollzeitbeschäftigung, jedoch mindestens monatlich 1.528,87 € im Jahr 2010. Für 
die Erhöhung des Betrages gilt Abs. 6 letzter Satz sinngemäß. 



REG:SITZ 

Seite 102 von 111 

(7) Als Beitragsgrundlage im Sinn des Abs. 1 gilt für Zeiten der Erfüllung 
einer inländischen Zivil- oder Wehrdienstpflicht für deren tatsächliche Dauer eine 
fiktive monatliche Beitragsgrundlage von 1.528,87 € im Jahr 2010. Für die 
Erhöhung dieses Betrages gilt Abs. 6 letzter Satz sinngemäß. 

(8) Die Beitragsgrundlage für die Zeit einer gänzlichen Dienstfreistellung 
gegen Entfall der Bezüge nach § 79b Abs. 1 Z 3 K-DRG 1994 entspricht für jeden 
vollen Kalendermonat der Dienstfreistellung dem Betrag nach Abs. 6 und für 
jeden restlichen Tag der Dienstfreistellung dem verhältnismäßigen Teil davon. 
Die Beitragsgrundlage für die restlichen Tage ist zur Beitragsgrundlage nach 
Abs. 1 zu addieren. Die Beitragsgrundlage für Kalendermonate, in denen die 
regelmäßige Wochendienstzeit nach § 79b Abs. 1 Z 2 K-DRG 1994 herabgesetzt 
ist, hat mindestens den Betrag nach Abs. 6 zu entsprechen, wenn die Herabsetzung 
mehr als die Hälfte der Tage eines Kalendermonats umfasst. 

(9) Als Beitragsgrundlage iSd Abs. 1 gilt für Schul- und Studienzeiten nach 
§ 52 Abs. 2 Z 7 und 8, für die ein besonderer Pensionsbeitrag entrichtet wurde, die 
jeweilige Bemessungsgrundlage nach § 55 Abs. 3. 

(10) Als Beitragsgrundlage iSd Abs. 1 gilt für Begünstigungen nach § 7 der 
letzte volle Monatsbezug des Beamten, mindestens jedoch eine monatliche 
Beitragsgrundlage von 

€ 1.528,87 im Jahr 2010. Für die Erhöhung dieses Betrages gilt Abs. 6 letzter Satz 
sinngemäß. 
 
 

§ 21 

Anspruch auf Waisenversorgungsgenuss 

(1) Den Kindern eines verstorbenen Beamten, die das 18. Lebensjahr noch 
nicht vollendet haben, gebührt ein monatlicher Waisenversorgungsgenuss, wenn 
der Beamte am Sterbetag Anspruch auf Ruhegenuss gehabt hat oder im Fall der 
mit Ablauf dieses Tages erfolgten Versetzung in den Ruhestand gehabt hätte. 
Stiefkinder haben nur dann Anspruch auf Waisenversorgungsgenuss, wenn sie am 
Sterbetag des Beamten bei der Bemessung der Kinderzulage oder früheren 
Haushaltszulage zu berücksichtigen gewesen sind. 

(2) Den älteren Kindern von verstorbenen Beamten, die das 27. Lebensjahr 
noch nicht vollendet haben, gebührt auf Antrag eine monatliche Waisenpension, 
solange sie sich in einer Schul- oder Berufsausbildung befinden, die ihre 

 
 
 
 
 
 

4. Nach § 21 Abs. 2 wird folgender Abs. 2a eingefügt: 

(2a) Den Kindern eines verstorbenen Beamten, die das 18.  Lebensjahr 
vollendet haben, gebührt auf Antrag ein monatlicher Waisenversorgungsgenuss, 
wenn und solange die Kinder als Teilnehmer des Freiwilligen Sozialjahres, des 
Freiwilligen Umweltschutzjahres, des Gedenkdienstes oder des Friedens- und 
Sozialdienstes im Ausland tätig sind, längstens bis zur Vollendung des 
27. Lebensjahres. 

5. § 21 Abs. 4 lautet: 
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Arbeitskraft überwiegend beansprucht. Zur Schul- oder Berufsausbildung zählt 
auch ein angemessener Zeitraum für die Vorbereitung auf die Ablegung der 
entsprechenden Abschlußprüfungen und auf die Erwerbung eines akademischen 
Grades. Ist die Schul- oder Berufsausbildung durch Erfüllung der Zivil- oder 
Präsenzpflicht, durch Krankheit oder ein anderes unüberwindbares Hindernis 
verzögert worden, gebührt die Waisenpension über das 27. Lebensjahr hinaus für 
einen der Dauer der Behinderung angemessenen Zeitraum. 

(3) Den Kindern eines verstorbenen Beamten, die das 18. Lebensjahr 
vollendet haben, gebührt auf Antrag ein monatlicher Waisenversorgungsgenuss, 
wenn sie seit der Vollendung des 18. Lebensjahres oder seit dem Ablauf des im 
Abs. 2 genannten Zeitraums infolge Krankheit oder Gebrechens erwerbsunfähig 
sind. 

(4) Der Waisenversorgungsgenuss nach den Abs. 2 und 8 ruht, wenn die 
Kinder 

 1. Einkünfte beziehen, die zur Bestreitung ihres angemessenen 
Lebensunterhalts ausreichen, 

 2. einem Stift oder Kloster angehören und das Stift oder Kloster für den 
Lebensunterhalt des Kindes aufkommt, 

 3. verheiratet sind oder in eingetragener Partnerschaft leben und die 
Einkünfte der Ehegatten oder eingetragenen Partner zur Bestreitung des 
angemessenen Lebensunterhaltes ausreichen. 

(5) Einkünfte im Sinn dieses Gesetzes sind die im § 2 des 
Einkommensteuergesetzes 1988, BGBl. Nr. 400, angeführten Einkünfte, soweit 
sie nicht steuerfrei sind. Als Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit gelten jedoch 
auch 

 1. wiederkehrende Geldleistungen aus der gesetzlichen Unfall- und 
Krankenversicherung, nach dem Opferfürsorgegesetz, BGBl. 
Nr.183/1947, dem Kriegsopferversorgungsgesetz 1957, BGBl. Nr. 152, 
dem Heeresversorgungsgesetz, BGBl. Nr. 27/1964, dem 
Arbeitslosenversicherungsgesetz 1977, BGBl. Nr. 609, dem 
Kinderbetreuungsgeldgesetz, BGBl. I Nr. 103/2001, dem Bundesgesetz 
über die Gewährung von Überbrückungshilfen an ehemalige 
Bundesbedienstete, BGBl. Nr. 174/1963, und gleichartigen 
landesgesetzlichen Vorschriften, 

 2. die Barbezüge (abzüglich der Fahrtkostenvergütung), die Verpflegung, 
die Abfindung für die Verpflegung, der Familienunterhalt, die 

 (4) Der Waisenversorgungsgenuss nach den Abs. 2 und 8 ruht, wenn die 
Kinder 

 1. Einkünfte beziehen, die den Mindestsatz für die Ergänzungszulage für 
den nicht verheirateten Beamten (§ 28 Abs. 5) übersteigen, 

 2. einem Stift oder Kloster angehören und das Stift oder Kloster für den 
Lebensunterhalt der Kinder aufkommen, 

 3. verheiratet sind oder in eingetragener Partnerschaft leben und die 
Einkünfte des 

Ehegatten oder eingetragenen Partners den Mindestsatz für die Ergänzungszulage 
für den nicht verheirateten Beamten (§ 28 Abs. 5) übersteigen. 
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Wohnkostenbeihilfe und die Entschädigung bei Übungen nach dem 
Heeresgebührengesetz 2001, BGBl. I Nr. 31, 

 3. die Geldleistungen nach dem Auslandszulagen- und -hilfeleistungsgesetz, 
BGBl. I Nr. 66/1999, 

 4. die Beihilfen nach dem Arbeitsmarktförderungsgesetz, BGBl. 
Nr. 31/1969, und 

 5. die Barbezüge (abzüglich des Quartiergeldes, des Kleidergeldes, des 
Ersatzes der Kosten für Wasch- und Putzzeug sowie der 
Reisekostenvergütung), die Verpflegung, der Familienunterhalt und die 
Wohnkostenbeihilfe nach dem Zivildienstgesetz 1986, BGBl. Nr. 679. 

(6) Bei der Ermittlung der Einkünfte bleiben Bezüge außer Betracht, die die 
Kinder, die sich in Schulausbildung befinden, auf Grund einer ausschließlich 
während der Schul(Hochschul) ferien ausgeübten Beschäftigung beziehen. 

(7) Werden Einkünfte für einen längeren Zeitraum bezogen als für einen 
Monat, so sind sie verhältnismäßig umzurechnen. Hiebei gelten Einkünfte, die für 
einen nicht feststellbaren Zeitraum zufließen, als jährliche Einkünfte des 
betreffenden Kalenderjahres. 

(8) Der Waisenversorgungsgenuss und die nach diesem Gesetz gebührenden 
Zulagen  bilden zusammen den Waisenversorgungsbezug. 

Kärntner Mutterschutz- und Eltern-Karenzgesetz – K-MEKG 2002 

Kundmachungsorgan 

LGBl. Nr. 63/2002 

Artikel VIII 

Das Kärntner Mutterschutz- und Eltern-Karenzgesetz – K-MEKG 2002, 
LGBl. Nr. 63/2002, zuletzt geändert durch das Gesetz LGBl. Nr. 9/2015, wird wie 
folgt geändert: 

§ 1 

Persönlicher Geltungsbereich 
 

(1) Dieses Gesetz – ausgenommen Abschnitte 5 und 6 – gilt für 
Dienstnehmerinnen, die in einem öffentlich-rechtlichen oder privatrechtlichen 
Dienstverhältnis zum Land Kärnten, zu einer Gemeinde oder zu einem 
Gemeindeverband dieses Landes stehen, sofern sie nicht in einem Betrieb 
beschäftigt sind. 
 

(2) Abschnitte 1, 5, 6 und 7 dieses Gesetzes gelten für Dienstnehmer, die in 
einem öffentlich-rechtlichen oder privatrechtlichen Dienstverhältnis zum Land 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Dem § 1 Abs. 2 werden folgende Bestimmungen angefügt: 

Abschnitte 1, 5, 6 und 7 dieses Gesetzes gelten sinngemäß auch für 
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Kärnten, zu einer Gemeinde oder einem Gemeindeverband dieses Landes stehen. 
 

(3) Abweichend von Abs 1 und 2 gilt dieses Gesetz nicht für 

 a) Dienstverhältnisse, die nach Art. 14 Abs 2 und Art. 14a Abs 3 lit b B-VG 
in die Gesetzgebungskompetenz des Bundes fallen, und 

 b) Dienstverhältnisse als Landarbeiter iSd. Art. 12 Abs 1 Z 6 B-VG. 

Dienstnehmerinnen, die in einem öffentlich-rechtlichen oder privatrechtlichen 
Dienstverhältnis zum Land Kärnten, zu einer Gemeinde oder einem 
Gemeindeverband dieses Landes stehen, und die gemäß § 144 Abs. 2 und 3 des 
Allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuches, JGS Nr. 946/1811, Elternteil sind. 

 

§ 5 

Beschäftigungsverbote für werdende Mütter 
 

(1) Werdende Mütter dürfen in den letzten acht Wochen vor der 
voraussichtlichen Entbindung (Acht-Wochen-Frist) nicht beschäftigt werden. 
 

(2) Die Acht-Wochen-Frist (Abs 1) wird aufgrund eines ärztlichen 
Zeugnisses berechnet. Erfolgt die Entbindung zu einem früheren oder späteren als 
dem im Zeugnis angegebenen Zeitpunkt, so verkürzt oder verlängert sich diese 
Frist entsprechend. 
 

(3) Über die Acht-Wochen-Frist (Abs 1) hinaus dürfen werdende Mütter auch 
dann nicht beschäftigt werden, wenn nach einem von der werdenden Mutter 
vorgelegten Zeugnis eines Arztes Leben oder Gesundheit von Mutter oder Kind 
bei Fortdauer der Beschäftigung gefährdet wäre. 
 

(4) Werdende Mütter haben, sobald ihnen ihre Schwangerschaft bekannt ist 
oder eine vorzeitige Beendigung der Schwangerschaft eingetreten ist, dem 
Dienstgeber hievon Mitteilung zu machen. Darüber hinaus sind sie verpflichtet, 
innerhalb der vierten Woche vor dem Beginn der Acht-Wochen-Frist (Abs 1) den 
Dienstgeber auf den Beginn derselben aufmerksam zu machen. Auf Verlangen des 
Dienstgebers haben werdende Mütter über das Bestehen der Schwangerschaft und 
den Zeitpunkt ihrer voraussichtlichen Entbindung eine ärztliche Bescheinigung 
vorzulegen. 
 

(5) Allfällige Kosten für einen weiteren Nachweis der Schwangerschaft und 
über den Zeitpunkt der voraussichtlichen Entbindung, der vom Dienstgeber 
verlangt wird, hat der Dienstgeber zu tragen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. In § 5 Abs. 3 wird der Ausdruck „Arztes“ durch den Ausdruck „Amtsarztes“ 
ersetzt. 
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(6) Der Dienstgeber hat werdende Mütter für notwendige 
schwangerschaftsbedingte Vorsorgeuntersuchungen, insbesondere solche nach der 
Mutter-Kind-Pass-Verordnung, BGBl II Nr 470/2001, die außerhalb der 
Dienstzeit nicht möglich oder nicht zumutbar sind, unter Fortzahlung des Entgelts 
frei zu stellen. 
 

§ 26 

Anspruch auf Teilzeitbeschäftigung 

(1) Die Dienstnehmerin hat einen Anspruch auf Teilzeitbeschäftigung 
längstens 

 1. bis zum Ablauf des siebenten Lebensjahres oder 

 2. einem späteren Schuleintritt des Kindes. 

Ist der Zeitraum zwischen dem Schuleintritt und dem Ablauf des siebenten 
Lebensjahres des Kindes kürzer als vier Monate, so endet die Frist nach Z 1 vier 
Monate nach Schuleintritt des Kindes. 

(2) Beginn, Dauer, Ausmaß und Lage der Teilzeitbeschäftigung sind mit dem 
Dienstgeber zu vereinbaren, wobei die dienstlichen Interessen und die Interessen 
der Dienstnehmerin zu berücksichtigen sind. In Gemeinden und 
Gemeindeverbänden mit weniger als zehn Dienstnehmern ist eine 
Teilzeitbeschäftigung nur im Ausmaß einer Herabsetzung auf die Hälfte der für 
eine Vollbeschäftigung vorgesehenen Wochendienstzeit oder im Ausmaß einer 
Herabsetzung unter die Hälfte der für eine Vollbeschäftigung vorgesehenen 
Wochendienstzeit zulässig. 

(3) Eine Teilzeitbeschäftigung ist nicht zulässig, wenn die Dienstnehmerin 
infolge der Teilzeitbeschäftigung aus wichtigen dienstlichen Gründen weder im 
Rahmen ihres bisherigen Arbeitsplatzes noch auf einem anderen ihrer 
dienstrechtlichen Stellung zumindest entsprechenden Arbeitsplatz verwendet 
werden könnte. 

(4) Voraussetzung für die Inanspruchnahme einer Teilzeitbeschäftigung ist, 
dass die Dienstnehmerin mit dem Kind im gemeinsamen Haushalt lebt oder eine 
Obsorge nach den §§ 177 Abs. 4 oder 179 ABGB gegeben ist und sich der Vater 
nicht gleichzeitig in Karenz befindet. 

(5) Die Teilzeitbeschäftigung muss mindestens zwei Monate dauern. 

(6) Die Teilzeitbeschäftigung kann frühestens im Anschluss an 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. In § 26 Abs. 4 entfällt die Wortfolge: 

und sich der Vater nicht gleichzeitig in Karenz befindet. 
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 a) die Frist nach § 8 Abs. 1 und 2 oder 

 b) einen daran anschließenden Erholungsurlaub oder an eine 
Dienstverhinderung wegen Krankheit (Unglücksfall) 

angetreten werden. Die Dienstnehmerin hat dies dem Dienstgeber einschließlich 
Dauer, Ausmaß und Lage der Teilzeitbeschäftigung schriftlich bis zum Ende der 
Frist nach § 8  Abs. 1 bekannt zu geben. 

(7) Beabsichtigt die Dienstnehmerin, die Teilzeitbeschäftigung zu einem 
späteren Zeitpunkt anzutreten, so hat sie dies dem Dienstgeber einschließlich 
Beginn, Dauer, Ausmaß und Lage der Teilzeitbeschäftigung schriftlich spätestens 
drei Monate vor dem beabsichtigten Beginn bekannt zu geben. Beträgt jedoch der 
Zeitraum zwischen dem Ende der Frist nach § 8 Abs. 1 und dem Beginn der 
beabsichtigten Teilzeitbeschäftigung weniger als drei Monate, so hat die 
Dienstnehmerin die Teilzeitbeschäftigung schriftlich bis zum Ende der Frist nach 
§ 8 Abs. 1 bekannt zu geben. 

(8) Die Dienstnehmerin kann sowohl eine Änderung der 
Teilzeitbeschäftigung (Verlängerung, Änderung des Ausmaßes oder der Lage) als 
auch eine vorzeitige Beendigung jeweils einmal verlangen. Sie hat dies dem 
Dienstgeber schriftlich spätestens drei Monate, dauert die Teilzeitbeschäftigung 
jedoch weniger als drei Monate, spätestens zwei Monate, vor der beabsichtigten 
Änderung oder Beendigung bekanntzugeben. Das Verfahren ist in § 27 Abs. 4 
geregelt. Darüber hinaus kann der Dienstgeber auf Antrag der Dienstnehmerin 
einer Änderung der Teilzeitbeschäftigung (Verlängerung, Änderung des 
Ausmaßes oder der Lage) oder einer vorzeitigen Beendigung der 
Teilzeitbeschäftigung zustimmen, wenn keine wichtigen dienstlichen Interessen 
entgegenstehen. 

(9) Der Dienstgeber kann sowohl eine Änderung der Teilzeitbeschäftigung 
(Änderung des Ausmaßes oder der Lage) als auch eine vorzeitige Beendigung 
jeweils nur einmal verlangen. Er hat dies der Dienstnehmerin schriftlich spätestens 
drei Monate, dauert die Teilzeitbeschäftigung jedoch weniger als drei Monate, 
spätestens zwei Monate vor der beabsichtigten Änderung oder Beendigung 
bekanntzugeben. 

(10) Fallen in ein Kalenderjahr auch Zeiten einer Teilzeitbeschäftigung, so 
gebühren der Dienstnehmerin sonstige, insbesondere einmalige Bezüge iSd. § 67 
Abs. 1 EStG 1988 in dem der Vollzeit- und Teilzeitbeschäftigung entsprechenden 
Ausmaß im Kalenderjahr. 

(11) Der Dienstgeber ist verpflichtet, der Dienstnehmerin auf ihr Verlangen 
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eine Bestätigung über Beginn und Dauer der Teilzeitbeschäftigung oder die 
Nichtinanspruchnahme der Teilzeitbeschäftigung auszustellen. Die 
Dienstnehmerin hat diese Bestätigung mit zu unterfertigen. Solche Bestätigungen 
sind von Landes- und Gemeindeverwaltungsabgaben befreit. 

(12) Die Teilzeitbeschäftigung der Dienstnehmerin endet vorzeitig mit der 
Inanspruchnahme einer Karenz oder einer Teilzeitbeschäftigung nach diesem 
Gesetz für ein weiteres Kind. 

(13) Eine teilzeitbeschäftigte Dienstnehmerin darf über die für sie 
maßgebende Wochendienstzeit hinaus zur Dienstleistung nur herangezogen 
werden, wenn die Dienstleistung zur Vermeidung eines Schadens unverzüglich 
notwendig ist und ein Dienstnehmer, der nicht teilzeitbeschäftigt ist, nicht zur 
Verfügung steht. 
 

§ 43 

Anspruch des Dienstnehmers 
auf Teilzeitbeschäftigung 

(1) Der Dienstnehmer hat einen Anspruch auf Teilzeitbeschäftigung 
längstens 

 1. bis zum Ablauf des siebenten Lebensjahres oder 

 2. einem späteren Schuleintritt des Kindes. 

Ist der Zeitraum zwischen dem Schuleintritt und dem Ablauf des siebenten 
Lebensjahres des Kindes kürzer als vier Monate, so endet die Frist nach Z 1 vier 
Monate nach Schuleintritt des Kindes. 

(2) Beginn, Dauer, Ausmaß und Lage der Teilzeitbeschäftigung sind mit dem 
Dienstgeber zu vereinbaren, wobei die dienstlichen Interessen und die Interessen 
des Dienstnehmers zu berücksichtigen sind. In Gemeinden und 
Gemeindeverbänden mit weniger als zehn Dienstnehmern ist eine 
Teilzeitbeschäftigung nur im Ausmaß einer Herabsetzung auf die Hälfte der für 
eine Vollbeschäftigung vorgesehenen Wochendienstzeit oder im Ausmaß einer 
Herabsetzung unter die Hälfte der für eine Vollbeschäftigung vorgesehenen 
Wochendienstzeit zulässig. 

(3) Eine Teilzeitbeschäftigung ist nicht zulässig, wenn der Dienstnehmer 
infolge der Teilzeitbeschäftigung aus wichtigen dienstlichen Gründen weder im 
Rahmen seines bisherigen Arbeitsplatzes noch auf einem anderen seiner 
dienstrechtlichen Stellung zumindest entsprechenden Arbeitsplatz verwendet 
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werden könnte. 

(4) Voraussetzung für die Inanspruchnahme einer Teilzeitbeschäftigung ist, 
dass der Dienstnehmer mit dem Kind im gemeinsamen Haushalt lebt oder eine 
Obsorge nach den §§ 177 Abs. 4 oder 179 ABGB gegeben ist und sich die Mutter 
nicht gleichzeitig in Karenz befindet. 

(5) Die Teilzeitbeschäftigung muss mindestens zwei Monate dauern. 

(6) Die Teilzeitbeschäftigung kann frühestens mit dem Ablauf 

 1. eines Beschäftigungsverbotes der Mutter nach der Geburt eines Kindes 
nach § 8 Abs. 1, einer anderen gleichartigen österreichischen 
Rechtsvorschrift oder einer gleichartigen Rechtsvorschrift eines anderen 
Vertragsstaates des Europäischen Wirtschaftsraumes oder 

 2. von acht bzw. bei Früh-, Mehrlings- oder Kaiserschnittgeburten zwölf 
Wochen nach der Geburt, wenn die Mutter nicht Dienstnehmerin ist 
(Fälle des § 35 Abs. 3), angetreten werden. Der Dienstnehmer hat dies 
dem Dienstgeber einschließlich Dauer, Ausmaß und Lage der 
Teilzeitbeschäftigung schriftlich spätestens acht Wochen nach der Geburt 
des Kindes bekannt zu geben. § 35 Abs. 3 zweiter Satz ist anzuwenden. 

(7) Beabsichtigt der Dienstnehmer, die Teilzeitbeschäftigung zu einem 
späteren Zeitpunkt anzutreten, so hat er dies dem Dienstgeber einschließlich 
Beginn, Dauer, Ausmaß und Lage der Teilzeitbeschäftigung schriftlich spätestens 
drei Monate vor dem beabsichtigten Beginn bekannt zu geben. Beträgt jedoch der 
Zeitraum zwischen dem Ende der Frist nach Abs. 6 und dem Beginn der 
beabsichtigten Teilzeitbeschäftigung weniger als drei Monate, so hat der 
Dienstnehmer die Teilzeitbeschäftigung schriftlich spätestens acht Wochen nach 
der Geburt des Kindes bekannt zu geben. 

(8) Der Dienstnehmer kann sowohl eine Änderung der Teilzeitbeschäftigung 
(Verlängerung, Änderung des Ausmaßes oder der Lage) als auch eine vorzeitige 
Beendigung jeweils einmal verlangen. Er hat dies dem Dienstgeber schriftlich 
spätestens drei Monate, dauert die Teilzeitbeschäftigung jedoch weniger als drei 
Monate, spätestens zwei Monate vor der beabsichtigten Änderung oder 
Beendigung bekanntzugeben. Das Verfahren ist in § 44 Abs. 4 geregelt. Darüber 
hinaus kann der Dienstgeber auf Antrag des Dienstnehmers einer Änderung der 
Teilzeitbeschäftigung (Verlängerung, Änderung des Ausmaßes oder der Lage) 
oder einer vorzeitigen Beendigung der Teilzeitbeschäftigung zustimmen, wenn 
keine wichtigen dienstlichen Interessen entgegenstehen. 

(9) Der Dienstgeber kann sowohl eine Änderung der Teilzeitbeschäftigung 

4. In § 43 Abs. 4 entfällt die Wortfolge: 

und sich die Mutter nicht gleichzeitig in Karenz befindet. 
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(Änderung des Ausmaßes oder der Lage) als auch eine vorzeitige Beendigung 
jeweils nur einmal verlangen. Er hat dies dem Dienstnehmer schriftlich spätestens 
drei Monate, dauert die Teilzeitbeschäftigung jedoch weniger als drei Monate, 
spätestens zwei Monate vor der beabsichtigten Änderung oder Beendigung 
bekanntzugeben. 

(10) Fallen in ein Kalenderjahr auch Zeiten einer Teilzeitbeschäftigung, so 
gebühren dem Dienstnehmer sonstige, insbesondere einmalige Bezüge iSd. § 67 
Abs. 1 EStG 1988 in dem der Vollzeit- und Teilzeitbeschäftigung entsprechenden 
Ausmaß im Kalenderjahr. 

(11) Der Dienstgeber ist verpflichtet, dem Dienstnehmer auf sein Verlangen 
eine Bestätigung über Beginn und Dauer der Teilzeitbeschäftigung oder die 
Nichtinanspruchnahme der Teilzeitbeschäftigung auszustellen. Der Dienstnehmer 
hat diese Bestätigung mit zu unterfertigen. Solche Bestätigungen sind von Landes- 
und Gemeindeverwaltungsabgaben befreit. 

(12) Die Teilzeitbeschäftigung des Dienstnehmers endet vorzeitig mit der 
Inanspruchnahme einer Karenz oder einer Teilzeitbeschäftigung nach diesem 
Gesetz für ein weiteres Kind. 

(13) Ein teilzeitbeschäftigter Dienstnehmer darf über die für ihn maßgebende 
Wochendienstzeit hinaus zur Dienstleistung nur herangezogen werden, wenn die 
Dienstleistung zur Vermeidung eines Schadens unverzüglich notwendig ist und 
ein Dienstnehmer, der nicht teilzeitbeschäftigt ist, nicht zur Verfügung steht. 

Kärntner Berufsqualifikationen-Anerkennungsgesetz (K-BQAG)  

Kundmachungsorgan  

LGBl.Nr. 10/2009 zuletzt geändert durch LGBl.Nr. 23/2016  

Artikel IX 

Das Kärntner Berufsqualifikationen-Anerkennungsgesetz – K-BQAG, LGBl. 
Nr. 10/2009, in der Fassung des Gesetzes LGBl. Nr. 23/2016, wird wie folgt 
geändert: 

 

§ 1 
Geltungsbereich 

(1) Dieses Gesetz regelt die Anerkennung beruflicher Qualifikationen, die in 
einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union zum Zugang zu einem Beruf 
oder zu dessen Ausübung berechtigen, für den Zweck des Zugangs zu oder der 
Ausübung einer in Kärnten landesgesetzlich geregelten Tätigkeit, einschließlich 
deren Ausübung im Rahmen der Dienstleistungsfreiheit. Dieses Gesetz gilt jedoch 
nicht für die Aufnahme in ein Dienst- oder Ausbildungsverhältnis zum Land, zu 
einer Gemeinde oder einem Gemeindeverband. 

 
 
 
 
 
 
 
 

§ 1 Abs. 1 zweiter Satz entfällt. 
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(1a) Dieses Gesetz regelt auch den teilweisen Zugang zu einem 
reglementierten Beruf sowie  – ungeachtet des Herkunftsmitgliedstaates – die 
Anerkennung von in einem anderen Mitgliedstaat absolvierter Berufspraktika. 

(2) Dieses Gesetz gilt für alle Staatsangehörigen eines Mitgliedstaates der 
Europäischen Union, die als Selbständige oder Arbeitnehmer einen in Kärnten 
landesgesetzlich geregelten Beruf aufgrund einer in einem anderen Mitgliedstaat 
der Europäischen Union erworbenen Berufsqualifikation im Rahmen der 
Niederlassungs- oder Dienstleistungsfreiheit ausüben wollen. Die Bestimmungen 
dieses Gesetzes sind auf Berufsqualifikationen 

 a) die in einem Staat erworben wurden, auf dessen Staatsgebiet 
erworbene Berufsqualifikationen von Österreich aufgrund von 
Staatsverträgen im Rahmen der Europäischen Integration 
anzuerkennen sind, sowie  

 b) die in Drittstaaten erworben wurden und die nach den 
Rechtsvorschriften der Europäischen Union anzuerkennen sind,  

sinngemäß anzuwenden. 

(3) Den Staatsangehörigen eines Mitgliedstaates der Europäischen Union 
sind hinsichtlich ihrer in einem in Abs. 2 genannten Staat erworbenen 
Berufsqualifikationen gleichgestellt: 

 a) Staatsangehörige von Staaten, deren Angehörigen Österreich aufgrund 
von Staatsverträgen im Rahmen der europäischen Integration das Recht 
auf Niederlassungs- und/oder Dienstleistungsfreiheit zu gewähren hat; 

 b) Drittstaatsangehörige, die nach den Rechtsvorschriften der Europäischen 
Union das Recht auf Anerkennung ihrer beruflichen Qualifikationen 
haben. 

(4) Für die Anerkennung von Berufsqualifikationen, die von den in Abs. 3 
genannten Personen außerhalb der in Abs. 2 genannten Staaten erworbenen 
wurden, ist dieses Gesetz nach Maßgabe der diese Tätigkeit regelnden 
landesgesetzlichen Vorschriften anzuwenden. 
 


